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Amtliche Bekanntmachung gemäß § 50 DHB-Satzung 

A. Bundestags-Beschluss zur Änderung der DHB-Satzung

B. Bundestags-Beschluss zum Leitantrag des Präsidiums

C. Bundestags-Beschluss zum einheitlichen Verbandsmanagementsystem

D. Bundestags-Beschluss zur Änderung der DHB-Ordnungen

E. Vorratsbeschluss für redaktionelle Änderungen der Satzung

F. Bundestags-Beschluss zum Safe Sport Code
G. Wahlen durch den Bundestag

Der 34. Ordentliche DHB-Bundestat hat in seiner Sitzung am 16.11.2025 in Dresden nach Feststellung der 
Beschlussfähigkeit folgende Anträge mit den satzungsgemäß notwendigen Mehrheiten beschlossen, die hiermit 
gemäß § 50 DHB-Satzung veröffentlicht werden Die Satzungsänderungen treten mit dieser amtl. 
Bekanntmachung bedingt und mit der Eintragung im Vereinsregister endgültig in Kraft. Die Beschlüsse zu den 
DHB-Ordnungen und die übrigen Punkte treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 

Die Beschlüsse haben folgenden Wortlaut unter Kenntlichmachung der Änderungen  
(Text rot durchgestrichen = Textstreichung; Text blau unterstrichen = Texteinfügung): 

A. Änderung der DHB-Satzung

Die Änderungen der DHB-Satzung sind in der Anlage 1 beigefügt, welche Bestandteil dieser amtl. 
Bekanntmachung ist.  
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An die 
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B. Leitantrag des Präsidiums

Der Deutsche Handballbund stellt sich den aktuellen und langfristigen Herausforderungen und hat dabei das Ziel 

mit seinen Nationalmannschaften die Weltspitze zu erreichen. Gleichzeitig will der Deutsche Handballbund 

seine gesellschaftliche Akzeptanz weiter steigern und seine Mitgliederzahlen, sowie die Handballfamilie 

vergrößern. 

Handball ist mehr als Sport. Wir fördern die Teilhabe aller Menschen, unabhängig von Geschlecht, sexueller 

Orientierung, Identität oder Altersklasse, auf dem Spielfeld, an der Seitenlinie und im gesamten Verband. Zudem 

setzen wir auf soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit und nutzen die Reichweite des Handballs 

aktiv, um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. 

Um diese Ziele zu erreichen, bündeln wir unsere Arbeit in vier zentralen Handlungsfeldern: 

1. Sportlicher Erfolg

Ziel ist, dass unsere Nationalmannschaften in allen vier Disziplinen zur Weltspitze gehören. Neben der 

Steigerung der Leistungsfähigkeit unserer Männer-Nationalmannschaft geht es hierbei insbesondere um die 

zunehmende Professionalisierung im Frauenhandball. Der DHB fährt in seiner Strategie fort den Beachhandball 

leistungs- und erfolgsorientiert weiterzuentwickeln und setzt sich dafür ein, dass der Beachhandball olympisch 

wird.  Erfolgreiche Nachwuchsförderung bildet für den sportlichen Erfolg in allen Disziplinen die unverzichtbare 

Grundlage. 

2. Mitgliederentwicklung

Bis 2030 soll mindestens ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland Mitglied in einem Handballverein sein. 

Gleichzeitig verbessern wir die Rahmenbedingungen des Ehrenamts und schaffen Anreize, mehr Menschen 

langfristig für Ämter im Handball zu gewinnen. Gemeinsam mit den Landesverbänden entwickeln wir in Bezug 

auf neue Zeit und Ort flexible Spielformen. Der Schwerpunkt der Mitgliedergewinnung liegt bei den Vereinen 

vor Ort und bei den sich zunehmend professionalisierenden Landesverbänden. 

3. Handballfamilie und Fans

Die Handballfamilie ist das Herzstück unseres Verbandes. Mit ihr führen wir einen engen, zeitgemäßen Dialog 

und bieten neue Services sowie Kommunikationsformate. Wir bauen unsere digitalen Plattformen kontinuierlich 

aus, um spürbare Mehrwerte zu schaffen. Länderspiele und Turniere gestalten wir als einzigartige Erlebnisse, 

die Fans begeistern und den Handballsport wirkungsvoll präsentieren. 

4. Professionelle Strukturen und gesellschaftliche Verantwortung

Professionelle Strukturen sind Voraussetzungen für sportlichen und gesellschaftlichen Erfolg. Wir fördern aktiv 

die Zusammenarbeit in den Förderregionen und den Zusammenschluss von Landesverbänden. Wir 

modernisieren Prozesse und treiben die Digitalisierung des Verbands und seiner Untergliederungen voran, um 

Verwaltung und Kommunikation effizienter zu gestalten.  

Gemeinsam für unsere Spielerinnen und Spieler. Unsere Teams. Unseren Verband. Unseren Handball. 
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C. Beschluss einheitliches Verbandsmanagementsystem

Der Bundestag beschließt die verbindliche Einführung und Nutzung eines bundesweit einheitlichen 

Verbandsmanagementsystems für den DHB, seine Landesverbände inkl. deren Untergliederungen, 

Förderregionen oder sonstigen überregionalen Zusammenschlüssen ab dem 01.07.2026. 

Der Bundestag stimmt dem Vertragsschluss mit der Firma 3OES Leading Software S.L., im Folgenden TOOOLS 

genannt, für das einheitliche Verbandsmanagementsystems zu sowie dem Verrechnungsmodell für das 

Einführungsjahr 2026 (siehe unten) zu. Der Bundesrat kann bis zum 31.03.2026 über eine Verschiebung des 

Einführungstermins entscheiden. Bis zu diesem Termin erhalten die Bundesratsmitglieder ab Januar 2026 in 

regelmäßigen Abständen ein strukturiertes Reporting zum Projektverlauf. Im Falle einer Verschiebung trägt 

der DHB die anfallenden Kosten des Systemanbieters TOOOLS. 

Hinweis:  

Zukünftig soll über die Satzung die Aufgabe der Zustimmung über den Vertrag dem Bundesrat obliegen. Der 

Bundestag hat jedoch stets das vorrangige Recht, Beschlüsse zu fassen, vgl. § 32 Abs. 1 j) Satzung.  

Der DHB übernimmt sämtliche Implementierungskosten bis zur Einführung des Systems zum 30.06.2026. Der 

DHB sichert zudem zu, dass die Gesamtkosten für die Landesverbände im Vergleich zu den aktuellen IST-Kosten 

in den ersten drei Jahren nicht steigen. 

Die aktuelle Kostensituation in den Landesverbänden ist sehr heterogen und hängt sowohl von der jeweiligen 

Verbandsgröße als auch von den Bestandssystemen ab. Vor dem Hintergrund, dass die zukünftige Nutzung des 

neuen Gesamtsystems sowie einzelner Anwendungen und Features auf Ebene der Landesverbände zum jetzigen 

Zeitpunkt nur schwer abzuschätzen ist, lässt sich eine verursachungsgerechte Kostenverteilung derzeit noch 

nicht verbindlich festlegen. Gleichwohl benötigen die Landesverbände für ihre Haushaltsplanung 2026 ff. eine 

verlässliche Orientierung hinsichtlich der zu erwartenden Aufwendungen.  

Die Berechnung des betrieblichen Aufwands ab dem 01. Juli 2026 setzt sich aus zwei Hauptblöcken zusammen. 

Zum einen fallen Lizenz- und Supportkosten an. Diese ergeben sich aus dem Wettbewerbsangebot der Firma 

TOOOLS und sind für eine Laufzeit von fünf Jahren vertraglich fixiert. Zum anderen entstehen weitere Kosten. 

Diese beinhalten insbesondere die Fortführung und Weiterentwicklung des Schulungs- und Supportkonzeptes, 

das Produktmanagement sowie die zentrale Koordination von Systemweiterentwicklungen, beispielsweise bei 

der Einführung zusätzlicher Features. Darüber hinaus sind in diesem Betrag die Kosten für Support- und 

Krisenkommunikation, kurzfristige Problemlösungen sowie die regelmäßige Abstimmung und den Austausch 

mit Landesverbänden und Nutzern enthalten. 

Kostenübernahme im Einführungsjahr 2026: 

• Gemäß Präsidiumsbeschluss vom 14.11.2025 übernimmt der DHB die anfallenden Betriebs- und

Lizenzkosten für das neue Verbandsmanagementsystem der Firma TOOOLS bis einschließlich

31.12.2026.
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Kostenverrechnung beginnend ab dem Haushaltsjahr 2027: 

• Eine verursachungsgerechte und nutzungsorientierte Kostenverteilung (beginnend ab 01.01.27) wird 

im Bundesrat 2026 beschlossen und jährlich überprüft. Das bedeutet, der Bundesrat kann jährlich über 

eine Anpassung der Kostenverteilung entscheiden. 

 

D. Bundestags-Beschluss zur Änderung der DHB-Ordnungen  

D1. Spielordnung 

1) Der § 1 Abs. 3 Spielordnung (SpO) wird ab dem 01.07.2026 wie folgt ergänzt: 

§ 1 Spielverkehr 

 

(3)   Alle spielbetriebs- und wettbewerbsrelevanten Vorgänge (z. B. Spielplanung, Vereins- und 

Mannschaftsmeldungen, Spielbericht, Schiedsrichterverwaltung, Hallen- und Platzdatenbanken, 

Strafen und Bescheidwesen, Ausstellen und Verwalten von Spielberechtigungen und -pässen, 

Verwaltung weiterer Funktionäre) sind ausschließlich über das einheitliche 

Verbandsmanagementsystem abzuwickeln.  Der Handball-Bundesliga Männer und der Handball-

Bundesliga Frauen steht die Nutzung des einheitlichen Verbandsmanagementsystems bis auf die 

Verpflichtung nach § 13 Abs.1 frei. 

 

Begründung: 

Durch das einheitliche Verbandsmanagementsystem sollen alle relevanten Vorgänge abgebildet werden. Der 

Bundesrat wird dabei entsprechend beteiligt. 

 

 
2) Der § 10 Abs. 1 Spielordnung (SpO) wird ab dem 01.07.2026 wie folgt geändert: 

§ 10 Spielberechtigung, Teilnahmeberechtigung 

 

(1)  Die Spielberechtigung wird einem Spieler/ einer Spielerin auf gemeinsamen Antrag von ihm/ ihr und 

einem Verein erteilt. Sie gilt nur für den Verein, für den sie beantragt worden ist, soweit sich aus den §§ 

15, 19a, 19b, 69 und 70 nichts Abweichendes ergibt. Die Spielberechtigung vermittelt die Spielrechte 

nach §§ 15, 19, 69 und 70. Für Spieler*innen von Schulmannschaften gilt Entsprechendes. Die 

Spielberechtigung wird regelmäßig (mind. alle zwei Jahre) auf ihre Aktualität überprüft. 

Begründung: 
Durch das einheitliche Verbandsmanagementsystem sollen alle Spielberechtigungen abgewickelt werden. Damit 
sind alle Passstellen auf demselben Wissensstand bei Vereinswechseln und es gibt regelmäßige Einblicke in die 
tatsächlich vorhandenen Spielberechtigungen. 

 

 



 

 

5 

3) Der § 13 Abs. 1 Spielordnung (SpO) wird ab dem 01.07.2026 wie folgt geändert: 

§ 13 SpO Beantragung der Spielberechtigung 

 

(1)   Die Erteilung der Spielberechtigungen und die Ausstellung der diese dokumentierenden Spielausweise 

sind bei der zuständigen Passstelle zu beantragen. Die Verbände regeln das Passwesen und die Form 

der Spielausweise jeweils für ihren Bereich. Die Spielausweise werden durch die zuständigen 

Passstellen über das einheitliche Verbandsmanagementsystem ausgestellt und verwaltet. Diese 

Spielausweise müssen zumindest den ausstellenden Verband, den Namen und Vornamen des 

Spielers/der Spielerin, dessen/deren Geburtsdatum, den Verein oder die Schule, für den bzw. die der 

Spielausweis ausgestellt worden ist, sämtliche Spielrechte, ein zeitnahes Passbild des Spielers/der 

Spielerin und dessen/deren Unterschrift sowie die seines/ihres Vereins enthalten. Im Falle 

elektronischer Spielausweise sind Unterschriften entbehrlich. Für die die Handball-Bundesliga Männer 

und die Handball-Bundesliga Frauen gilt für die Ausstellung und Verwaltung von Pässen eine 

Übergangsfrist bis zum 01.07.2027. 

 

Begründung: 

Durch das einheitliche Verbandsmanagementsystem werden die Erteilung der Spielberechtigungen und die 

Ausstellung der Spielausweise für den gesamten Handball vereinheitlicht. Alle Spielausweise und 

Spielberechtigungen sollen inhaltlich einheitlich sein und durch das System für alle betroffenen Spielbetriebe 

abrufbar sein. Dies gilt auch für die Ligaverbände, sodass auch aus § 67 SpO nichts anderes ausgelegt werden 

kann. 

 

 
4) Der § 67 Spielordnung (SpO) wird ab dem 01.07.2026 wie folgt geändert: 

§ 67 SpO Erteilung der Spielberechtigung 

 

(1)  Die Spielberechtigung erteilt auf Antrag der zuständige Ligaverband in einem besonderen Ausweis für 

Spieler*innen der Bundesligen nach § 10 ff. SpO. In dem Antrag haben Verein und Spieler*in neben den 

sonst geforderten Angaben zu erklären, dass sie Satzung, Ordnungen und Entscheidungen der DHB-

Organe als verbindlich anerkennen.  

 

(2)  Der bisherige Spielausweis wird vom zuständigen Ligaverband einbehalten bzw., sofern gleichzeitig ein 

Vereinswechsel erfolgt ist, unverzüglich der Passstelle des bisherigen Vereins übersandt. Darüber hinaus 

ist die nun zuständige Passstelle unverzüglich über die erteilte Spielberechtigung mit Adresse des 

Spielers/der Spielerin und ggf. bestehende Wartefristen für untere Mannschaften zu informieren.  

(2 3) Die Erteilung der Spielberechtigung kann versagt werden, wenn der Verein Bedingungen oder Auflagen aus 
dem Lizenzierungsverfahren nicht erfüllt hat oder die Deckung der mit der Spieler*innenverpflichtung 
verbundenen Ausgaben in den vorgelegten Lizenzierungsunterlagen nicht ausgewiesen ist oder auf 
Anforderung nicht nachgewiesen wird. 

Begründung: 

Durch das einheitliche Verbandsmanagementsystem werden die Erteilung der Spielberechtigungen und die 

Ausstellung der Spielausweise für den gesamten Handball vereinheitlicht. Alle Spielausweise und 
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Spielberechtigungen sollen inhaltlich einheitlich sein und durch das System für alle betroffenen Spielbetriebe 

und Passstellen abrufbar sein. Die separate Mitteilung an die Passstelle des Landesverbands wird damit 

hinfällig. Die Änderung ist allen zugänglich und wird automatisch im System angezeigt. 

D2. Neufassung der Safe Sport Code Ordnung 

Die Safe Sport Code-Ordnung wird wie in Anlage 2 genannt neu beschlossen. 

Begründung: 
Im Rahmen der DOSB-Mitgliederversammlung 2024 hat sich der DHB verpflichtet einen eigenen Safe Sport Code 
zur Abstimmung zu bringen. Es ist das gemeinsame Ziel des DOSB und seiner Mitgliedsorganisationen, den SSC im 
Sport flächendeckend zu implementieren. Die Mitgliedsorganisationen sollen sich bei der Implementierung in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich dem DOSB SSC als Musterregelwerk anschließen; die Übernahme des 
materiellen Teils durch die Mitgliedsorganisationen ist im Hinblick auf den angestrebten gemeinsamen und 
verbindlichen Standard im Sport obligatorisch. Dem kommt der DHB damit nach. Die Verhaltensregeln werden 
nicht vom Bundestag beschlossen, da hierfür der Vorstand zuständig ist. 

D3. Neufassung Datenschutzordnung 

Die Datenschutzordnung wird wie in Anlage 3 genannt neu beschlossen. 

Begründung: 

Die DSO enthält rechtliche Anforderungen und Inhalte der DSGVO. In den Empfehlungen finden sich ebenfalls an 
sich zwingend notwendige Erfordernisse, die jedoch weicher formuliert werden und die Praxis im Sport sowie die 
Gegebenheiten der Verbände und Vereine versucht zu berücksichtigen. Sie bietet einen Anhaltspunkt für alle Ver-
eine/Verbände und soll die Besonderheiten des Handballs im Sinne der DSGVO abbilden. Sofern Daten innerhalb 
mehrerer Verbände ausgetauscht werden (gemeinsamer Zweck) ist eine Vereinbarung nach Art. 26 DSGVO erfor-
derlich, die aktuell lediglich bei handbll.net existiert. Die DSO soll diese Vereinbarungen ersetzen und auch zu-
künftig vorwegnehmen, damit die Zusammenarbeit dennoch datenschutzrechtlich in einem Rahmen erfolgt. Die 
Anlage ist wie die DSO nicht abschließend und kann zukünftig ergänzt werden (bspw. Handball 360). 

E. Vorratsbeschluss für redaktionelle Änderungen der Satzung

Der Bundestag ermächtigt den Vorstand zur Vornahme redaktioneller sowie vom Finanzamt bzw. 

Registergericht geforderter Anpassungen der Satzung.  
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F. Bundestags-Beschluss zum Safe Sport Code

Die Mitgliedsverbände des DHB verpflichten sich, den vom DOSB zur Verfügung gestellten Safe Sport Code für 

den organisierten Sport („Safe Sport Code für den organisierten Sport – Ein Muster-Regelwerk gegen 

interpersonale Gewalt im Sport“) in der jeweils letzten von der DOSB-Mitgliederversammlung beschlossenen 

und damit aktuellen Fassung bis spätestens zum 31. Dezember 2030 – hilfsweise zum nächstmöglichen 

satzungsändernden Verbandstag – in ihren jeweiligen Mitgliederversammlungen zur Abstimmung zu bringen. 

Bei einem positiven Votum der jeweiligen Mitgliederversammlung sollen hierdurch die Mitglieder der 

Verbandsorgane und Gremien, etwaige Lizenzinhaber*innen sowie andere natürliche Personen, die in ihrem 

Wirkungskreis tätig werden, an den Safe Sport Code gebunden werden.  

Ziel ist es darüber hinaus, auch die unmittelbaren Mitglieder der Mitgliedsverbände zu einer Umsetzung des 

Muster-SSC zu bewegen. Insoweit werden die Mitgliedsverbände aufgefordert, bei ihren Mitgliedern darauf 

hinzuwirken, dass diese bis zum 31. Dezember 2032 den Muster-SSC in der jeweils letzten von der DOSB-

Mitgliederversammlung beschlossenen und damit aktuellen Fassung bei sich implementieren. 

Begründung: 
Der DHB hat sich zu einem umfassenden Schutz vor interpersonaler Gewalt im Sport bekannt. Mit dem Beschluss 
der DHB Safe Sport Code Ordnung (SSCO) geht der DHB nun einen ersten Schritt und verabschiedet nicht nur eine 
rechtssichere Untersuchungs- und Sanktionsgrundlage für die Durchführung von Disziplinarverfahren bei Verstö-
ßen gegen das in der DHB SSCO verankerte Verbot interpersonaler Gewalt, sondern definiert auch nochmals 
seine Ziele und Aufgaben zur Abwehr interpersonaler Gewalt im Sport. 

Beim DHB-Bundestag verpflichten sich die Mitgliedsverbände des DHB im Bekenntnis zur flächendeckenden Etab-
lierung eines einheitlichen Safe-Sport-Systems den vom DOSB zur Verfügung gestellten Muster-SSC in ihrem je-
weiligen Zuständigkeitsbereich zur Abstimmung zu bringen. 

Die Mitgliedsverbände werden verpflichtet, den Muster-SSC bis spätestens zum 31. Dezember 2030 bei sich zur 
Abstimmung zu bringen, und zwar so, dass u.a. die Mitglieder ihrer Organe und Gremien, etwaige Lizenzinha-
ber*innen sowie andere natürliche Personen, die in ihrem Wirkungskreis tätig werden, das heißt insbesondere 
ehren- und hauptamtliche sowie nebenberufliche Mitarbeiter*innen an diesen gebunden sind. Keine Bindung 
entfalten soll der Muster-SSC gegenüber den Delegierten der konkret beschließenden Mitgliederversammlung. 

Die Aufzählung ist nicht abschließend, vielmehr ist es das gemeinsame Ziel, alle natürlichen Personen zu binden, 
die für die jeweilige Mitgliedsverbände oder in dem jeweiligen Mitgliedsverband tätig werden. 

Das gemeinsame Ziel des DHB und seiner Mitgliedsverbände ist es zudem, auch die jeweiligen Mitglieder der Mit-
gliedsverbände (insbesondere die einzelnen Vereine) zu einer Umsetzung des Muster-SSC zu bewegen. Die Mit-
gliedsorganisationen werden daher aufgefordert, bei ihren Mitgliedern darauf hinzuwirken, dass diese möglichst 
bis zum 31. Dezember 2032 den Muster-SSC bei sich implementieren.  

Der DHB kann hierbei, etwa durch die Bereitstellung von Handreichungen oder Musterdokumenten des DOSB, 
unterstützend tätig werden. 
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G. Wahlen durch den Bundestag

Der 34. Ordentliche Bundestag hat am 16.11.2025 in Dresden folgende Personen gewählt: 

1) als Mitglieder des DHB-Präsidiums (§ 22 Abs. 2 a) Satzung)
Andreas Michelmann, Präsident, 

Dr. Verena Svensson, Vizepräsidentin (Vorschlag der Mitglieder des Bundestags), 

Hans Artschwager, Vizepräsident (Vorschlag der Landesverbände), 

Stefan Hüdepohl, Vizepräsident (Vorschlag der Landesverbände), 

Carsten Korte, Vizepräsident (Vorschlag der Landesverbände), 

Dierk Petersen, Vizepräsident (Vorschlag der Landesverbände), 

Heidrun Gassan, Vizepräsidentin (Vorschlag der Landesverbände), 

Josefine Gorka, Vizepräsidentin (Vorschlag des Bundesjugendtags), 

Jennifer Kettemann, Vizepräsidentin (Vorschlag der Ligaverbände). 

Der Präsident des Ligaverbandes Männer und der Vorsitzende des Ligaverbandes Frauen sind automatisch Teil 

des Präsidiums (§ 34 Abs. 1 f)-g) Satzung): 

Andreas Thiel, Vizepräsident (Vorsitzender des Ligaverbandes Frauen), 

Uwe Schwenker, Vizepräsident (Präsident des Ligaverbandes Männer), 

2) als Mitglied des DHB-Bundesgerichts (§ 22 Abs. 2 b) Satzung)
Dr. Hans-Jörg Korte, Vorsitzender, 

Ina Krtschil, Beisitzerin HBL, 

Dr. Jürgen Punke, Beisitzer HBL, 

Eckart Bracksiek, Beisitzer HBF, 

Klaus Hettesheimer, Beisitzer HBF, 

Christian Forcher, Beisitzer Landesverbände, 

Manfred Köllermeyer, Beisitzer Landesverbände, 

Jochen Ohliger, Beisitzer Landesverbände, 

Harald Schieb, Beisitzer Landesverbände, 

Björn Sendke, Beisitzer Landesverbände, 

3) als Mitglied des DHB-Bundessportgerichts 1. Kammer (§ 22 Abs. 2 b) Satzung)
Falko Pühler, Vorsitzender, 

Veronika Klein, Beisitzerin Landesverbände, 

Dieter Saße, Beisitzer Landesverbände, 

Ulrich Schulte-Wissermann, Beisitzer Landesverbände, 

Danielle Pries, Beisitzerin Landesverbände, 

Isabell Melle, Beisitzerin Landesverbände, 

Jens Mönkemeyer, Beisitzer Landesverbände, 

4) als Mitglied des DHB-Bundessportgerichts 2. Kammer (§ 22 Abs. 2 b) Satzung)
Prof. Dr. Alexander Scheuch, Vorsitzender, 

Nikola Rose, Beisitzerin HBF, 

Christine Haaser, Beisitzerin HBF, 
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Alan Schaban, Beisitzer HBF, 

Stephan Pfeiffer, Beisitzer HBL, 

Thomas Schlingmann, Beisitzer HBL, 

Dr. Michael Kintrup, Beisitzer HBL, 

5) als Vorsitzender der Anti-Doping-Kommission (§ 22 Abs. 2 c) Satzung)
Berndt Dugall (bis zur Eintragung der Satzung) 

6) als Revisoren (§ 22 Abs. 2 d) Satzung)
Sonja Behn,  

Olaf Rittmeier, 

Sven Kopelke, 

7) als Compliance-Beauftragter ( § 22 Abs. 2 e) Satzung)
Friedhelm Jakob. 

Anlage: 

A1 Satzung  

A2 Datenschutzordnung 

A3 Safe Sport Code-Ordnung 
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 Präambel  

Der Deutsche Handballbund e.V. (DHB) ist die Vereinigung und Vertretung aller in der 
Bundesrepublik Deutschland Handballsport betreibenden Verbände und Vereine. Er wurde 
am 1. Oktober 1949 als Dachorganisation des deutschen Handballsports gegründet, dessen 
nationale und internationale Entwicklung und Historie im Jahr 1917 in Berlin begonnen hat. 
Im Rahmen einer Neuordnung des lizenzierten Handballsports gehören ihm zudem seit dem 
DHB-Bundestag 2002 neben den Regional- und Landesverbänden ein Ligaverband der Männer 
und ein Ligaverband der Frauen an, die den Lizenzspielbetrieb der Bundesligen 
eigenverantwortlich veranstalten und vermarkten. Auf der Grundlage seiner Mitgliedschaft 
im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) sowie in der Internationalen Handball 
Federation (IHF) und Europäischen Handball Föderation (EHF) trägt der DHB in 
gemeinsamer Verantwortung mit den Handballverbänden und Handballvereinen Sorge für 
die sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung des Handballsports und der in ihm 
verbundenen Menschen. Die Ämter im DHB sind  allen Geschlechtern gleichberechtigt 
zugänglich. Der DHB unterstützt die tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung durch eine 
gezielte Förderung. Der DHB ist politisch und konfessionell neutral. Er lehnt sämtliche 
Manipulationen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit im Sport ab. Zur Erfüllung und 
Durchführung seiner Aufgaben gibt sich der Deutsche Handballbund folgende Satzung: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Die Regional- und Landes-Handballverbände sowie die Ligaverbände der Männer und der 
Frauen bilden gemeinsam mit den ihnen zugeordneten Vereinen in der Bundesrepublik 
Deutschland den Bundes-Sportfachverband für den Handballsport. 

(2) Der Verband führt den Namen Deutscher Handballbund e. V., abgekürzt DHB. 

(3) Sitz des DHB ist Dortmund. Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Dortmund 
eingetragen. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck und Aufgaben 

Zweck des DHB ist die Förderung und Weiterentwicklung des Handballsports. Um diesen Zweck 

zu erreichen, nimmt er insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

a) Vertretung des Handballsports im In- und Ausland, soweit es sich um Interessen 
handelt, die über die Zuständigkeit eines angeschlossenen Verbandes hinausgehen; 

b) Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Verbänden und Vereinen, besonders in 
Angelegenheiten von überregionaler Bedeutung, insbesondere die Vorgabe eines 
einheitlichen Verbandsmanagementsystems sowie die Leitung des Spielbetriebs, der 
welcher nicht durch einen Regional- oder Landesverband, einen Ligaverband oder 
aufgrund vertraglicher Regelungen geleitet wird; 

c) Förderung der gleichberechtigten Teilnahme von Männern und Frauen in allen Organen 
und Gremien; 

d) Gewährleistung der einheitlichen Regelauslegung und Durchführung der 
Handballspiele innerhalb des DHB-Gebietes im Einklang mit den entsprechenden 
internationalen Bestimmungen; 

e) Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen und Mitwirkung in Organisationen, die 

sich den Aufgaben des Sports widmen; 

f) Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung neuer Mitglieder für den 
Handballsport; 

g) Förderung und Durchführung von Veranstaltungen des Breiten- und Freizeitsports mit 
wettkampfgebundenem und -ungebundenem Handballspiel unter Berücksichtigung 
motivations- und zielgruppenorientierter Sportangebote; 

h) Förderung und Weiterentwicklung des Handballsports im Kinder- und Jugendbereich 
unter besonderer Berücksichtigung der sportpolitischen Ziele der Jugendpflege und 
Jugendfürsorge; 

i) Förderung von alternativen Spielformen des Handballs (bspw. Beachhandball), 
wozu bei Bedarf Deutsche Meister ermittelt und Auswahlmannschaften gebildet 
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werden können.  

j) Anregung, Durchführung und Koordinierung von Maßnahmen, die den Spitzen- und 

Leistungssport fördern mit Richtlinienkompetenz gegenüber seinen Mitgliedern; 

k) Aus- und Weiterbildung im Übungsleiter-, Trainings- und Schiedsrichterwesen; Regelung 

der Vergabe von Übungsleiter- und Trainer-Lizenzen;  

l) Klärung von Streitfällen, sofern sie nach Satzung und Ordnungen in die 
Entscheidungsbefugnis des DHB fallen; Überwachung der sportlichen Disziplin und 
Ordnung; 

m) Organisation und Durchführung internationalen Veranstaltungen; Veranstaltung 
von überregionalen Wettbewerben der Verbandsauswahl- und Vereinsmannschaften; 
Veranstaltung von Wettbewerben der Bundesligen, soweit die Veranstaltungsrechte 
und –pflichten nicht den Ligaverbänden zur eigenverantwortlichen Ausübung 
übertragen sind; Organisation, Veranstaltung und Durchführung der Wettbewerbe der 
Dritten Liga und der Jugendbundesliga; 

n) Veranstaltung von Länderspielen und Teilnahme von Auswahlmannschaften an 
internationalen Wettbewerben; Überwachung internationaler Spiele von Verbands- 
und Vereinsmannschaften, sofern dies nicht in die Zuständigkeiten der Ligaverbände 
fällt; 

o) Ausübung der Rechte aus den Veranstaltungen der Bundesligen durch die Ligaverbände 
und der sonstigen vom DHB geleiteten oder veranstalteten Wett- bewerbe; 
Wahrnehmung der Rechte und Erwirtschaftung von Einnahmen aus der Übertragung, 
Aufzeichnung und Wiedergabe der vorgenannten Wettbewerbe, soweit sie nicht den 
Ligaverbänden übertragen sind; 

p) das Dopingverbot zu beachten und durchzusetzen, um Spieler vor 
Gesundheitsschäden zu bewahren und Fairness im sportlichen Wettbewerb und 
Glaubwürdigkeit im Handballsport zu erhalten. Der DHB stellt sicher, dass zu diesem 
Zweck Dopingkontrollen durchgeführt werden. 

q) Der DHB verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, 
seelischer oder sexualisierter Art ist und ergreift konkrete Maßnahmen, um diese zu 
verhindern. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

Der DHB verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Dem ideellen Zweck der Förderung des Handballsports 
ist eine bei Durchführung der Verbandsaufgaben erforderliche wirtschaftliche Betätigung 
untergeordnet. Die Mittel des DHB dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Verbandes. Sie haben bei ihrem Aus- scheiden keinerlei Ansprüche an das Verbandsvermögen. 
Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd sind, oder durch eine 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
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§ 4 Zuständigkeiten und Rechtsgrundlagen

(1) Der DHB und seine Mitglieder haben zur Erreichung ihres Zweckes und zur 
Durchführung ihrer Aufgaben folgende Ordnungen erlassen:

a) Spielordnung,
b) Rechtsordnung,
c) Jugendordnung,
d) Trainerordnung,
e) Schiedsrichterordnung,
f) Spielervermittler-Lizenzierungsordnung,
g) Anti-Doping-Ordnung,
h) Finanz- und Gebührenordnung,
i) Ehrungsordnung,
j) Geschäftsordnung,
k) Werbeordnung,
l) Ligaordnung,
m) Ethikordnung (Compliance-Regeln),
n) Datenschutzordnung,
o) Safe Sport Code-Ordnung (SSCO),
p) DHB-Zusatzbestimmungen zu den Internationalen Handballregeln.

(2) Die Ligaverbände erlassen zur Erreichung der von ihnen zu verfolgenden Zwecke und 
zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben Regelungen.

(3) In mit den Ligaverbänden abgeschlossenen Grundlagenverträgen werden 
die Zuständigkeiten und Befugnisse zwischen dem DHB und den Ligaverbänden geregelt. 
Die Kündigung der Verträge ist ausschließlich gemäß den dort vereinbarten 
Bestimmungen möglich. Abschluss und Änderungen der Grundlagenverträge bedürfen 
der Zustimmung des Bundesrats.

(4) Der DHB und die Ligaverbände sind verpflichtet, Meinungsverschiedenheiten, die sich 
aus der Anwendung, Ausgestaltung und Auslegung der in dieser Satzung, in den 
DHB-Ordnungen und in den Grundlagenverträgen geregelten Rechte und Pflichten 
ergeben, im Geiste sportlicher Partnerschaft und im Bewusstsein der 
Gesamtverantwortung für den Handballsport zu regeln. Für nicht beilegbare Streitigkeiten 
ist ein Schiedsgerichtsverfahren gesondert zu vereinbaren, das die Anrufung der 
ordentlichen Gerichte ausschließt.

(5) Spielordnung, Rechtsordnung, Jugendordnung, Trainerordnung, 
Schiedsrichterordnung, Spielervermittler-Lizenzierungsordnung Anti-Doping-
Ordnung, Finanz- und Gebührenordnung, Ligaordnung, Werbeordnung, 
Ethikordnung, DHB-Zusatzbestimmungen zu den internationalen Handballregeln, 
etwaige weitere künftige Ordnungen sowie die Entscheidungen der DHB-Organe, die 
diese im Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche treffen, sind für die Mitgliedverbände, 
für die den Verbänden angeschlossenen Vereine und deren Mitglieder unmittelbar 
verbindlich.

(6) Abweichende Regelungen durch die Mitgliedverbände sind nur bei Ermächtigung in 
den Ordnungen zulässig. Stehen in anderen Fällen Ordnungsbestimmungen 
und Entscheidungen der Mitgliedverbände zu denen des DHB im Widerspruch, 
haben die Ordnungsbestimmungen des DHB und Entscheidungen seiner Organe 
Vorrang. Ob ein Widerspruch im Einzelfall vorliegt, entscheidet auf Antrag das 
Bundesgericht.

(7) Der DHB ist Mitglied der Internationalen Handball Federation (IHF) und der 
Europäischen Handball Föderation (EHF). Aufgrund dieser Mitgliedschaft sind deren 
Bestimmungen
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für den DHB, seine Mitglieder, die Vereine und deren wirtschaftliche Träger sowie die 
Spieler und Offiziellen verbindlich. Der DHB, seine Mitglieder, die Vereine und die 
wirtschaftlichen Träger sowie die Spieler und Offiziellen sind insbesondere den Satzungen 
und Ordnungen (statutes and regulations) sowie den Organentscheidungen und der 
Verbandsstrafgewalt von IHF und EHF unterworfen. Die Mitglieder des DHB sind verpflichtet, 
in ihren Verbandssatzungen diese Unterwerfung anzuerkennen und eine entsprechende 
Verpflichtung für die Satzungen ihrer Mitglieder (Vereine) auszuweisen. Die Bestimmungen 
der IHF und EHF sind im Internet wie folgt einzusehen: 

IHF: https://www.ihf.info 

EHF-Satzung: https://www.eurohandball.com 

Auf Anfrage über das DHB-Kontaktformular können die zuvor genannten Bestimmungen 
in Textform übersandt werden. 

 

§ 5 Strafen, Geldbußen und andere Entscheidungen 

(1) Wenn Verbände, Vereine oder deren im Handballsport tätige Mitglieder und Mitarbeiter 
gegen die DHB-Satzung und gegen die in den Ordnungen (s. § 4) festgelegten 
Tatbestände (z. B. Vergehen, Ordnungswidrigkeiten usw.) oder gegen die Grundregeln des 
sportlichen Verhaltens verstoßen oder Entscheidungen der Verwaltungs-, Sport- und 
Rechtsinstanzen nicht befolgen, können von den Organen und Instanzen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten folgende Strafen, Geldbußen, Maßnahmen und Zahlungspflichten auferlegt 
werden: 

a) Strafen, die einzeln oder nebeneinander verhängt werden können: 

o Verwarnung, 

o Verweis, 

o persönliche Sperre bis zu 48 Monaten, bei Dopingvergehen im Wiederholungsfalle 

bis auf Lebenszeit; Spielsperre für bestimmte Wettbewerbe, 

o Mannschaftssperre bis zu 30 Monaten, 

o Abteilungssperre bis zu 30 Monaten, 

o Platz- und Hallensperre bis zu 30 Monaten, 

o Geldstrafe bis zu 20.000,00 50.000,00 €, bei Dopingvergehen bis zu 100.000,00 €, 

o Spielverlust, 

o Amtsenthebung unter gleichzeitiger Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung eines 
Amtes im Bereich des DHB oder seiner Verbände für die Dauer von bis zu 5 Jahren, 

o Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung eines Amtes oder zur Wahrnehmung 
einer Funktion im Bereich des DHB oder seiner Verbände für die Dauer von bis zu 5 
Jahren, 

o Entbindung von der Amtstätigkeit, 

o Aberkennung von bis zu acht Punkten vor oder während der Spielsaison, 

o Nichtzulassung zum Spielbetrieb, 

o Ausschluss vom Spielbetrieb für den Rest des Spieljahres, 

o Entziehung der Spielervermittlerlizenz oder befristetes Verbot zur Ausübung der 

Lizenz (Sperre) für die Dauer von bis zu 2 Jahren, 

o Entziehung der Trainer- und/oder Übungsleiterlizenz oder befristetes Verbot zur 
Ausübung der Trainer- und/oder Übungsleitertätigkeit (Sperre) für die Dauer von 
bis zu 2  3  Jahren, 

o Befristete Nichtansetzung von Schiedsrichter*innen (SR), 
Zeitnehmer*innen/Sekretär*innen (Z/S) zu Spielen für die Dauer von bis zu zwei 
Jahren, 
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o Rückstufung von SR, Z/S in eine niedrigere Leistungsklasse 

o Streichung von der SR- und/oder Z/S-Liste, 

o Aberkennung und Rückgabe von DHB-Auszeichnungen (Ehrennadel etc.). 

b) Geldbußen wegen Ordnungswidrigkeiten und Geldstrafen wegen Straftatbeständen bis 
zu 20.000,00 50.000,00 €, 

c) Maßnahmen: Spielaufsicht, Aufsicht durch einen Technischen Delegierten, 
Spielwiederholung, Spielergebniskorrektur, 

d) Zahlung insbesondere von Beiträgen, Spielbeiträgen, Spielabgaben, Auslagen, 
Gebühren, Mahngebühren und Bekanntmachungskosten Verwaltungskosten sowie 
sonstiger in der Satzung und in den Ordnungen festgelegten Beiträge, Abgaben, 
Auslagen und Gebühren. 

(2) Die Ligaverbände sind berechtigt, für den von ihnen geleiteten Spielbetrieb von dem 
vorstehenden Katalog Abs. 1 Buchst. a) – d) weitere bzw. ergänzende Bestimmungen in 
ihren Satzungen zu erlassen, die in die entsprechenden Ordnungen der Ligaverbände zu 
übernehmen sind. 

(3) Die Vereine haften für persönliche Geldstrafen, Geldbußen und sonstige 
Zahlungspflichten ihrer Mitglieder und Mitarbeiter gesamtschuldnerisch. Soweit 
Bundesligavereine und Bundesligaspieler betroffen sind, übernimmt der jeweils 
zuständige Ligaverband die gesamtschuldnerische Haftung gegenüber dem DHB. 

(4) Für die Beitreibung von fälligen Beiträgen, Gebühren und Abgaben sowie von verhängten 
Geldstrafen, Geldbußen und auferlegten Auslagen gelten die entsprechenden 
Bestimmungen in der Finanz- und Gebührenordnung (FGO/DHB) und der Rechtsordnung 
(RO/DHB). Säumigen Schuldnern können Zahlungsfristen gesetzt und Mannschaftssperren 
oder persönliche Sperren angedroht werden, die nach erfolglosem Ablauf der 
Zahlungsfrist von der Spielleitenden Stelle Verwaltungsinstanz zu verhängen sind. 

 

§ 5a Disziplinarorgane 

Folgende Gremien sind als Disziplinarorgane zuständig: 

a. für Mitglieder des Präsidiums das Präsidium ohne das betroffene 
Präsidiumsmitglied; 

b. für Mitglieder des Vorstandes das Präsidium; 

c. für Mitglieder des DHB das Präsidium; 

d. für Inhaber von DHB-Auszeichnungen der Vorstand; 

e. für Mitglieder von weiteren berufenen/gewählten DHB-Organen und 
Kommissionen der Vorstand; 

f. für Inhaber von DOSB- und DHB-Lizenzen der Vorstand; 

g. für Schiedsrichter*innen, Zeitnehmer*innen/Sekretär*innen der Vorstand; 

h. für DHB-Nationalspieler*innen, Honorartrainer*innen sowie medizinisches 
Personal und Betreuer*innen, welche im Rahmen von 
Nationalmannschaftsmaßnahmen eingesetzt werden, der Vorstand; 

i. für hauptamtliche und weitere ehrenamtliche Personen, die für den DHB tätig 
sind, der Vorstand. 
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§ 5b Safe Sport 

(1) Der DHB tritt jeder Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer 
oder sexueller Art ist, sowie Vernachlässigung entschieden entgegen. 

(2) Der DHB regelt den Umgang mit interpersonaler Gewalt im Zuständigkeitsbereich des 
DHB in der Safe Sport Code Ordnung (SSCO). Kern des Safe Sport Codes ist der Schutz vor 
interpersonaler Gewalt in allen Erscheinungsformen, also physischer, seelischer und 
sexualisierter Gewalt sowie Vernachlässigung. Die Beschlussfassung über Erlass und 
Änderung der Safe Sport Code Ordnung obliegt dem Bundestag bzw. dem Bundesrat; für 
die Beschlussfassung über Erlass und Änderung der Verhaltensregeln ist der Vorstand 
zuständig.  

(3) Bei einem schuldhaften Verstoß gegen die Safe Sport Code Ordnung kann mit einer 
Verwarnung, einem Platzverweis/Betretungsverbot oder Nutzungsverbot auf Zeit oder 
Dauer, einem Verbot ein Amt im DHB zu bekleiden auf Zeit oder Dauer, einer 
Suspendierung oder einem Entzug der Trainerlizenz auf Zeit oder Dauer, einem 
Teilnahmeverbot an DHB-Maßnahmen auf Zeit oder auf Dauer, einer Suspendierung 
oder einem Entzug der Teilnahme von Schiedsrichter*innen, Zeitnehmer*innen oder 
Sekretär*innen am Spielbetrieb auf Zeit oder Dauer, einem Betätigungs- und 
Berufungsverbot für betreuende Ärzt*innen, Physiotherapeut*innen und anderweitiges 
medizinisches Personal auf Zeit oder auf Dauer, einem Ausschluss aus dem DHB, einem 
vorübergehenden oder dauerhaften Verbot des Umgangs mit und der Betreuung 
insbesondere von Kindern und Jugendlichen sowie anderen schutzbedürftigen Personen, 
einer Aberkennung und Rückgabe von DHB-auszeichnungen und/oder Preisen sowie 
einer Geldstrafe von bis zu 20.000 EUR sanktioniert werden. Liegen nach einer 
summarischen Prüfung durch das Untersuchungsteam hinreichende tatsächliche 
Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die Safe Sport Code Ordnung vor, kann das 
Disziplinarorgan nach § 5a der Satzung zudem Sofortmaßnahmen erlassen, sofern dies 
erforderlich ist. Weitere Einzelheiten regeln die Safe Sport Code Ordnung sowie die 
Rechtsordnung des DHB. 

(4) Anhaltspunkte für oder Hinweise auf einen Verstoß gegen die Safe Sport Code Ordnung 
werden durch das Untersuchungsteam unabhängig und weisungsfrei untersucht. Das 
Untersuchungsteam soll aus drei Personen bestehen, die vom Vorstand ernannt werden. 
Bei der Besetzung soll darauf geachtet werden, dass die Personen die Kenntnisse und 
Fähigkeiten besitzen, die in der Safe Sport Code Ordnung aufgeführt sind. Zudem sollen 
dem Untersuchungsteam Personen unterschiedlicher Geschlechtszugehörigkeiten 
angehören. 

(5) Das zuständige Disziplinarorgan ergibt sich aus § 5a Satzung und ist für die abschließende 
Beurteilung des Sachverhalts sowie die Sanktionierung von festgestellten Verstößen 
gegen die Safe Sport Code Ordnung zuständig. Weitere Einzelheiten regeln die Safe Sport 
Code Ordnung und die Rechtsordnung. 

(6) Das Untersuchungsteam und das zuständige Disziplinarorgan sind zuständig für die 
Untersuchung und ggf. Sanktionierung von Verstößen gegen die Safe Sport Code 
Ordnung durch Mitglieder des DHB,  Mitglieder der vom DHB gewählten und berufenen 
Gremien und Kommissionen, sowie allen Einzelpersonen, die sich der Safe Sport Code 
Ordnung unterworfen haben. Der DHB trägt Sorge dafür, dass alle natürlichen Personen, 
die dem DHB angehören oder in bzw. für diese tätig werden, die Safe Sport Code 
Ordnung anerkennen und ihr Verhalten danach richten. 
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(7) Gegen Entscheidungen des zuständigen Disziplinarorgans kann ein Rechtsmittel beim 
Bundessportgericht 1. Kammer eingelegt werden. Hierfür gelten die Bestimmungen der 
Safe Sport Code Ordnung sowie der Rechtsordnung. 

(8) Verjährte Verstöße gegen die Safe Sport Code Ordnung können nicht sanktioniert 
werden; Einzelheiten zur Dauer der Verjährung regelt die Safe Sport Code Ordnung. Dies 
schließt eine institutionelle Aufarbeitung der den Verstößen zugrundeliegenden 
Sachverhalte nicht aus. 

(9) Der DHB, das Untersuchungsteam sowie das zuständige Disziplinarorgan können sich zur 
Erfüllung von Aufgaben nach Art. 3 Safe Sport Code Ordnung sowie bei der Durchführung 
von Safe Sport Verfahren der Unterstützung externer Expert*innen und Dienstleister 
bedienen. Ebenfalls ist es möglich, zum Zwecke der Aufgabenerfüllung externe 
Expert*innenkommissionen einzusetzen. In beiden Fällen erfolgt eine entsprechende 
Beauftragung durch den Vorstand. 

 

II. Mitgliedschaft 

§ 6 Mitglieder 

(1) Der DHB hat Mitglieder und Ehrenmitglieder. 

(2) Mitglieder sind: 

a) die Landesverbände 

Bremer Handball-Verband e.V. 

1. Handball-Verband Niedersachsen-Bremen e.V. 

2. Handball-Verband Sachsen-Anhalt e.V. 

3. Handball-Verband Berlin e.V. 

4. Handball-Verband Brandenburg e.V.  

5. Hamburger Handball-Verband e.V. 

6. Handball-Verband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

7. Handballverband Schleswig-Holstein e.V. 

Badischer Handball-Verband e.V. 

8. Bayerischer Handball-Verband e.V.  

9. Handball-Verband Sachsen e.V. 

Südbadischer Handball-Verband e.V. 

10. Handball-Verband Baden-Württembergischer Handball-Verband e.V. 

11. Hessischer Handball-Verband e.V. 

Pfälzer Handball-Verband e.V. 

12. Handball-Verband Rheinhessen-Pfalz e.V.  

13. Handball-Verband Saar e.V. 

14. Thüringer Handball-Verband e.V. 

15. Handball-Verband Rheinland e.V. 

16. Handball-Verband Mittelrhein Nordrhein e.V. 

Handball-Verband Niederrhein e.V.  

17. Handball-Verband Westfalen e.V. 

 

b) die Ligaverbände der Männer und der Frauen 
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18. Handball-Bundesliga e.V. (Männer). 

19. Handball-Bundesliga-Vereinigung-Frauen e.V. 

c) 25. der Regionalverband Westdeutscher Handball-Verband e.V. 

(3) Ehrenmitglieder sind die nach § 10 Ernannten. 

 

§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft 

Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt durch den Bundesrat. Aus dem Bereich eines 
Mitgliedverbandes darf kein weiterer Verband in den DHB aufgenommen werden. Der 
Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Anträge für die Aufnahme von Zusammenschlüssen 
von Landesverbänden als eingetragener Verein sind zulässig. 

 

§ 8 Ende der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 

a) Erlöschen, 

b) Austritt, 

c) Ausschluss. 

(2) Die Mitgliedschaft von Landesverbänden, die sich mittels Beschlüsse einzelner Verbände, zu 
einem neuen Verband zusammengeschlossen haben, erlischt automatisch, wenn der 
Bundesrat einem Antrag dieses Verbands zustimmt. 

(3) Der Austritt von Mitgliedern kann grundsätzlich nur zum Ende eines Spieljahres erfolgen und 
muss sechs Monate vorher schriftlich dem DHB mitgeteilt werden. Mit Beendigung des 
Grundlagenvertrages erlischt die Mitgliedschaft des jeweiligen Ligaverbandes. Mit dem 
Austritt eines Ligaverbandes aus dem DHB endet der jeweilige Grundlagenvertrag. 

(4) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es 

a) seine Pflichten als Mitglied gröblich verletzt und diese Verhaltensweise trotz erfolgter 
Abmahnung durch den Vorstand fortgesetzt wird, 

b) seinen dem DHB gegenüber bestehenden Verbindlichkeiten und Auflagen trotz 
Fristsetzung durch den Vorstand unter Androhung des Ausschlusses nicht 
nachkommt, 

c) in grober Weise gegen die Grundsätze der geschriebenen und ungeschriebenen 

Sportgesetze verstößt. 

Der Ausschluss eines Mitglieds erfolgt durch den Bundestag. 

 

§ 9 Nachfolge 

Erlischt die Mitgliedschaft von Regional- oder Landesverbänden, kann an ihrer Stelle eine andere 
Organisation für die betreffenden Gebiete aufgenommen werden oder die Verwaltung der 
Gebiete einem bestehenden Mitgliedverband durch den Bundesrat übertragen werden. 
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§ 10 Ehrenpräsident*innen, Ehrenmitglieder 

(1) Der Bundestag kann auf Antrag des Bundesrats Personen, die sich um den Handballsport 
oder den DHB besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenpräsident*innen ernennen. 

(2) Der Bundesrat kann auf Antrag eines seiner Mitglieder Personen, die sich um den 
Handballsport oder den DHB besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern 
ernennen. 

(3) Die Ehrenpräsident*innen und die Ehrenmitglieder haben Sitz im Bundestag. 

 

§ 10a Förderregionen 

Zur besseren Zusammenarbeit insbesondere in der Mitgliederentwicklung, in der 

Spielorganisation und im Nachwuchsleistungssport sollen die Landesverbände in folgenden 

Förderregionen zusammenarbeiten: 

1. Hamburg / Schleswig-Holstein 
2. Berlin / Brandenburg / Mecklenburg-Vorpommern 
3. Bremen / Niedersachsen 
4. Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen  
5. Westfalen 
6. Nordrhein (Mittelrhein, Niederrhein) 
7. Hessen 
8. Rheinland-Pfalz / Saar (Rheinland, Rheinhessen, Pfalz, Saar) 
9. Bayern  
10. Baden-Württemberg (Baden, Südbaden, Württemberg) 

 

 

III. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

§ 11  Rechte 

(1) Die Mitglieder regeln innerhalb ihrer Bereiche alle mit der Pflege und Förderung des 
Handballsports zusammenhängenden Angelegenheiten selbständig, soweit diese nicht 
der Beschlussfassung durch den DHB vorbehalten, durch die Grundlagenverträge 
festgeschrieben oder für den Bereich des DHB einheitlich geregelt sind. Sie können zum 
Zwecke eines verbandsübergreifenden Wettbewerbs und zur Förderung der 
verbandsübergreifenden Zusammenarbeit vertragliche Regelungen treffen, die auch die 
den Verbänden angehörenden Vereine verpflichten. 

(2) Die Mitglieder nehmen ihre Rechte durch ihre Vertreter und Delegierten wahr. 
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§ 12  Pflichten 

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, 

a) der Satzung und den Ordnungen des DHB sowie den Beschlüssen seiner Organe 
Folge zu leisten und ihre Arbeit den allgemein gültigen sportlichen Grundsätzen 
unterzuordnen, soweit die Mitglieder nicht ihre Aufgaben frei von Weisungen zu 
erfüllen haben, 

b) an allen satzungsmäßigen und den vom DHB beschlossenen Bundesveranstaltungen 

teilzunehmen, 

c) die Urteile des Bundesgerichts und des Bundessportgerichts im eigenen 
Zuständigkeitsbereich zu vollstrecken, 

d) dem DHB jährlich einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, dessen Höhe für die Regional- 
und Landesverbände vom Bundesrat mit einfacher Mehrheit und für die Ligaverbände 
mit dreiviertel Mehrheit zu beschließen ist. Für die Ligaverbände sind die Beträge in den 
jeweiligen Grundlagenverträgen zu regeln. 

e) die beauftragten Vertreter des DHB-Präsidiums und des Vorstands an ihren Verbands- 
bzw. Mitgliederversammlungen teilnehmen zu lassen und ihnen auf Verlangen das Wort 
zu erteilen. 

(2) Die Vereine sind die Träger des Handballsports mit seinen ideellen Zielsetzungen. Ihre 
Namen haben dieser Bedeutung zu entsprechen. 

 

IV. Besondere Rechte und Pflichten der Ligaverbände und ihrer 
Mitglieder 

§ 13 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Die Ligaverbände der Männer und der Frauen sind die Zusammenschlüsse der lizenzierten 
Vereine und/oder ihrer wirtschaftlichen Träger der Bundesligen und Zweiten 
Bundesligen. 

(2) Die besonderen Rechte und Pflichten der Ligaverbände und ihrer Mitglieder sind in den 
nachfolgenden Bestimmungen (§§ 14 - 16) geregelt. 

(3) Die Ligaverbände regeln ihren jeweils eigenen Geschäftsbereich durch Satzung und 
Regularien sowie Entscheidungen ihrer Organe unter Beachtung der Satzung und 
Ordnungen des DHB und der den DHB bindenden Regelungen der IHF und EHF. 

(4) Eine Weiterübertragung der vom DHB an die Ligaverbände zur Ausübung übertragenen 
Rechte und Pflichten an Dritte ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für Einzel- oder 
Gesamtrechtsnachfolger der Ligaverbände. Bei Beendigung des Grundlagenvertrages 
und/oder der Mitgliedschaft der Ligaverbände im DHB – aus welchem Grunde auch immer 
– fallen die übertragenen Rechte und Pflichten automatisch an den DHB zurück. 
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§ 14 Besondere Rechte 

(1) Die Ligaverbände nehmen jeweils die nachstehend aufgeführten Rechte, Pflichten, 
Aufgaben und Befugnisse frei von Weisungen des DHB wahr: 

a) Sie ermitteln in den Wettbewerben der Bundesligen den Deutschen Meister des DHB 
für Männer und Frauen und die Teilnehmer der Bundesligen an den europäischen 
Wettbewerben. 

b) Sie veranstalten und vermarkten den DHB-Pokal der Männer und der Frauen nach 
Maßgabe der vom betreffenden Ligaverband und DHB-Vorstand zu beschließenden 
Durchführungsbestimmungen. 

c) Die Ligaverbände veranstalten und vermarkten den Super-Cup der 
Vereinsmannschaften nach Maßgabe der von ihnen zu beschließenden 
Durchführungsbestimmungen. 

d) Sie sind berechtigt, die sich aus den Wettbewerben gemäß Buchst. a), b) und c) 
ergebenden Vermarktungsrechte exklusiv im eigenen Namen zu verwerten. Dies gilt 
auch für das Liga-Logo. 

e) Sie erteilen die Lizenzen an Vereine oder deren wirtschaftliche Träger für die Teilnahme 
an den Wettbewerben der Bundesligen jeweils in eigener Verantwortung nach 
sportlichen, technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Kriterien. Sie erteilen 
die Spielberechtigung an die Spieler der Bundesligen und erstellen die entsprechenden 
Spielausweise. 

f) Sie haben ein Vorschlagsrecht für die Vertretung des DHB in den Ausschüssen und 
Kommissionen der IHF und EHF. Der DHB ist an die entsprechenden Vorschläge 
gebunden, wenn ausschließlich oder überwiegend Belange des lizenzierten Handballs 
betroffen sind. 

g) Sie erstellen jeweils einen Rahmenterminkalender im Einvernehmen mit dem DHB. 

h) Die Präsident*innen/Vorsitzende/n der Ligaverbände sind Mitglieder des Präsidiums 
des DHB. Die Vertreter*innen der Ligaverbände im Bundestag haben das alleinige 
Vorschlagsrecht für die Wahl eines weiteren Präsidiumsmitglieds. 

(2) Die Ausgestaltung dieser Rechte wird in den Grundlagenverträgen oder den 
entsprechenden Ordnungen geregelt. 

(3) Für die Sportgerichtsbarkeit und das Schiedsrichterwesen sind die Organe und 
Einrichtungen des DHB nach dessen Regelungen zuständig. 

 

§ 15  Besondere Pflichten 

(1) Die Ligaverbände haben in ihren Satzungen und Regularien sowie beim Handeln ihrer 
Organe sicherzustellen, dass die nachstehenden Pflichten von ihnen, ihren Mitgliedern, 
deren Einzelmitgliedern, deren Organen und Mitarbeitern beachtet werden: 

a) Die Spiele der Bundesligen sind nach den jeweils gültigen Hallenhandballregeln der 
IHF auszutragen unter besonderer Berücksichtigung der Ergänzungen und 
verbindlichen Auslegungen des DHB.  
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b) Die Ligaverbände haben zu gewährleisten, dass zwischen den Bundesligen und den 
Zweiten Bundesligen sowie den Zweiten Bundesligen und den Dritten Ligen ein 
ausreichender Auf- und Abstieg stattfindet. 

c) Sie haben auf Anforderung des DHB die Abstellung von Spieler*innen ihrer Mitglieder 

für die Nationalmannschaften zu gewährleisten. 

d) Sie verpflichten sich, sich an der Entwicklung, Betreuung und Förderung des gesamten 
Handballsports in der Bundesrepublik Deutschland zu beteiligen. Dazu dienen 
insbesondere auch die in den Grundlagenverträgen vereinbarten, an den DHB zu 
zahlenden Abgaben. 

e) Sie verpflichten ihre Mitglieder, an den gemeinsam von DHB und Ligaverbänden 
veranstalteten Pokalwettbewerben des DHB teilzunehmen. 

f) Sie sind verpflichtet, die Einhaltung des Doping-Verbotes sicherzustellen und 
entsprechend den vom DHB erlassenen Bestimmungen durchzusetzen und bei 
Fehlverhalten ihrer Mitglieder zu sanktionieren. 

g) Der Präsident/die Präsidentin des DHB oder ein von ihm/ihr beauftragte/r Vertreter*in 
hat das Recht, an den Sitzungen ihrer jeweiligen Organe, Kommissionen oder 
Ausschüsse teilzunehmen. 

h) Sie sind verpflichtet und verpflichten ihre Mitglieder, besondere Aktivitäten des DHB, die 
aus seiner sozialen und gesellschaftspolitischen Verantwortung heraus dem Handball 
dienen, ideell und materiell zu fördern. Dies gilt in besonderer Weise für die 
Unterstützung des Jugendhandballs sowie die Förderung des Ehrenamtes. 

i) Sie gewährleisten die Einhaltung weiterer Verpflichtungen, darunter insbesondere die 
Einhaltung der Satzung und Ordnungen des DHB sowie der Vorschriften der IHF und 
EHF. 

(2) Die Ausgestaltung dieser Verpflichtungen wird in den Grundlagenverträgen oder den 
entsprechenden Ordnungen geregelt. 

(3) Die Ligaverbände sind jeweils verpflichtet, den DHB von der Inanspruchnahme aus 
Verbindlichkeiten freizustellen, wenn diese Verbindlichkeiten ihren Grund in 
Entscheidungen, Maßnahmen, Tatsachen, Handlungen und Unterlassungen der 
Schiedsrichter oder der DHB-Gerichte haben, die im Zusammenhang mit 
Bundesligavereinen, Bundesligaspielern oder Bundesligaspielbetrieb stehen. 

 

§ 16  Mitgliedschaft in den Ligaverbänden 

(1) Vereine der Bundesligen und/oder ihrer wirtschaftlichen Träger erwerben die 
Mitgliedschaft im jeweiligen Ligaverband mit Erteilung der Bundesligen-Lizenz durch ihn. 

(2) Ein wirtschaftlicher Träger kann die Mitgliedschaft im jeweiligen Ligaverband nur 
erwerben und damit eine Lizenz erhalten, wenn der Verein an dem Träger mit 
mindestens 51% der Stimmenanteile beteiligt ist und zum Zeitpunkt, in dem er eine Lizenz 
beantragt, sportlich für die Teilnahme an einer Bundesliga qualifiziert ist oder seine 
Qualifikation zum Zeitpunkt der Meldung zu erwarten ist. 

 



 
 
 

       Seite 15 von 34 

(3) Lizenzvereine (Bundesligenvereine) und/oder ihre wirtschaftlichen Träger dürfen weder 
unmittelbar noch mittelbar an anderen Lizenzvereinen oder wirtschaftlichen Trägern 
jeweils innerhalb des Männerbereichs oder des Frauenbereichs beteiligt sein. Dies gilt 
nicht für eine gemeinsame Beteiligung zwischen Männer- und Frauenbereich. 

(4) Vereine und ihre wirtschaftlichen Träger können weder gemeinsam noch nebeneinander 
eine Bundesligen-Lizenz besitzen. 

 

IV. Verbandsgremien 

§ 17  Organe und Kommissionen  

(1) Organe sind: 

a) der Bundestag, 

b) der Bundesrat, 

c) das Präsidium, 

d) der Vorstand, 

e) der Bundesjugendtag, 

f) das Bundesgericht, 

g) das Bundessportgericht. 

(2) Kommissionen sind: 

a) die Jugendkommission, 

b) die Ernennungskommission, 

die Anti-Doping-Kommission, 

die Schiedsrichterkommission, 

c) die Gleichstellungskommission, 

d) die Spielkommission Dritte Liga, 

e) die Jugendspielkommission. 

(3) Kommission der Landesverbände.  

(4) Gewählte und berufene Gremien im DHB sind aufgefordert, in alIen Gremien 
Vertreter*innen unterschiedlicher Geschlechter zu wählen bzw. zu berufen. Das Präsidium 
ist verpflichtet, bei Vertretung nur eines Geschlechts in Wahlgremien mit mindestens drei 
Mitgliedern eine zusätzliche Person  eines nicht vertretenen Geschlechts in dieses 
Gremium zu berufen. Falls das Präsidium oder der Vorstand Personen in Kommissionen 
beruft, muss dabei mindestens eine Person eines nicht vertretenen Geschlechts berufen 
werden. 
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VI. Bundestag

§ 18  Termin, Wahlperiode

(1) Der ordentliche Bundestag findet in der Regel alle vier Jahre statt. Der Termin ist jeweils
vier Monate vorher vom Präsidium bekannt zu geben.

(2) Die Amtszeit der vom ordentlichen Bundestag Gewählten beträgt vier Jahre. Sie bleiben
bis zur Neubestellung im Amt. Dies gilt auch für die nicht vom Bundestag gewählten
Präsidiumsmitglieder.

§ 19  Einberufung

Der Bundestag wird auf Beschluss des Präsidiums durch den Vorstand einberufen. Die 
schriftliche Einberufung ist sechs Wochen vor dem Termin des Bundestages unter gleichzeitiger 
Bekanntgabe der Tagesordnung und der Anträge an die Mitglieder des DHB postalisch oder per 
E-Mail zu versenden. 

§ 20  Zusammensetzung

(1) Der Bundestag setzt sich zusammen aus:

a) dem Bundesrat,

b) den Delegierten der Landesverbände,

c) den Delegierten der Ligaverbände,

d) den Ehrenpräsident*innen und Ehrenmitgliedern,

e) den Mitgliedern des Bundesgerichts,

f) den Mitgliedern des Bundessportgerichts,

g) den Revisoren,

h) den Vorstandsmitgliedern,

i) dem/der Vorsitzenden der Anti-Dopingkommission und dem/der Compliance-
Beauftragten. 

(2) Den Landesverbänden sowie der Handball-Bundesliga (Männer) und der Handball-
Bundesliga-Vereinigung-Frauen bleibt es vorbehalten, die Modalitäten der Berufung/Wahl
und die Amtsdauer der Delegierten in ihren Satzungen zu regeln.

(3) Die Landesverbände sowie die Handball-Bundesliga (Männer) und die Handball-
Bundesliga-Vereinigung-Frauen müssen dem DHB ihre Delegierten respektive
Ersatzdelegierten zwei Monate vor dem Bundestag mitteilen.

(4) Vertreter eines Verbands (nach Abs. 1 a-c) dürfen maximal zu 80% dem selben Geschlecht
angehören, sofern der Verband durch mehr als zwei Personen im Bundestag vertreten ist.
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§ 21  Stimmrecht 

(1) Beim Bundestag haben Stimmrechte: 

a) die Mitglieder des Präsidiums mit je 1 Stimme, 

b) die übrigen Mitglieder des Bundesrats außer den Vorstandsmitgliedern und den 
Ehrenpräsident*innen mit je 1 Stimme, 

c) die Delegierten der Landesverbände mit je 1 Stimme. 

Die Zahl der Stimmen/Delegierten errechnet sich aus der Subtraktion der Summe 
der Regional- und Landesverbands-Präsidenten von der Zahl 84. Diese 
Stimmen/Delegierten sind auf die Landesverbände im Verhältnis der von ihnen zum 
Pflichtspielbetrieb gemeldeten Mannschaften - ab D-Jugend - nach dem 
Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë zu verteilen. Stichtag für die Erhebung der 
Mannschaftszahlen ist der 1. Januar des Jahres, in dem der ordentliche Bundestag 
stattfindet. Wenn für die Vergabe der letzten Stimme der Landesverbände mehr 
identische Divisionsergebnisse (Sainte-Laguë) vorliegen als Stimmen zu vergeben sind, 
wird die Vergabe der letzten Stimme unter den betroffenen Verbänden ausgelost. 

d) 14 Delegierte des Ligaverbandes der Männer mit je 1 Stimme, 

e) 14 Delegierte des Ligaverbandes der Frauen mit je 1 Stimme.  
Die übrigen Mitglieder des Bundestages haben beratende Stimme. 

(2) Stimmrechtsübertragung und Stimmrechtshäufung, auch wenn die Mitgliedschaft im 
Bundestag auf mehreren Funktionen beruht, sind nicht zulässig. 

(3) Das Stimmrecht der Präsidiums-Mitglieder ruht während des Tagesordnungspunktes 
"Entlastungen" und während der Präsidiumswahlen. 

 

§ 22  Aufgaben 

(1) Der Bundestag ist das höchste Gremium des Verbandes. Dem Bundestag steht die 
Entscheidung in allen Angelegenheiten außer in der Sportgerichtsbarkeit zu, soweit sie 
nicht dem Zuständigkeitsbereich anderer Organe vorbehalten oder in den 
Grundlagenverträgen  geregelt sind. Er kann Entscheidungsbefugnisse übertragen und 
Weisungen erteilen, außer den Rechtsinstanzen.  

(2) Der Bundestag ist insbesondere zuständig für: 

a) die Wahl der Präsidiumsmitglieder gemäß § 34 Abs. 1 Buchst. a) – e) 2. Die einzelnen 
Interessenvertretungen im Bundestag (Landesverbände, DHB-Jugend und 
Ligaverbände) haben das alleinige Vorschlagsrecht ihrer Kandidat*innen für die Wahl 
der Präsidiumsmitglieder durch den Bundestag (s. § 34 Abs. 1 a) – d) 3). 

b) die Wahl des/der Vorsitzenden und der Beisitzer*innen des Bundesgerichts und 
die Wahl der Vorsitzenden und Beisitzer*innen der ersten und zweiten Kammer 
des Bundessportgerichts, 

die Wahl des/der Vorsitzenden der Anti-Doping-Kommission, 

c) die Wahl dreier Revisoren, 

d) die Wahl des/der Compliance-Beauftragten, 

 
2 Ab dem Bundestag 2029: Jedes Mitglied des Präsidiums nach § 34 Abs. 1 (ohne Eingrenzung a) – d)). 
3 Ab dem Bundestag 2029: Jedes Mitglied des Präsidiums nach § 34 Abs. 1 (ohne Eingrenzung a) – d)). 
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e) die Beratung und Beschlussfassung über Satzungsänderungen, über Erlass, Änderung 
und Aufhebung von Ordnungen mit Ausnahme der Jugendordnung sowie über 
sonstige Anträge, die fristgemäß oder als Dringlichkeitsanträge gestellt sind, 

f) die Entscheidung über den Ausschluss von Mitgliedern, 

g) die Entlastung der vom Bundestag gewählten Präsidiumsmitglieder, 

h) die Ernennung von Ehrenpräsident*innen und Ehrenmitgliedern, 

i) die Beratung und Beschlussfassung über Grundsatzfragen des deutschen 

Handballsports. 

 

§ 23  Tagesordnung  

Die Tagesordnung eines ordentlichen Bundestages hat folgende Punkte zu enthalten: 

a) Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Stimmenzahl und der 

Beschlussfähigkeit, 

b) Berichte des Präsidiums, des Vorstands, der Jugendkommission, des Bundesgerichts, 
des Bundessportgerichts, des/der Compliance-Beauftragen, 

c) Bericht der Revisoren, 

d) Anträge auf Satzungsänderungen, 

e) Entlastung des Präsidiums, 

f) Wahlen nach § 22 Abs. 2 Buchst. a) - e), 

g) Anträge auf Erlass, Änderung und Aufhebung von Ordnungen sowie sonstige Anträge. 

 

§ 24  Wahlen  

(1) Die Wahlen sind geheim. Liegt nur ein Wahlvorschlag vor, kann offen abgestimmt werden. 

(2)  
a) Jedes Mitglied des Präsidiums nach § 34 Abs. 1 Buchst. a) - e) 4 sowie die Vorsitzenden 

des Bundesgerichts, des Bundessportgerichts, der Anti-Dopingkommission und der/die 
Compliance-Beauftragte werden jeweils in einem gesonderten Wahlgang gewählt. 

Blockwahl ist nur bei der Wahl der Beisitzer*innen der DHB-Gerichte und der Revisoren 
zulässig, wenn nicht mehr Kandidat*innen vorgeschlagen als zu wählen sind. Sind 
mehr Kandidat*innen vorgeschlagen als zu wählen, kann eine Gesamtwahl 
stattfinden, bei der die Kandidat*innen mit der relativen Mehrheit gewählt sind. 

b)  Derjenige/diejenige Kandidat*in ist gewählt, der/die die absolute Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Ist bei mehreren Kandidat*innen 
diese Stimmenzahl nicht erreicht worden, findet eine Stichwahl zwischen den 
Kandidat*innen mit den beiden höchsten Stimmenzahlen statt. Gewählt ist 
derjenige/diejenige, welche nunmehr die meisten Stimmen erhält. Bei 
Stimmengleichheit erfolgt eine erneute Wahl. Bei erneuter Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 

c) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden als nicht abgegebene Stimmen 

gewertet. 

 
4 Ab dem Bundestag 2029: Jedes Mitglied des Präsidiums nach § 34 Abs. 1 (ohne Eingrenzung a) – d)). 
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(3) Wählbar sind nur Mitglieder von Vereinen der Mitgliedverbände. Abwesende können nur 
gewählt werden, wenn ihr schriftliches Einverständnis zu einer etwaigen Wahl dem 
Sitzungsleiter vorliegt. 

(4) Revisoren dürfen kein weiteres Amt auf DHB-Ebene innehaben. Eine Wiederwahl darf in 
ununterbrochener Reihenfolge höchstens für zwei Legislaturperioden erfolgen. 

(5) Angestellte des DHB können nicht für die durch Wahl zu besetzenden Ämtern kandidieren. 

(6) Ein Widerruf der Bestellung von Präsidiumsmitgliedern ist nur aus wichtigem Grund, 
insbesondere wegen grober Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Präsidiumsfunktion möglich. 

(7) Am Tage eines ordentlichen Bundestags endet die Tätigkeit/ Berufung sämtlicher 
berufenen Personen und Gremien unabhängig davon, ob diese vom Präsidium, Vorstand 
oder einem anderen Gremium berufen worden sind. 

 

§ 25  Anträge  

(1) Anträge an den Bundestag können eingebracht werden: 

a) vom Präsidium, 

b) vom Bundesrat, 

c) von den Mitgliedern, 

d) vom Bundesjugendtag. 

(2) Ergänzungs-, Abänderungs- und Gegenanträge sowie Anträge zur Geschäfts- und 
Tagesordnung kann jeder stimmberechtigte Teilnehmer des Bundestages stellen. 
Ergänzungs-, Abänderungs- und Gegenanträge müssen jedoch dem/der Sitzungsleiter*in 
vor der Abstimmung schriftlich vorliegen. 

(3) Anträge an den Bundestag müssen spätestens zwei Monate vor dem Bundestag auf der 
DHB-Geschäftsstelle schriftlich in Textform vorliegen. Später eingehende Anträge können 
nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit mit zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen bejaht wird. 

(4) Eine Satzungsänderung aufgrund von Dringlichkeitsanträgen ist unzulässig. 

 

§ 26  Beschlüsse und Protokolle 

(1) Die Satzung ändernde Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln, den 
Verbandszweck ändernde Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Soweit Satzungsänderungen sich auf in den 
Grundlagenverträgen getroffene Vereinbarungen beziehen, bedürfen diese während der 
Laufzeit dieser Verträge einer Mehrheit von Dreivierteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Dies gilt auch für diese Bestimmung. Alle anderen Beschlüsse bedürfen der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden als nicht abgegebene Stimmen 
gewertet. 
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(2) Die Satzung und den Verbandszweck ändernde Beschlüsse werden mit Eintragung in 
das Vereinsregister wirksam. 

(3) Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen Registerbehörde oder 
vom Finanzamt vorgeschrieben werden, werden vom Präsidium umgesetzt und bedürfen 
keiner Beschlussfassung durch den Bundestag. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der 
Einladung zur nächsten Sitzung des Bundesrats mitzuteilen. 

(4) Alle anderen Beschlüsse treten mit ihrer Veröffentlichung (s. § 50) in Kraft, falls nicht 
ein anderer Termin ausdrücklich bestimmt ist. 

(5) Protokolle sind von dem/der Leiter*in der Versammlung und von dem/der 
Protokollführer*in zu unterzeichnen. 

(6) Protokolle gelten als genehmigt, wenn nicht innerhalb von vier Wochen nach ihrer 
Absendung an die Teilnehmer*innen des Bundestages Einwendungen schriftlich erhoben 
worden sind. 

 

§ 27  Außerordentlicher Bundestag 

Das Präsidium kann unter Angabe von Gründen einen außerordentlichen Bundestag 
einberufen. Das Präsidium muss einen außerordentlichen Bundestag innerhalb von sechs 
Wochen nach Eingang des Antrages bei der DHB-Geschäftsstelle einberufen, wenn 
mindestens ein Drittel der Mitgliedverbände dies unter Angabe der Gründe beantragt. Der 
außerordentliche Bundestag muss innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrages 
stattfinden. 

 

§ 28  Beschlussfähigkeit 

Ein ordnungsgemäß einberufener Bundestag ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Stimmberechtigten beschlussfähig. 

 

§ 29  Öffentlichkeit  

Der Bundestag ist öffentlich; die Öffentlichkeit kann jedoch durch einfachen Mehrheitsbeschluss 
ausgeschlossen werden. 

 

§ 30  Kosten 

Die Kosten für den Bundestag tragen: 

a) die Verbände für ihre Delegierten, 

b) der DHB für alle übrigen Teilnehmer*innen. 
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VII. Bundesrat 

§ 31  Zusammensetzung und Stimmrecht  

(1) Der Bundesrat setzt sich zusammen aus: 

a) dem Präsidium, 

b) den Präsident*innen der Landesverbände oder deren Vertreter*innen und dem 

Präsidenten/der Präsidentin des Regionalverbandes oder dessen/deren Vertreter*in, 

c) dem Vertreter/der Vertreterin des Ligaverbandes der Männer und dem Vertreter/der 
Vertreterin des Ligaverbandes der Frauen, 

d) der/dem stellvertretenden Jugendkommissionsvorsitzenden bzw. seine/ihre von der 

Jugendkommission aus ihrer Mitte benannte/r Vertreter*in, 

e) die stellvertretende Vorsitzende der Gleichstellungskommission , 

f) den Ehrenpräsident*innen mit beratender Stimme, 

g) dem Vorstand mit beratender Stimme. 

(2) Im Bundesrat haben Stimmrecht: 

a) die Mitglieder des Präsidiums mit je 1 Stimme, 

b) die Präsident*innen des Regionalverbandes und der Landesverbände bzw. deren 
Vertreter*innen mit insgesamt 84 Stimmen, die nach folgendem Modus verteilt 
werden: 

aa) Vorweg erhalten der/die Präsident*in des Regionalverbands bzw. sein/ihr 
Vertreter*in sowie die Präsident*innen der Landesverbände bzw. ihre 
Vertreter*innen je 1 Stimme, 

bb) Die restlichen Stimmen sind auf die Landesverbands-Präsident*innen bzw. ihre 
Vertreter*innen im Verhältnis der von ihnen zum Pflichtspielbetrieb gemeldeten 
Mannschaften - ab D-Jugend - nach dem Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë 
zu verteilen. Stichtag für die Erhebung der Mannschaftszahlen ist der 1. Januar 
des Jahres, in dem der ordentliche Bundestag stattgefunden hat. Wenn für die 
Vergabe der letzten Stimme der Landesverbände mehr identische 
Divisionsergebnisse (Sainte-Laguë) vorliegen als Stimmen zu vergeben sind, 
wird die Vergabe der letzten Stimme unter den betroffenen Verbänden 
ausgelost. 

c) Der/die Vertreter*in des Ligaverbandes der Männer mit 15 Stimmen, 

d) Der/die Vertreter*in des Ligaverbandes der Frauen mit 15 Stimmen, 

e) die/der stellvertretende Jugendkommissionsvorsitzende bzw. seine/ihre von der 
Jugendkommission aus ihrer Mitte benannte/r Vertreter*in mit einer Stimme, 

f) die  stellvertretende Vorsitzende der Gleichstellungskommission bzw. eine aus ihrer 

Mitte benannte Vertreter*in mit einer Stimme. 

(3) Stimmrechtsübertragung, Stimmrechtshäufung und uneinheitliche Stimmabgabe bei 
Mehrfachstimmrecht sind nicht zulässig. 
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§ 32  Aufgaben  

(1) Dem Bundesrat obliegt insbesondere: 

a) die Aufnahme von Mitgliedern, 

b) die Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung, soweit diese nicht dem Bundestag oder einem anderen Gremium 
vorbehalten oder in den Grundlagenverträgen geregelt sind, 

c) die Kenntnisnahme des Jahresabschlusses, Haushaltsplans und der vorzulegenden 
mittelfristigen Finanzplanung. 

d) Die Festsetzung einer pauschalen Aufwandsentschädigung für die 

Präsidiumsmitglieder. 

e) die Zustimmung zum Abschluss und zur Änderung von Verträgen mit dem Ligaverband 
der Männer und dem Ligaverband der Frauen, 

f) die Beschlussfassung über die Höhe des Mitgliedsbeitrages der Mitgliedverbände mit 
Ausnahme des Mitgliedsbeitrages der Ligaverbände, 

g) Beschlussfassung über die Erhebung einer einmaligen oder befristet wiederkehrenden 
Umlage von den Mitgliedern im Falle eines besonderen Finanzbedarfs, der zu 
begründen ist. Der Beschluss ist mit drei Vierteln der abgegebenen Stimmen zu fassen. 
Die Höhe einer Jahresumlage, die das einzelne Mitglied zu erbringen hat, darf (50 %) 
des durch das Mitglied zu leistendem Jahresbeitrag nicht übersteigen. 

h) die Beschlussfassung über Erlass, Änderung und Aufhebung von Ordnungen (mit 
Ausnahme der Jugendordnung). 

Entsprechende Anträge an den Bundesrat müssen spätestens vier Wochen vor dem 
Bundesrat auf der DHB-Geschäftsstelle in Textform vorliegen. Über diese Anträge darf 
nur entschieden werden, wenn sie mindestens drei Wochen vor der Sitzung den 
Mitgliedern des Bundesrats zugegangen sind. Das vorrangige Recht des Bundestages, 
Beschlüsse zu den Ordnungen zu fassen oder auf Antrag entsprechende Beschlüsse 
des Bundesrats aufzuheben oder zu ändern, bleibt unberührt. 

i) die Beschlussfassung über den Spielbetrieb des DHB mit Ausnahme der Spielbetriebe 

der Ligaverbände, soweit dadurch die Spielbetriebe der Landesverbände unmittelbar 

betroffen sind (z.B. Auf- und Abstieg), 

j) die Zustimmung zum Abschluss sowie zur Änderung, Beendigung und 
Neuausschreibung des Vertrages über ein einheitliches Verbandsmanagementsystem 
und die Beschlussfassung über dessen verursachungsgerechte Kostenverteilung, 

k) das Antragsrecht zum Bundestag auf Ernennung von Ehrenpräsident*innen; die 
Ernennung von Ehrenmitgliedern, 

(2) Der Bundesrat hat das Recht, die Mitglieder von Organen, Kommissionen und 
Ausschüssen sowie sonstige Mitarbeiter*innen des DHB zu seinen Sitzungen mit 
beratender Stimme hinzuzuziehen.  
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§ 33  Beschlussfähigkeit und Antragsrecht Anträge 

(1) Der schriftlich eingeladene Bundesrat ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
seiner Mitglieder beschlussfähig. Der Einladung ist die Tagesordnung beizufügen. Die 
Einladung hat drei Wochen vor dem Sitzungstermin zu erfolgen. 

(2) Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  Beschlüsse über 
Erlass, Änderung und Aufhebung von Ordnungen bedürfen der Zweidrittel-Mehrheit. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden als nicht abgegebene Stimmen 
gewertet. 

(3) Das Präsidium ist berechtigt, eine Abstimmung unter den Mitgliedern des Bundesrats auf 
schriftlichem oder elektronischem Wege (in Textform) herbeizuführen. Ein Antrag gilt in 
diesem Falle als angenommen, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Bundesrats mit 
mehr als der Hälfte der Stimmen, bei Änderungen der Ordnungen zwei Drittel der 
Mitglieder des Bundesrats mit mindestens zwei Drittel der Stimmen zugestimmt haben. 

(4) Der Bundesrat wird vom Präsidium mindestens einmal im Jahr einberufen. Eine Sitzung 
ist auch dann durchzuführen, wenn mehr als ein Drittel der Mitglieder des Bundesrats dies 
beantragt. 

(5) Anträge an den Bundesrat können eingebracht werden: 

a) von den Mitgliedern, 

b) vom Präsidium, 

c) von der Jugendkommission. 

(6) Anträge an den Bundesrat müssen spätestens vier Wochen vor dem Bundesrat auf der 
DHB-Geschäftsstelle in Textform vorliegen. Über diese Anträge darf nur entschieden 
werden, wenn sie mindestens drei Wochen vor der Sitzung den Mitgliedern des 
Bundesrats zugegangen sind. Das vorrangige Recht des Bundestages, Beschlüsse zu 
den Ordnungen zu fassen oder auf Antrag entsprechende Beschlüsse des Bundesrats 
aufzuheben oder zu ändern, bleibt unberührt. 

 

VIII. Präsidium 

§ 34  Zusammensetzung 

(1) Das Präsidium setzt sich aus 11 Mitgliedern wie folgt zusammen: 

a) dem Präsidenten bzw. der Präsidentin, auf Vorschlag von Mitgliedern des Bundestags 

vom Bundestag gewählt, 

b) der Vorsitzenden der Gleichstellungskommission, auf Vorschlag von Mitgliedern des 

Bundestags vom Bundestag gewählt, 

c) 5 Präsidiumsmitgliedern, auf Vorschlag der Vertreter*innen der Landesverbände vom 
Bundestag gewählt, von denen mindestens eines weiblich ist und ab 2025 eine weitere 
weiblich sein soll, 

d) 1 Präsidiumsmitglied, auf Vorschlag des Bundesjugendtags vom Bundestag gewählt, 
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e) 1 Präsidiumsmitglied, auf Vorschlag der Vertreter der Ligaverbände vom Bundestag 
gewählt, 

f) dem Präsidenten bzw. der Präsidentin des Ligaverbandes Männer, 

g) dem/der Vorsitzenden des Ligaverbandes Frauen. 

Von den unter e) – g) genannten Personen muss ab 2025 mindestens eine weiblich sein. 

Ab dem Bundestag 2029 gilt folgendes: 

Das Präsidium setzt sich aus 7 Mitgliedern wie folgt zusammen: 

a) dem Präsidenten bzw. der Präsidentin, auf Vorschlag von Mitgliedern des 

Bundestags vom Bundestag gewählt, 

b) 3 Präsidiumsmitgliedern, auf Vorschlag der Vertreter*innen der Landesverbände 
vom Bundestag gewählt, 

c) 1 Präsidiumsmitglied, auf Vorschlag des Bundesjugendtags vom Bundestag 
gewählt, welches zum Zeitpunkt der Wahl unter 34 Jahren alt ist, 

d) 2 Präsidiumsmitglieder, auf gemeinsamen Vorschlag der Vertreter der Ligaverbände 
vom Bundestag gewählt, 

Von den Präsidiumsmitgliedern müssen mindestens zwei weiblich sein und davon eine 
Frau die Funktion der Vorsitzenden der Gleichstellungskommission übernehmen. 

(2) Das Präsidium zieht den Vorstand zu seinen Sitzungen mit beratender Stimme hinzu. 
Dies gilt nicht bei Personalfragen, die die Besetzung des Präsidiums oder des Vorstands 
betreffen. 

(3) Ein Mitglied des Präsidiums des DHB kann während seiner Amtszeit nicht gleichzeitig eine 
operative Funktion im DHB ausüben. 

 

§ 35  Aufgaben 

(1) Das Präsidium bestimmt gemeinsam mit dem Vorstand die Strategie des DHB. Es nimmt 
die Kontrollpflichten eines Aufsichtsratsorgans gegenüber dem Vorstand wahr. 

Insbesondere obliegen dem Präsidium: 

a) die Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten von strategischer Bedeutung, 
soweit diese nicht in den Grundlagenverträgen geregelt sind. 

b) die Genehmigung des Haushaltsplans, des Jahresabschlusses und der mittelfristigen 
Finanzplanung, die nach Genehmigung den Bundesratsmitgliedern zur Kenntnisnahme 
vorgelegt  werden müssen, 

c) die Zustimmung mit Wirkung im Innenverhältnis zum Erwerb, zur Veräußerung und 
Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, zur Gründung von 
juristischen Personen, zum Erwerb und zur Veräußerung von Gesellschaftsanteilen, 

d) die Genehmigung der Geschäftsordnung des Vorstands, 

e) die Überwachung der Geschäftsführung des Vorstandes. Die und die Entscheidung über 
die Zuordnung der inhaltlichen Controlling- Verantwortung der einzelnen 
Präsidiumsmitglieder wird in der Geschäftsordnung geregelt, 
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f) die Berufung/Einstellung/Vergütung/Entlassung der Vorstandsmitglieder sowie des 
hauptamtlichen Trainerpersonals der A-Nationalmannschaften, 

g) die Ergänzung der Gremien gemäß § 17 Abs.3, 

h) die Verhängung von Sanktionen gegenüber den Mitgliedschaftsverbänden und deren 
Untergliederungen gemäß § 5 Abs. 1, 

i) die Entlastung des Vorstands, 

j) die Beschlussfassung über die strategische Ausrichtung der Spielbetriebe des DHB mit 

Ausnahme der Spielbetriebe der Ligaverbände und der Regelung zu § 32 Abs. 1 i), 

k) die terminliche Festlegung des nächsten Bundestages. 

(2) Das Präsidium kann Kommissionen und Arbeitsgruppen auf Vorschlag oder in Absprache 
mit dem Vorstand einrichten. Es beruft die Mitglieder von Kommissionen und Ausschüssen 
nach Sachkompetenz und unter Berücksichtigung der Interessen von betroffenen 
Mitgliedverbänden. Der Vorstand kann operative Kommissionen und Arbeitsgruppen 
einrichten und entsprechende Mitglieder berufen.   

Das Präsidium beruft: 

a) die Mitglieder der Schiedsrichterkommission, soweit diese laut Schiedsrichterordnung 
vom Präsidium berufen werden, 

b) zwei Mitglieder der Anti-Doping-Kommission jeweils auf Vorschlag des 
Ligaverbandspräsidiums/-vorstands Männer und Frauen, von denen eines die 
Befähigung zum Richteramt haben soll, 

zwei Mitglieder der Gleichstellungskommission (§ 41 Abs. 1 b), c)). 

(3) Das Präsidium unterstützt die Tätigkeit der Kommissionen, und Arbeitsgruppen und 
sonstigen Mitarbeiter*innen des DHB. Das Präsidium kann die Empfehlungen der 
Kommissionen, Ausschüsse und Arbeitsgruppen außer Kraft setzen, zur erneuten Beratung 
zurückverweisen und dann in der Sache entscheiden. 

(4) Das Präsidium ist berechtigt, Mitglieder der Kommissionen, Ausschüsse und 
Arbeitsgruppen bei grober Verletzung der Interessen des DHB von ihrer Amtstätigkeit zu 
entbinden. Am Tage eines ordentlichen Bundestags endet die Tätigkeit/ Berufung sämtlicher 
berufenen Personen und Gremien unabhängig davon, ob diese vom Präsidium, Vorstand 
oder einem anderen Gremium berufen worden sind. 

(5) Für die zwischen zwei Bundestagen ausscheidenden, vom Bundestag gewählten Mitglieder 
des Präsidiums, der Kommissionen, der Ausschüsse, der Rechtsinstanzen und die 
Referent*innen kann das Präsidium kommissarische Ernennungen – ggf. auf Vorschlag der 
jeweiligen Interessengruppe – vornehmen. Bei Ausscheiden einer Person sind die 
Regelungen in Bezug auf das Geschlecht anzuwenden. Scheiden der Präsident/die 
Präsidentin oder mehr als zwei, vom Bundestag gewählte Präsidiumsmitglieder aus, hat ihre 
Nachwahl durch einen außerordentlichen Bundestag zu erfolgen. Die Vereinigung mehrerer 
Präsidiumsämter in einer Person ist unzulässig. 

(6) Das Präsidium übt - ausgenommen bei Mindeststrafen - das Gnadenrecht in den Fällen 
aus, die von den Verwaltungs- und Rechtsinstanzen des DHB anlässlich von DHB-
Wettbewerben rechtskräftig entschieden worden sind. 
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(7) Das Präsidium gibt sich eine Geschäftsordnung, in der Aufgaben, Verantwortung und 
Kompetenzen der Präsidiumsmitglieder sowie die zwischen Präsidium und Vorstand 
abgestimmten Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche für Präsidium und Vorstand durch 
Rahmendefinition festzulegen sind. Die Geschäftsordnung ist vor der 
Inkraftsetzung/Änderung den Mitgliedern des Bundesrats zur Kenntnis zu geben. 

(8) Der Präsident/die Präsidentin oder ein/e von ihm/ihr benannte/r Vertreter*in repräsentiert 
den Deutschen Handballbund. Näheres regelt die Geschäftsordnung des Präsidiums. 

 

§ 36  Beschlussfähigkeit 

Beschlüsse werden grundsätzlich in Sitzungen nach Angabe des Beschlussgegenstandes in der 
Tagesordnung gefasst. 

Das Präsidium ist bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Zahl seiner Mitglieder 
beschlussfähig. Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit im Präsidium  entscheidet die Stimme des Präsidenten/der Präsidentin. 

Das Präsidium kann ohne Vorankündigung des Beschlussantrages in der Tagesordnung oder 
außerhalb von Präsidiumssitzungen im fernmündlichen, schriftlichen oder elektronischen 
Verfahren beschließen,  soweit nicht mehr als zwei Präsidiumsmitglieder der Beschlussfassung 
widersprechen.  

 

VIII. a) Vorstand 

§ 36a Vorstand 

(1) Die Bestellung von maximal 5 Vorstandsmitgliedern und ihre Einstellung als hauptamtliche 
Mitarbeiter*innen erfolgt durch Beschluss des Präsidiums, das auch durch zwei seiner 
Mitglieder die zugehörigen Verträge unterzeichnet. Der Vorstand besteht mindestens aus: 

a) Dem/der Vorstandsvorsitzenden, 

b) dem Vorstand/der Vorständin Sport, 

c) dem Vorstand/der Vorständin Finanzen und Recht. 

Das Präsidium kann bis zu zwei weitere Vorstandsmitglieder bestellen. Diese sind: 

d) der Vorstand/die Vorständin Marketing und Kommunikation, 

e) der Vorstand/die Vorständin Mitglieder. 

Die Bestellung zum Vorstandsmitglied ist jederzeit widerruflich, unbeschadet der 
Ansprüche aus dem Anstellungsvertrag. 

(2) Die Vorstandsmitglieder nach Abs. 1 Buchst. a) – c) sind Vorstand im Sinne von § 26 BGB. 
Jeweils zwei von ihnen vertreten den DHB gemeinsam nach innen und nach außen. 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes sollten nicht alle dem gleichen Geschlecht angehören. 

(4) Die internen Verantwortlichkeiten, Stimmberechtigungen und Wege zur 
Entscheidungsfindung bei Vorstandsentscheidungen werden im Rahmen einer 
Geschäftsordnung festgelegt, die vom Präsidium zu beschließen ist. 
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(5) Vorstandsmitglieder dürfen kein anderes Amt auf Ebene des DHB oder der 
Mitgliedsverbände innehaben. 

 

§ 36b Aufgaben 

Aufgaben des Vorstands sind: 

a) die Führung der Geschäfte des DHB nach außen und innen und Entscheidung in allen 
operativen Angelegenheiten, soweit sie die Satzung nicht einem anderen Organ zuweist, 

b) das gesamte operative Geschäft des DHB; alle unternehmerischen Aktivitäten, die in 

unmittelbarem Zusammenhang mit dem Verbandszweck stehen, 

c) die Erstellung des Haushaltsplans, des Jahresabschlusses und der mittelfristigen 
Finanzplanung sowie deren rechtzeitige Vorlagen an Präsidium und Bundesrat, 

d) Bestimmung der Strategie des DHB gemeinsam mit dem Präsidium, 

e) die Repräsentation und sportpolitische Interessenvertretung des DHB bei offiziellen 

Anlässen, soweit diese sich nicht das Präsidium vorbehalten hat, 

f) die Wahrnehmung der Arbeitgeberfunktion gegenüber den Mitarbeitern*innen des 
DHB, 

g) die mit den Ligaverbänden gemeinsame Erstellung der Durchführungsbestimmungen für 
den Spielbetrieb des DHB-Pokals, 

h) die laufende Berichterstattung gegenüber dem Präsidium über wichtige 

Entscheidungen und Entwicklungen, 

i) Zusammenarbeit mit der Kommission der Landesverbände sowie deren 
Geschäftsführung, 

j) die Planung, Organisation und Durchführung des Spielbetriebs des DHB, sowie die 
Berufung von Mitgliedern der Spielkommissionen, soweit sie nicht dem Bundesrat 
oder Präsidium vorbehalten sind, 

k) die Bestellung des/der Datenschutzbeauftragten. 

 

IX. Jugendgremien 

§ 37  Bundesjugendtag und Jugendkommission 

Das oberste Organ der DHB Jugend ist der Bundesjugendtag. Als ständige Kommission ist die 
Jugendkommission eingerichtet. Die Zusammensetzung und die Aufgaben der Jugendgremien 
regelt die Jugendordnung. 

Die Jugendordnung darf keine Bestimmungen enthalten, die im Widerspruch zu dieser 
Satzung und anderen Ordnungen des DHB stehen. 
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X. Kommissionen

§ 38   gestrichen

§ 39  gestrichen Anti-Doping-Kommission

(1) Die Anti-Doping-Kommission besteht aus:

a) Dem/der vom Bundestag gewählten Vorsitzenden,

b) den Verbandsärzt*innen der Nationalmannschaften der Männer und der Frauen,

c) zwei weiteren Mitgliedern, die vom Präsidium jeweils auf Vorschlag des Liga- 
verbandspräsidiums/-vorstands Männer und Frauen berufen werden und von denen 
eines die Befähigung zum Richteramt haben soll. 

(2) Die Anti-Doping-Kommission verhängt die nach der Satzung, der Rechtsordnung bzw. der
Anti-Doping-Ordnung vorgesehenen Strafen bei Dopingvergehen. Im Übrigen nimmt die 
Anti-Doping-Kommission die Aufgaben wahr, die ihr durch die Anti-Doping-Ordnung 
übertragen sind. 

§ 40  gestrichen Schiedsrichterkommission

Die Berufung, Zusammensetzung, Aufgaben und Entscheidungskompetenzen der 
Schiedsrichterkommission regelt die Schiedsrichterordnung. 

§ 41  Gleichstellungskommission

(1) Der Gleichstellungskommission gehören an:

a) die vom Bundestag gewählte Vorsitzende der Gleichstellungskommission,

b) ein weibliches Mitglied als stellvertretende Vorsitzende,

c) ein weiteres Mitglied,

d) ein/e Jugendsprecher*in, der/die von der Jugendkommission benannt wird,

e) der/die Vorstandsvorsitzende oder der/die Präsident*in.

(2) Die Gleichstellungskommission hat das Recht, Mitglieder von Organen, Kommissionen,
Ausschüssen und Räten des DHB sowie sonstige Personen zu ihren Sitzungen mit
beratender Stimme hinzuzuziehen.

(3) Die Gleichstellungskommission hat u.a. die Aufgaben:

a) die Förderung der Gewinnung und Bindung von Personen für das Ehrenamt im
Allgemeinen mit Fokus insbesondere hinsichtlich auf junge Personen und Frauen,

b) die Schaffung der bestmöglichen Voraussetzungen für den DHB, seine Mitglieder und
Gremien zur Erfüllung von Förderkriterien (bspw. Die Erfüllung von Quoten),

c) die Beratung und Unterstützung des DHB, seiner Mitglieder und der Gremien bei der
Zielsetzung, Umsetzung und Überprüfung von Gender Mainstreaming, sowie der
gezielten Förderung von jungen Personen und Frauen,
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d) die Kooperation mit nationalen und internationalen Gremien, die sich für Diversität und
Gleichstellung einsetzen.

e) Sie benennt dem Präsidium junge Personen und Vertreter*innen zur Berufung in
Kommissionen bzw. Ausschüsse des DHB und seinen Mitgliedern.

§ 42  Spielkommission Dritte Liga und Jugendspielkommission

Der Vorstand beruft eine Spielkommission Dritte Liga und eine Jugendspielkommission. Ihre 
Zusammensetzung und ihre Aufgaben sind in der Ligaordnung geregelt. 

§ 43  Kommission der Landesverbände

(1) Zur Unterstützung des Bundesrats und des Präsidiums, zur Beratung und Abstimmung
aller verbandsübergreifenden Themen des Amateur- und Breitensports inkl. 
Talentförderung und Schule sowie zur Vorbereitung der Benennung der von den 
Landesverbänden vorzuschlagenden, durch den Bundestag zu wählenden Mitgliedern des 
DHB-Präsidiums wird eine Kommission der Landesverbände eingerichtet. Sie wird bei ihren 
Tätigkeiten hauptamtlich durch eine/n Mitarbeiter*in des DHB begleitet. 

(2) Die Kommission gibt sich zur Umsetzung ihrer Aufgaben eine Geschäftsordnung, in der
auch ihre Einberufung, ihr/e Sprecher*in und ihre Leitung zu regeln sind. 

(1) Mitglieder der Kommission sind die Präsidentinnen und Präsidenten der
Landesverbände sowie die auf Vorschlag der Landesverbände gewählten Vertreterinnen
und Vertreter im DHB-Präsidium, die nicht Präsidentin oder Präsident eines
Landesverbandes sind.

(2) Der Vorstand bzw. die Vorständin Mitglieder nimmt mit beratender Stimme an den
Sitzungen der Kommission teil.

(3) Die Kommission der Landesverbände ist ein strategisches Gremium des DHB. Sie ist
insbesondere für die Verbesserung der Zusammenarbeit unter den Landesverbänden
und die Vorbereitung von Entscheidungen  im Bereich der Mitglieder- und
Landesverbandsentwicklung zuständig. In diesem Rahmen befasst sie sich mit 
strategisch relevanten Themen und Fragestellungen und erarbeitet Empfehlungen, 
Stellungnahmen und Beschlussvorlagen. Diese können  unter Berücksichtigung der 
Antragsrechte und Zuständigkeiten dem Präsidium oder einem anderen Gremium zur 
weiteren Entscheidungsfindung vorgelegt werden. 

(4) Die Kommission wird im Präsidium durch die gewählten Vertreterinnen und Vertreter
der Landesverbände repräsentiert.

(5) Die Kommission gibt sich zur Regelung ihrer Arbeitsweise und zur Umsetzung ihrer
Aufgaben  eine Geschäftsordnung.
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XI. Revision 

§ 44  Aufgabenstellung der Revisoren 

(1) Die Rechnungsprüfung erfolgt durch Revisoren, die in Wirtschafts- und 
Buchführungsangelegenheiten erfahren sein sollen. Jährlich sind 3 Prüfungen von 
mindestens 2 Revisoren durchzuführen. 

(2) Die Revisoren haben die Aufgabe, die Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Verbandes hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit des Handelns, 
insbesondere auch unter rechtlichen, steuerrechtlichen und versicherungsrechtlichen 
Gesichtspunkten, zu prüfen. Dies umfasst u. a. auch die Prüfung von Verträgen, einzelnen 
Vorgängen und Geschäften außerhalb der laufenden Verwaltung und deren 
Beschlussgrundlage. Die Revisoren sind berechtigt, auch anlassbezogen im Einzelfall und 
ohne Vorankündigung Vorgänge einer Prüfung zu unterziehen. Weitere Einzelheiten regelt 
die Finanz- und Gebührenordnung. 

(3) Den Revisoren ist umfassender Einblick in die Unterlagen des Rechnungswesens u.a. in die 
Belege, Abrechnungen und Verträge des DHB sowie seiner Beteiligungen einschließlich der 
elektronischen Verarbeitung zu gewähren. 

(4) Nach Ablauf des Geschäftsjahres ist der Jahresabschluss zu prüfen und das Ergebnis in 
einem Prüfungsbericht niederzulegen. Die Ergebnisse dieser Prüfungen sind den 
Mitgliedern des Bundesrats  zeitnah schriftlich mitzuteilen und ggf. in der auf die Prüfung 
folgenden Sitzung des Bundesrats mündlich zu erläutern. 

(5) Aufgrund des Berichtes der Revisoren wird auf dem Bundestag über die Entlastung des 
Präsidiums entschieden. 

XII. Rechtsinstanzen 

§ 45  Bundesgericht 

(1) Das Bundesgericht setzt sich zusammen aus dem/der Vorsitzenden und neun 
Beisitzer*innen (fünf Beisitzer*innen aus den Regional- und Landesverbänden, je zwei 
Beisitzer*innen des Ligaverbandes der Männer bzw. der Frauen, für die die Verbände 
jeweils entsprechend das Vorschlagsrecht haben). 

Die Mitglieder des Bundesgerichts können nicht zugleich eine weitere Funktion im DHB, in 

einem Ligaverband oder in einem Bundesligenverein innehaben. 

(2) Das Bundesgericht übt die Rechtsprechung nach den Bestimmungen der Rechtsordnung 
(RO) in letzter Instanz aus. Der/die gewählte Vorsitzende benennt für Verhinderungsfälle 
eine/n der Beisitzer*innen zum/zur Vorsitzenden der Spruchinstanz. Der/die Vorsitzende 
und der/die jeweilige Vorsitzende der Spruchinstanz müssen die Befähigung zum 
Richteramt haben. Die übrigen Beisitzer*innen sollen diese Befähigung haben. 

(3) Das Bundesgericht entscheidet grundsätzlich in der Besetzung mit einem/einer 
Vorsitzenden und zwei von dem/der Vorsitzenden bestimmten Beisitzer*innen. Wird das 
Bundesgericht zur Feststellung des Widerspruchs zwischen Bundesrecht einerseits und 
Landes- oder Regionalrecht andererseits angerufen, entscheidet es in der Besetzung mit 
einem/einer Vorsitzenden und vier von dem/der Vorsitzenden bestimmten Beisitzer*innen. 
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(4) Die Ligaverbände sind in Verfahren, an denen Bundesligavereine und/oder 
Bundesligaspieler beteiligt sind, Gebühren- und Kostenträger an Stelle des DHB. 

 

§ 46  Bundessportgericht 

(1) Das Bundessportgericht besteht aus zwei Kammern. 

a) Die erste Kammer setzt sich zusammen aus dem/der Vorsitzenden und sechs 
Beisitzer*innen. Sie ist für alle Rechtsfälle nach der Rechtsordnung mit Ausnahme der 
Rechtsfälle des Spielbetriebs der Ligaverbände zuständig. Das Vorschlagsrecht für die 
Wahl durch den Bundestag liegt bei den Regional- und Landesverbänden. 

b) Die zweite Kammer setzt sich zusammen aus dem/der Vorsitzenden und sechs 
Beisitzer*innen. Sie ist für Rechtsfälle des Spielbetriebs der Ligaverbände zuständig. 
Das Vorschlagsrecht für die Wahl des/der Vorsitzenden und der Beisitzer*innen 
durch den Bundestag liegt bei den Ligaverbänden, wobei drei Beisitzer*innen vom 
Ligaverband Männer und drei Beisitzer*innen vom Ligaverband Frauen vorzuschlagen 
sind. 

Die Mitglieder des Bundessportgerichts können nicht zugleich eine weitere Funktion im 

DHB, in einem Ligaverband, in einem Bundesligenverein oder in einem Verein der Dritten 

Liga innehaben. 

(2) Das Bundessportgericht entscheidet nach den Bestimmungen der Rechtsordnung. Der/die 
gewählte Vorsitzende benennt für Verhinderungsfälle eine/n der Beisitzer*innen zum 
Vorsitzenden bzw. zur Vorsitzenden der Spruchinstanz. Der/die Vorsitzende und der/die 
jeweilige Vorsitzende der Spruchinstanz müssen die Befähigung zum Richteramt haben. Die 
übrigen Beisitzer*innen sollen diese Befähigung haben. 

(3) Das Bundessportgericht entscheidet in der Besetzung mit einem/einer Vorsitzenden und 
zwei von dem/der Vorsitzenden bestimmten Beisitzer*innen. 

(4) Die Ligaverbände sind in Verfahren, an denen Bundesligavereine und/oder 
Bundesligaspieler beteiligt sind, Gebühren- und Kostenträger an Stelle des DHB. 

 

XIII. Schiedsgerichtsbarkeit 

§ 47  gestrichen Schiedsgericht 

(1) Dopingvergehen werden unter Ausschluss des verbandsinternen Instanzenzuges sowie 
des ordentlichen Rechtsweges durch ein Schiedsgericht entschieden. 

(2) Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichter*innen, von denen mindestens der/die 
Vorsitzende die Befähigung zum Richteramt haben muss. Die Parteien können 
vereinbaren, dass die Streitigkeit nur durch eine/n Schiedsrichter*in entschieden wird, 
der/die die Befähigung zum Richteramt haben muss. 

(3) Jede Partei ernennt eine/n Schiedsrichter*in. Die Partei, die das Schiedsgericht anrufen will, 
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hat dies der anderen Partei unter kurzer Angabe des Sachverhalts durch eingeschriebenen 
Brief mitzuteilen und gleichzeitig eine/n Schiedsrichter*in zu benennen. Die andere 
Partei hat spätestens zehn Tage nach Erhalt der Mitteilung ihrerseits einen Schiedsrichter 
zu benennen. Erfolgt diese Benennung nicht, hat die anrufende Partei eine Nachfrist von 
weiteren sieben Tagen zu setzen, nach deren Ablauf sie die Benennung des/der zweiten 
Schiedsrichter*in durch  das Präsidiums beantragen kann. 

(4) Die beiden Schiedsrichter*innen haben sich binnen zehn Tagen nach der Benennung 
des/der zweiten Schiedsrichter*in auf eine/n Vorsitzende/n zu einigen. Kommt die 
Einigung innerhalb dieser Frist nicht zustande, und einigen sich die beiden 
Schiedsrichter*innen auch nicht innerhalb einer Nachfrist von fünf Tagen auf eine/n 
Vorsitzende/n, so wird er/sie auf Antrag einer Partei vom Präsidium bestimmt. 

(5) Bei Wegfall oder Verhinderung eines/einer Schiedsrichter*in wird der/die Nachfolger*in 
ebenso ausgewählt wie der/die Vorgänger*in. 

(6) Die Schiedsrichter*innen sind bei ihrer Entscheidung an die Satzungen und die Ordnungen 
des DHB und seiner Mitgliedverbände sowie die Vorschriften des materiellen Rechts der 
Bundesrepublik Deutschland gebunden. Soweit in den Satzungen und in den Ordnungen 
zulässigermaßen nicht anderes bestimmt ist, gelten für das Schiedsverfahren die 
allgemeinen Vorschriften der Zivil- bzw. der Strafprozessordnung. Für alle Maßnahmen, 
die unbeschadet dieser Schiedsvereinbarung die Einschaltung der ordentlichen Gerichte 
erfordern, ist im Rahmen des gesetzlich Zulässigen das Landgericht Dortmund 
ausschließlich zuständig. 

(7) Das Schiedsgericht ist kein Organ des DHB. Die Mitglieder des Schiedsgerichts sind 
unabhängig und an Weisungen nicht gebunden.  

 

§ 48  Ständiges Schiedsgericht, Court of Arbitration for Sport (CAS) 

(1) Der DHB anerkennt den Court of Arbitration for Sport (CAS) mit Sitz in Lausanne (Schweiz) 
als unabhängige richterliche Instanz in internationalen Streitigkeiten und unterwirft sich den 
Entscheidungen des CAS, soweit zwingendes nationales oder internationales Recht nicht 
entgegensteht oder die IHF- oder EHF-Reglements Ausnahmen zulassen. 

(2) Der DHB anerkennt weiter, dass der IHF und der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gegen 
verbandsintern endgültige Entscheidungen in Dopingangelegenheiten, die der IHF und der 
WADA umgehend vorzulegen sind, ein Berufungsrecht beim CAS zusteht. 

 

XIV. Schlussbestimmungen 

§ 49  Ehrenamtlichkeit/Aufwandsentschädigung/Vergütung 

(1) Alle nach dieser Satzung in ein Amt Gewählten mit Ausnahme der Vorstandsmitglieder 
sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. 

(2) An die Präsidiumsmitglieder kann eine pauschale Aufwandsentschädigung gezahlt werden, 
über deren Höhe der Bundesrat entscheidet. Unabhängig von dieser 
Aufwandsentschädigung, die ausschließlich als pauschaler Aufwandsersatz für eigene Zeit- 
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und Arbeitsaufwendungen gilt, insbesondere für die Teilnahme an Präsidiumssitzungen, 
steht unabhängig hiervon den Präsidiumsmitgliedern ein Auslagen- und 
Aufwendungsersatzanspruch ergänzend zu, soweit nach den bestehenden 
Reisekostenrichtlinien ein Anspruch auf Auslagenersatz/ Entschädigung gemäß § 670 BGB 
besteht. Hierfür wird vorausgesetzt, dass es sich um eine nachweisbare Ausgabe im 
Interesse des Verbandes bzw. ein Anspruch auf Abrechnung nach steuerrechtlichen 
Dienstreisegrundsätzen handelt. 

 

§ 50  Amtliche Bekanntmachungen/Inkrafttreten von Beschlüssen 

Amtliche Bekanntmachungen des DHB werden durch Rundschreiben an die Mitglieder per E-
Mail und auf der DHB-Webseite veröffentlicht. 

Bekanntmachungen der Beschlüsse über Erlass/Änderung/Aufhebung von Satzung und 
Ordnungen erfolgen als eigenständige Mitteilung in geeigneter Form, die die Änderungen 
zweifelsfrei erkennen lassen. 

Beschlüsse der Organe, Kommissionen und Ausschüsse des DHB treten mit der Bekanntmachung 
in Kraft, falls nicht ein anderer Termin ausdrücklich bestimmt ist. 

 

§ 51  Datenschutz und Ansprechpartner für Datenschutz 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des DHB werden unter Beachtung der Vorgaben 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) personenbezogene Daten über die persönlichen und sachlichen Verhältnisse 
Mitarbeiter*innen des DHB sowie seiner Mitglieder verarbeitet. Näheres ist in der 
Datenschutzordnung (DSO) geregelt. 

(2) Die gesetzlichen Grundlagen zum Datenschutz und vor Allem die grundsätzlichen Prinzipien 
des Datenschutzes „Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“, 
„Zweckbindung“, „Datenminimierung“, „Richtigkeit“, „Speicherbegrenzung“ so wie die 
Wahrung von „Integrität und Vertraulichkeit“ sind einzuhalten. 

(3) Den Organen, Mitarbeiter*innen oder sonst für den DHB Tätigen ist es untersagt, 

personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen Aufgabenerfüllung 

gehörenden Zwecken des DHB zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu 

machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 

genannten Personen aus dem DHB hinaus. Jedes Mitglied – soweit keine Benennungspflicht 

für eine/n Datenschutzbeauftragte/n im Sinne des § 38 BDSG vorliegt - bestimmt eine Person 

als Ansprechpartner*in für Datenschutzfragen. Diese/r Ansprechpartner*in soll zum einen 

Betroffenen als Anlaufstelle zur Verfügung stehen und zum anderen Kontaktperson in 

Datenschutzfragen für die Gemeinschaft der Mitglieder sein. Die Kontaktdaten einer/s 

Datenschutzbeauftragten bzw. eine/r Ansprechpartner*in ist vereinsintern und dem DHB 

bekannt zu machen.  

(4) Zur Überwachung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen wird vom Vorstand ein/e 

Datenschutzbeauftragte/r bestellt.  
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§ 51a Compliance-Beauftragte/r

(1) Der/die Compliance-Beauftragte wird vom Bundestag gewählt. Er/sie darf keine weitere
Funktion innerhalb des DHB und seiner Mitgliedsverbände innehaben. Er/sie ist
unabhängig und an keine Weisungen gebunden.

(2) Er/sie wird auf eigene Initiative oder auf Antrag tätig bei Kenntniserlangung von möglichen
Verstößen gegen staatliche oder sportrechtliche Bestimmungen sowie gegen die
Grundsätze von Ethik, Integrität, Fairness, Transparenz, Compliance, Respekt und Würde
und im Falle von potenzieller Diskriminierung und Belästigung. Er/sie trägt zur
Vermeidung und Lösung von Interessenkonflikten bei.

(3) Er/sie ist nicht zuständig bei Tatbeständen, die bei Gerichten und/oder
Sportrechtsinstanzen anhängig oder im Wege von demokratischer Abstimmung der
zuständigen Sportgremien noch zu entscheiden sind.

(4) Er/sie teilt den Betroffenen die Einleitung eines Untersuchungsverfahrens mit, unter- 
sucht mögliche Verstöße nach Abs. 2 unter Berücksichtigung der belastenden und
entlastenden Umstände, wird beratend zur Konfliktlösung tätig und erstellt einen
Abschlussbericht, in dem er/sie Empfehlungen an Personen und Gremien aussprechen
kann. Der Abschlussbericht ist den Betroffenen wie den auch zuständigen Sportgremien
zuzustellen.

(5) Er/sie erstellt einen Bericht zum ordentlichen Bundestag über seine Tätigkeit.

(6) Nähere Einzelheiten der Zuständigkeiten, Kompetenzen und Verfahrensweise in Good-
Governance- und Compliance-Fragen sind in der vom Bundesrat beschlossenen
Ethikordnung festzulegen.

§ 52  Auflösung

(1) Der Bundestag beschließt die Auflösung des DHB mit drei Vierteln der abgegebenen
Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gehören nicht zu den
abgegebenen Stimmen.

(2) Der Antrag auf Auflösung des DHB muss aus der Tagesordnung des betreffenden
Bundestages ersichtlich sein. Er kann weder als Dringlichkeitsantrag noch als Anschluss- 
oder Erweiterungsantrag eingebracht werden.

(3) Im Falle einer Auflösung oder Aufhebung des DHB oder bei Wegfall der steuerbegünstigten
Zwecke fällt das vorhandene Vermögen nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten an die
gemeinnützigen Landesverbände gemäß § 6 Abs. 2 Buchst. b) zu gleichen Teilen. Es darf nur
für gemeinnützige sportliche und jugendpflegerische Zwecke verwendet werden.
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(TRO)
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Präambel 

Die Verbände und Vereine verarbeiten zur Erfüllung ihrer Verbands- bzw. Vereinszwecke eine 

Vielzahl von personenbezogenen Daten (z.B. im Rahmen der Verwaltung, der Organisation 

und Durchführung des Spielbetriebs, der Öffentlichkeitsarbeit, der Aus- und Weiterbildungen, 

der Veranstaltungen, der Kadermaßnahmen).  

Um die Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdaten-

schutzgesetzes (BDSG) zu erfüllen, personenbezogene Daten aller Beteiligten zu schützen, 

Datenschutzverstöße zu vermeiden und einen einheitlichen datenschutzkonformen Umgang 

mit personenbezogenen Daten innerhalb des Handballs zu schaffen, geben sich die Verbände 

und Vereine die nachfolgende Datenschutzordnung. 

Anlage 2
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Teil 1: Grundsatz 

§ 1 Allgemeines

(1) Alle datenschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere die DSGVO, das BDSG und diese Da-
tenschutzordnung sind durch alle Personen im Verband oder Verein bei der Verarbeitung
von personenbezogene Daten zu beachten. Hierzu gehören insbesondere die Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten u.a. von, Spieler*innen, Offiziellen, Schiedsrich-
ter*innen im Spielbetrieb, Mitarbeitenden und ehrenamtlichen Personen sowohl automa-
tisiert in EDV-Anlagen als auch nicht automatisiert in einem Dateisystem, z.B. in Form von
ausgedruckten Listen oder entsprechenden Software-Systemen, sowie der erforderliche
Datenaustausch zwischen den Verbänden/Vereinen im Handball und die Veröffentlichung
personenbezogener Daten im Internet oder jedwede Offenlegung an Dritte.

(2) Diese Datenschutzordnung gilt für alle Datenverarbeitungsprozesse innerhalb der Vereine
und Verbände dem DHB direkt oder indirekt angeschlossen sind. Sie regelt insbesondere
die Festlegungen, die gemäß Art. 26 DSGVO die bei Verarbeitungen in gemeinsamer Ver-
antwortung zwischen DHB und den Verbänden oder Vereinen erforderlich sind.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Es gelten die allgemeinen Begriffsbestimmungen des Art. 4 DSGVO. Wesentliche Begriffe
sind:

• Personenbezogene Daten: Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen.

• Verarbeitung: Jeder Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten,
z.B. Erhebung, Speicherung, Nutzung, Übermittlung oder Löschung.

• Verantwortlicher: Die Stelle, die über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung ent-
scheidet.

• Gemeinsame Verantwortliche: Mehrere Stellen, die gemeinsam über die Zwecke
und Mittel der Verarbeitung entscheiden (Art. 26 DSGVO).

• Dritter: Jede natürliche oder juristische Person außer der betroffenen Person, dem
Verantwortlichen, den Auftragsverarbeitern oder den Personen, die unter der un-
mittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder gemeinsamen Verantwort-
lichen befugt sind.

(2) Weitere Definitionen:
• Sporthistorisches Interesse wird als verlängerte Datenspeicherung verstanden,

wenn die Daten für die Dokumentation, Archivierung und Erforschung der Ge-
schichte und Entwicklung des Sports sowie der Verbandsaktivitäten notwendig
sind.

• Ein IT-Sicherheitsvorfall ist ein negatives Ereignis, das die Informationssicherheit
(also die Schutzziele wie Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und/oder Integrität) von Da-
ten, Informationen, Geschäftsprozessen, IT-Diensten, -Systemen, -Anwendungen
und deren Infrastruktur beeinträchtigt.
Im Speziellen sind das Sicherheitsvorfälle bei denen

• Informationen/Daten unrechtmäßig manipuliert, gelöscht oder offenge-

legt wurden,

• die Infrastruktur, Systeme und Anwendungen unrechtmäßig manipuliert,

gelöscht, zerstört, offengelegt oder eingeschränkt wurden oder

• personenbezogene Daten, wichtige Organisationsdaten/Organisationsge-

heimnisse betroffen sind.
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Beispiele von IT-Sicherheitsvorfällen sind, Verlust oder Diebstahl oder (versehentli-

che) Weitergabe vertraulicher Informationen, Schadprogramme, Erpressung oder 

Nötigung vertrauliche Informationen offenzulegen oder Regeln zu missachten, (er-

folgreiche) Angriffe durch bösartige E-Mails. 

• Verband/Verein bezieht sich auf alle Organisationen, die dem DHB unmittelbar
oder mittelbar angeschlossen, inkl. der Lizenznehmer in den Bundesligen.

§ 3 Grundsätze der Datenverarbeitung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

• Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben

Jede Verarbeitung hat eine Rechtsgrundlage und geschieht „fair“ gegenüber der

betroffenen Person.

• Transparenz

Die betroffene Person ist über die Verarbeitung informiert und der Verantwortli-

che hat die Kontrolle über seine Vorgänge.

• Zweckbindung

Daten von Betroffenen dürfen nur zu den eindeutigen und festgelegten Zwecken

verarbeitet werden, zu denen sie erhoben wurden.

• Datenminimierung

Daten, die verarbeitet werden, müssen für den Zweck erforderlich sein.

• Richtigkeit

Daten müssen richtig sein.

• Speicherbegrenzung

Für alle Daten muss festgelegt sein, wann eine Löschung erfolgt, wenn der Zweck

oder die Rechtsgrundlage wegfällt.

• Integrität und Vertraulichkeit

Daten sind vor Offenlegung oder Veränderung durch Unbefugte zu schützen.

(2) Der Verantwortliche muss die Einhaltung der Grundsätze nachweisen können.

§ 4 Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung

(1) Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist grundsätzlich

der Vorstand eines Vereins/Verbands nach § 26 BGB. Dieser hat Regelungen zu treffen,

die sicher stellen, dass die Verarbeitungen gemäß den Vorgaben des Datenschutzes erfol-

gen. Hierzu können Aufgaben anderen Personen zugeordnet werden, soweit die Satzung

oder diese Ordnung nicht etwas Abweichendes regelt.

(2) Grundsätzlich trägt jeder Verband/Verein für seinen Zuständigkeitsbereich die Verantwor-

tung für die ordnungsgemäße Datenverarbeitung innerhalb seines Zuständigkeitsbe-

reichs. Das bedeutet, dass der Verband/Verein sicherstellen muss, dass alle datenschutz-

rechtlichen Vorgaben eingehalten werden, nicht nur bei der Erhebung, Verarbeitung,

Speicherung und Löschung personenbezogener Daten, sondern auch bei der Erfüllung

weiterer Anforderungen, wie z.B. Handhabung von Datenschutzverletzungen und Erfül-

lung von Betroffenenersuchen.

Darüber hinaus obliegt es dem Verband/Verein, alle Mitarbeitenden entsprechend zu

schulen und sie über ihre Pflichten im Umgang mit personenbezogenen Daten
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aufzuklären. Zudem ist der Verband/Verein verpflichtet, geeignete technische und orga-

nisatorische Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten und 

unbefugten Zugriff, Verlust oder Veränderung zu verhindern. 

(3) Erfolgt eine Verarbeitung unter gemeinsamer Festlegung der Zwecke und Mittel durch die 

Verbände/Vereine sind die Vorstände der beteiligten Vereine/Verbände gemeinsam für 

die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich. In dieser Ordnung werden für Verarbeitun-

gen in gemeinsamer Verantwortung die jeweiligen Zuständigkeiten festgelegt. 

(4) Soweit ein/e Datenschutzbeauftragte/r benannt wurde, berät dieser den Vorstand zu den 

genannten Themen. Er kann Aufgaben unterstützend übernehmen, soweit daraus keine 

Interessenkonflikte entstehen, die Verantwortung bleibt jedoch beim Vorstand. 

§ 5 Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten  

(1) Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind Daten, aus denen die rassische und 

ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugun-

gen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von gene-

tischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Per-

son, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung ei-

ner natürlichen Person. 

(2) Die Verarbeitung dieser besonderen Kategorien von Daten ist untersagt, außer eine der 

folgenden Bedingungen ist erfüllt: 

a) Es ist nach einem Gesetz erlaubt. 

b) Die betroffene Person hat für einen konkreten Zweck, informiert und freiwillig ihre 

nachweisbare (schriftliche oder elektronische) Einwilligung erteilt. 

c) Die Verarbeitung ist aus dem Arbeits- oder Sozialrecht erforderlich. 

d) Die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person 

oder einer anderen natürlichen Person erforderlich, wenn keine Einwilligung mög-

lich ist. 

e) Die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Per-

son offensichtlich öffentlich gemacht hat. 

f) Die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-

ansprüchen erforderlich. 

§ 6 Rechte der Betroffenen 

(1) Diejenigen Personen, deren Daten erfasst und verarbeitet werden, haben im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Auskunft über ihre gespeicherten personenbe-

zogenen Daten (Art.15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung 

(Art. 17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art.18 DSGVO), Datenübertragbarkeit 

(Art.20 DSGVO), Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art.21 DSGVO) sowie das Recht 

nicht einer automatischen Entscheidungsfindung unterworfen zu werden (Art. 22 

DSGVO). Diese Rechte können mündlich oder in Textform formlos und ohne Angabe von 

Gründen bei dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder dem Datenschutzbe-

auftragten geltend gemacht werden. 
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(2) Anfragen sollten möglichst an den Datenschutzbeauftragten des jeweils zuständigen Ver-

bands/Vereins gerichtet werden.

Teil 2: Regeln zur Verarbeitung in gemeinsamen Verantwortung 

§ 7 Gemeinsame Verantwortlichkeit für die Zusammenarbeit mit Mitgliedern und
Dritten 

Zur Regelung der gemeinsamen Verantwortlichkeit im Sinne von Art. 26 DSGVO zwischen 

den beteiligten Verantwortlichen wird folgende Vereinbarung im Grundsatz getroffen, 

wobei Festlegungen zu  einzelnen Verarbeitungen  Vorrang haben. Konkrete Festlegungen 

zu einzelnen gemeinsamen Verantwortlichkeiten des DHB mit seinen Verbänden und Ver-

eine sind in Anlage 1 geregelt. 

(1) Gegenstand der Vereinbarung

Die Verbände vereinbaren, für Verarbeitungen bei denen sie gemeinsam die Zwecke und

Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten festgelegt haben (gemeinsame Ver-

antwortlichkeit), wer von ihnen welche Verpflichtung gemäß der Datenschutzvorschriften

erfüllt, insbesondere was die Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person angeht,

und wer welchen Informationspflichten gemäß den Artikeln 13 und 14 DSGVO nach-

kommt, sofern und soweit die jeweiligen Aufgaben der Verantwortlichen nicht durch an-

dere Rechtsvorschriften festgelegt sind.

(2) Geltungsbereich

Dies gilt für alle Verarbeitungen, die in gemeinsamer Verantwortung durchgeführt wer-

den. Bei Verarbeitungen, die von Verbänden/Vereinen auf gleicher Ebene durchgeführt

werden, sind Einzelvereinbarungen ähnlich zu Anlage 1 zu treffen.

(3) Pflichten und Zusammenarbeit

Die Verbände verpflichten sich, bei der Erfüllung ihrer datenschutzrechtlichen Pflichten

eng zusammenzuarbeiten, insbesondere bei Betroffenenanfragen, Datenschutz-Folgen-

abschätzungen und Meldungen von Datenschutzverletzungen.

Bei Datenschutzverletzungen und Betroffenenanfragen sind die jeweilig anderen gemein-

sam Verantwortlichen unverzüglich zu informieren, sofern sie vom Vorgang betroffen sein

könnten. Die gemeinsam Verantwortlichen unterstützen einander im Rahmen Ihrer Zu-

ständigkeiten bei der Erfüllung der Anforderungen.

(4) Datenschutzverletzungen

Datenschutzverletzungen mit Bezug zu gemeinsamen Verarbeitungen sind unverzüglich

den beteiligten Datenschutzbeauftragten bzw. Datenschutzansprechpartnern zu melden.

Wenn, im Falle, dass die Verletzung zu einem Risiko für Betroffene führt, eine Benachrich-

tigung der Aufsichtsbehörde gemäß Art.33 DSGVO erforderlich ist, so soll diese Meldung

durch den in der Verbandshierarchie höherstehenden Verantwortlichen erfolgen. Im Falle

der Erforderlichkeit einer Benachrichtigung der Betroffenen bei hohen Risiken, soll die

Kommunikation zwischen den Beteiligten abgestimmt und im Regelfall durch den in der

Verbandshierarchie höherstehenden Verantwortlichen erfolgen.
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(5) Datenschutzinformationen und Einwilligungen 

 Die Datenschutzinformationen und Einwilligungen werden durch den in der Verbandshie-

rarchie niedriger stehenden Verantwortlichen erteilt bzw. eingeholt. Dieser stellt ggf. ent-

sprechende Nachweise den anderen Verantwortlichen auf Anfrage zur Verfügung. 

(6) Anlaufstelle für Betroffene 

Verbände/Vereine sind gleichsam Anlaufstelle für die Betroffenen. Soweit sich ein Be-

troffener an einen Verantwortlichen wendet, kann dieser die Unterstützung der anderen 

Verantwortlichen in Anspruch nehmen. 

(7) Umsetzung der Betroffenenrechte 

Der in der Verbandshierarchie höherstehende Verantwortliche ist verantwortlich für die 

Erfüllung und Umsetzung von Betroffenenanfragen. Soweit sich ein Betroffener an den in 

der Verbandshierarchie niedriger stehenden Verantwortlichen wendet, kann dieser die 

Unterstützung des anderen in Anspruch nehmen, bzw. ggf. an diesen Verweisen. 

(8) Datenschutzmaßnahmen 

Die Verbände/Vereine verpflichten sich, geeignete und dem Risiko angemessene techni-

sche und organisatorische Maßnahmen nach dem Stand der Technik zum Schutz der per-

sonenbezogenen Daten in der gemeinsamen Verarbeitung umzusetzen. 

(9) Laufzeit und Beendigung 

Diese Vereinbarung gilt für die Dauer der gemeinsamen Verarbeitung. 

 

Teil 3: Verpflichtende Regelungen zum Datenschutz 

§ 8 Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder 

(1) Die Verbände/Vereine sind verpflichtet, die Aktualität der Daten zu gewährleisten.  

(2) Die Daten dürfen nur zweckgebunden genutzt werden. 

(3) Eine Datenübermittlung darf nur an Berechtigte zweckgebunden und auf das Erforderliche 

beschränkt unter Einhaltung der erforderlichen Vertraulichkeit erfolgen. 

§ 9 Löschung der Daten 

(1) Daten müssen, soweit es keinen Zweck für die Speicherung mehr gibt, gelöscht werden. 

Die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen ist ein Zweck. Soweit es Grund zur An-

nahme gibt, dass die Daten zur Verteidigung eigener Rechtsansprüche benötigt werden, 

so ist auch dies ein legitimer Zweck. Ebenso können für einige Daten Zwecke, die sich aus 

„sporthistorischen Interessen“ für historische Berichte, Darstellungen und Statistiken etc.  

ergeben, geltend gemacht werden, die eine fortgesetzte Speicherung erlauben. 

(2) Gemeinsame Verantwortliche sind bei der Löschung der Daten zu informieren, sofern re-

levant. 

(3) Daten von Nationalspieler*innen und/oder Kaderathleten werden durch den Verband für 

die Dauer der Kaderzugehörigkeit gespeichert, sowie für den Zeitraum, für die sie für his-

torische Berichte und Statistiken benötigt werden. 
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§ 10 Verwendung und Herausgabe von Mitgliederdaten und -listen 

(1) Listen von Mitgliedern oder Personen werden den jeweiligen Mitarbeitenden im Verein 

(z.B. Vorstandsmitgliedern, Abteilungsleitern, Übungsleitern) insofern zur Verfügung ge-

stellt, wie es die jeweilige Aufgabenstellung erfordert. Beim Umfang der dabei verwende-

ten personenbezogenen Daten ist das Gebot der Datensparsamkeit zu beachten. 

(2) Personenbezogene Daten von Mitgliedern dürfen an andere Mitglieder nur herausgege-

ben werden, wenn die Einwilligung der betroffenen Person vorliegt oder die Satzung dies 

erlaubt. Die Nutzung von Teilnehmerlisten, in die sich die Teilnehmer von Versammlungen 

und anderen Veranstaltungen, zum Beispiel zum Nachweis der Anwesenheit eintragen, 

gilt nicht als eine solche Herausgabe. 

(3) Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es eine Mitgliederliste zur Wahrnehmung satzungsge-

mäßer oder gesetzlicher Rechte benötigt (z.B. um die Einberufung einer Mitgliederver-

sammlung im Rahmen des Minderheitenbegehrens zu beantragen), stellt der Vorstand 

eine Kopie der jeweils notwendigen Daten als Ausdruck oder als Datei zur Verfügung. Das 

Mitglied, welches das Minderheitenbegehren initiiert, hat vorher eine Versicherung abzu-

geben, dass diese Daten ausschließlich für diesen Zweck verwendet und nach der Verwen-

dung vernichtet werden. 

§  11 Datenverarbeitung bei Jugendlichen 

(1) Sind die Betroffenen Jugendliche oder Kinder so handelt es sich bei Ihnen um sogenannte 

„Schutzwürdige Betroffene“. Verarbeitungen, die auf „Berechtigten Interessen“ gem. Art. 

6 Abs. 1 lit. f) DSGVO beruhen sind damit regelmäßig nicht zulässig. 

(2) Werden Daten von schutzwürdigen Betroffenen nicht auf der Grundlage eines Vertrages 

oder einer gesetzlichen Vorschrift verarbeitet so soll i.d.R. eine Einwilligung von beiden 

Sorgeberechtigten eingeholt werden. 

§  12 Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen (z.B. Spielbetrieb, Turniere, Sitzun-

gen) darf der Verband/Verein – ohne Einwilligung der betroffenen Personen – insbeson-

dere 

a) Teilnehmerlisten/Mannschaftaufstellungen, 

b) Fotos von der Veranstaltung, auch wenn Teilnehmer oder Zuschauer erkennbar 

sind, 

c) Berichte und Ergebnisse, 

d) Ergebnislisten, 

anfertigen, aushängen, im Internet (z.B. auf der Homepage, den sozialen Medien…) und 

den Newslettern veröffentlichen, sowie an Print- und Online-Zeitungen/-Medien übermit-

teln. Die Vorschriften der §§ 22, 23 des Kunsturhebergesetzes (KUG) zum Recht am eige-

nen Bild werden gewahrt. 

Bei der Veröffentlichung von Daten Jugendlicher/Kinder soll die Dauer angemessen zum 

öffentlichen Interesse an der Veröffentlichung zeitlich beschränkt werden, um sicher zu 

stellen, dass nach dieser Dauer die Daten nicht mehr der Öffentlichkeit zur Verfügung ste-

hen. 
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(2) Einzelbilder von Zuschauern werden nicht veröffentlicht/übermittelt, sofern keine expli-

zite Einwilligung und Zustimmung zur Veröffentlichung vorliegt.  

(3) Soweit die Untertexte zu Fotos oder die Berichte auf bestimmte Personen hinweisen, wer-

den dabei höchstens und soweit jeweils erforderlich Vor- und Familienname, Verein, Al-

tersklasse sowie Funktion im Verein veröffentlicht/übermittelt.  

(4) Auf Ergebnislisten sollen neben dem erzielten Ergebnis lediglich Vor- und Familienname 

sowie Verein und Altersklasse erscheinen.  

§  13 Kommunikation per E-Mail 

(1) Beim Versand von E-Mails an eine Vielzahl von Personen, die nicht in einem ständigen 

Kontakt per E-Mail untereinanderstehen und/oder deren private E-Mail-Accounts verwen-

det werden und es keine Erforderlichkeit gibt die Adressen offenzulegen, sind die E-Mail-

Adressen als „bcc“ zu versenden. 

(2) Beim Versand mit sensiblen personenbezogenen Informationen sollten diese als Anhänge 

verschlüsselt (z.B. als verschlüsseltes ZIP-Archiv) werden und das zugehörige Passwort auf 

anderem Wege (z.B. SMS) übermittelt werden. Die Bereitstellung auf einer entsprechend 

gesicherten Plattform zum verschlüsselten Abruf (z.B. über HTTPS) ist ebenfalls zulässig 

und ratsam. 

§  14 Datenschutzbeauftragte/r 

(1) Jeder Verband/Verein – soweit keine Benennungspflicht für eine/n Datenschutzbeauf-

tragte/n im Sinne des § 38 BDSG vorliegt - bestimmt eine Person als Ansprechpartner*in 

für Datenschutzfragen. Diese/r Ansprechpartner*in soll zum einen Betroffenen als Anlauf-

stelle zur Verfügung stehen und zum anderen Kontaktperson in Datenschutzfragen für die 

Gemeinschaft der Mitglieder sein.  

(2) Die Kontaktdaten einer/s Datenschutzbeauftragten bzw. eine/r Ansprechpartner*in ist zu-

sätzlich zu den gesetzlichen Vorgaben verbandsintern und der nächsthöheren Verbands-

ebene bekannt zu machen.  

 

Teil 4: Empfehlungen 

§  15 Löschung der Daten 

(1) Die personenbezogenen Daten sollen spätestens zwei Jahre nach Beendigung der Mit-

gliedschaft in ihrem Verein gelöscht werden, soweit sie für die Mitgliederverwaltung und 

für historische Berichte und Darstellungen des Verbands/Vereins nicht mehr benötigt wer-

den und keine gesetzlichen, vertraglichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungsfristen 

dem entgegenstehen. 

(2) Empfohlene Veröffentlichungsdauern für Ergebnis und Leistungsdaten von Kindern und 

Jugendlichen: 



 
 

  Seite 9 von 13 

 

DHB-Datenschutzordnung 

(TRO) 

Spielklasse Veröffentlichungsdauer Speicherdauer 

Kreisliga oder darunter Drei Jahr nach Ende des 

Spieljahres 

So lange die Daten für eigene 

Zwecke/sporthistorisches Inte-

resse, z.B. Nachvollziehbarkeit 

der Spielerentwicklung oder als 

Grundlage für Statistiken benö-

tigt werden. 

 

Landes-/Verbands-/Oberliga fünf Jahre nach Ende des 

Spieljahres 

Regionalliga sieben Jahre nach Ende des 

Spieljahres 

Bundesligen So lange ein öffentliches In-

teresse anzunehmen ist. 

§  16 Sicherheit der Verarbeitung 

(1) Damit sichergestellt wird, dass bei einem Sicherheitsvorfall durch entsprechende Ent-

scheidungen der Schaden eingeschätzt und ggf. begrenzt werden kann und auch keine 

Meldeverpflichtungen aus dem Datenschutz verletzt werden, sollten 

a. zuständige und Vertreter festgelegt werden 

b. Mitarbeitende und Ehrenamtliche sensibilisiert werden 

c. geregelt werden, dass Vorfälle gemeldet werden (Wer, Was an Wen) 

d. jede Meldung entsprechend geprüft werden und weiterbearbeitet wird, um den 

Schutz der Informationen so schnell wie möglich wieder sicherzustellen. 

(2) Wenn es zu Sicherheitsvorfällen gekommen ist, sollten im Nachgang die Ursachen analy-

siert werden und entsprechende Abhilfemaßnahmen zur Vermeidung einer Wiederholung 

getroffen werden. 

(3) Wenn ein Sicherheitsvorfall eine Datenschutzverletzung bedingt, ist das Risiko für die Be-

troffenen zu ermitteln und gemäß Art. 33 DSGVO ggf. eine Meldung bei der Aufsichtsbe-

hörde einzureichen und den Vorfall zu dokumentieren. 

§  17 Umgang mit Mobilgeräten  

(1) Da die Risiken für Datenverlust oder Kenntnisnahme durch Unbefugte bei mobilen Gerä-

ten höher sind, sollten Regelungen und Anweisungen zum Schutz der Daten erstellt wer-

den. Diese sollten nach Möglichkeit die erzwungene Anmeldung, 2-Faktor-Authentifizie-

rung, Verschlüsselung, pseudo- oder anonymisierte Verarbeitung, Backups und/oder die 

Speicherung/Verarbeitung in zentralen (Cloud) Systemen einschließen. 

(2) Personenbezogene Daten des Verbands/Vereins sollen nicht auf privaten Mobilgeräten 

gespeichert werden. Bei privaten Geräten sollte der Zugriff zu entsprechenden Da-

teien/Listen über das System des Verbands/Vereins erfolgen. 

§  18 Verpflichtung auf den Datenschutz 

(1) Jede Person, die für den Verein/Verband personenbezogene Daten verarbeitet, sollte auf 

die Vertraulichkeit der Daten und die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben 

verpflichtet werden. 
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§ 19 Schulungen/Sensibilisierung

(1) Jeder Verband soll ein eigenes Schulungskonzept erstellen, um alle Personen, die mit per-

sonenbezogenen Daten im Verantwortungsbereich des Vereins/Verbands umgehen ver-

traut zu machen. Das Konzept trägt den spezifischen Risiken und Bedürfnissen des Ver-

bands/Vereins und auch den Tätigkeiten der Personen Rechnung.

(2) Die Mitarbeitenden sollen regelmäßig im Datenschutz geschult werden.
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Anlage: Festlegungen zu Verarbeitungen in gemeinsamer Verantwortung 

1. Verarbeitung

Bezeichnung Handball.net 

Gemeinsam Verantwortliche DHB und Landes-/ bzw. Ligaverband 

Beschreibung und gemeinsa-
mer Zweck 

Handball.net ist die Spieldatenplattform im Handball. Gemeinsam mit 
den Landes- und Ligaverbänden wird über den Spielbetrieb aller Spiel-
klassen des deutschen Handballs berichtet. Zu diesem Zweck verarbei-
ten der DHB und seine Verbände als gemeinsame Verantwortliche für 
handball.net auch personenbezogene Daten, die im Rahmen des Spiel-
betriebs veröffentlicht werden. Diese Daten werden von den Landes- 
und Ligaverbänden an handball.net zum Zwecke der Berichterstattung 
übermittelt und im Internet veröffentlicht. 

Umsetzung Betroffenen-
rechte 

Grundsätzlich ist jeder Verband für seine Daten verantwortlich und be-
arbeitet Anfragen. 

Informationspflichten Die Verbände informieren sich gegenseitig. 

Umgang mit Datenschutzver-
letzungen 

In Absprache zwischen den Verantwortlichen, informiert der DHB bei 
Bedarf die zuständige Behörde. 

Ggf. Einholung Einwilligung Jeder Verband für seinen Spielbetrieb. 

Ggf. Aufbewahrungs- und 
Löschpflichten 

Orientiert sich am öffentlichen Interesse für den Spielbetrieb und am 
berechtigten Interesse des Verbands; s. Empfehlungen oben § 15 Abs. 
2. 

Weitere Festlegungen 

2. Verarbeitung

Bezeichnung Handball-Grundschulaktionstag 

Gemeinsam Verantwortliche DHB und Landesverband 

Beschreibung und gemeinsa-
mer Zweck 

Der Handball-Grundschulaktionstag ist eine Initiative vom DHB und sei-
nen Landesverbänden.  
Der Handball-Grundschulaktionstag ist eine bundesweiten Mitmachak-
tion, bei der der Handball Einzug in die Sporthallen der Grundschulen 
findet. In zwei Schulstunden können Schüler*innen das offizielle Hand-
ball-Spielabzeichen des DHB – den Hanniball-Pass – absolvieren, ihre 
persönlichen Fähigkeiten austesten und in verschiedenen Spielformen 
ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Und vor allem: Ganz viel Freude 
an Bewegung und für das Handballspielen entwickeln. Unterstützung er-
halten die Grundschulen dabei von Übungsleiter*innen aus einem loka-
len Handball-Verein. Zusätzlich stellen der DHB und der jeweilige Hand-
ball-Landesverband Materialien zur Verfügung.  

Umsetzung Betroffenen-
rechte 

Der DHB setzt die Betroffenenrechte um. 

Informationspflichten Die Verbände informieren sich gegenseitig. 

Umgang mit Datenschutzver-
letzungen 

In Absprache zwischen den Verantwortlichen, informiert der DHB bei 
Bedarf die zuständige Behörde. 

Ggf. Einholung Einwilligung Der DHB holt notwendige Einwilligungen ein. 

Ggf. Aufbewahrungs- und 
Löschpflichten 

Die Daten werden zwölf Monate nach Ende des Handball-Grundschulak-
tionstages gelöscht, sofern keine Einwilligung zur weiteren Nutzung vor-
liegt. 

Weitere Festlegungen 
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3. Verarbeitung

Bezeichnung Schiedsrichterportal 

Gemeinsam Verantwortliche DHB und Landesverband 

Beschreibung und gemeinsa-
mer Zweck 

Das DHB-Schiedsrichterportal ist ein Angebot des DHB, im Auftrag seiner 
Landesverbände und wird von der philippka GmbH & Co. KG. betrieben. 
Für die angebotenen Produkte ist die philippka GmbH & Co. KG direkter 
Vertragspartner des Kunden.  

Umsetzung Betroffenen-
rechte 

Diese werden vom jeweiligen Landesverband umgesetzt. 

Informationspflichten Die Verantwortlichen informieren sich gegenseitig. 

Umgang mit Datenschutzver-
letzungen 

Zuständig ist dabei der Landesverband, in dem der/die Schiedsrichter*in 
lizensiert ist oder der/die Schiedsrichter-Anwärter*in den Zugangscode 
erhalten hat.  

Ggf. Einholung Einwilligung - 

Ggf. Aufbewahrungs- und 
Löschpflichten 

Die Löschung personenbezogener Daten erfolgt durch Ausscheiden als 
Schiedsrichter*in bzw. bei Kündigung des kostenpflichtigen Angebots. 

Weitere Festlegungen 

4. Verarbeitung

Bezeichnung Internationale Transfers 

Gemeinsam Verantwortliche DHB, Verein, Verband 

Beschreibung und gemeinsa-
mer Zweck 

Für die Erlangung einer Spielberechtigung in Deutschland von Spie-
ler*innen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit oder mit Spielberech-
tigung in einem anderen Nationalverband ist ein internationaler Trans-
fer von dem Verein über den DHB durchzuführen. Erst nach Erhalt des 
Transferzertifikats kann die Passstelle des Verbands eine Spielberechti-
gung erteilen. 

Umsetzung Betroffenen-
rechte 

Der DHB setzt die Betroffenenrechte um. 

Informationspflichten Die Verantwortlichen informieren sich gegenseitig. 

Umgang mit Datenschutzver-
letzungen 

In Absprache zwischen den Verantwortlichen, informiert der DHB bei 
Bedarf die zuständige Behörde. 

Ggf. Einholung Einwilligung Der DHB holt die Einwilligung ein. 

Ggf. Aufbewahrungs- und 
Löschpflichten 

Die Daten des Transferantrags werden drei Jahre nach Abschluss des 
Transfers durch den DHB gelöscht. Sie sind jedoch weiterhin auf den 
Plattformen der EHF und IHF einsehbar (nicht öffentlich) 

Weitere Festlegungen 

5. Verarbeitung

Bezeichnung Lizenzen (SR, Z/S, Trainer*innen) 

Gemeinsam Verantwortliche DHB, Landesverband 

Beschreibung und gemeinsa-
mer Zweck 

Der DHB und die Landesverbände erteilen je nach Zuständigkeit Lizen-
zen für Trainer*innen, Schiedsrichter*innen (SR) und Zeitnehmer*in-
nen/Sekretär*innen (Z/S) und verlängern diese nach entsprechender 
Schulung oder einem Testverfahren. 

Umsetzung Betroffenen-
rechte 

Der jeweils Verantwortliche setzt die Betroffenenrechte um. 

Informationspflichten Die Verantwortlichen informieren sich gegenseitig sofern erforderlich. 
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Umgang mit Datenschutzver-
letzungen 

Der jeweils Verantwortliche ist für Datenschutzverletzungen verant-
wortlich. 

Ggf. Einholung Einwilligung Durch den jeweiligen Verantwortlichen. 
Ggf. Aufbewahrungs- und 
Löschpflichten 

Die Löschung der Daten erfolgt drei Jahre nach erfolgreichen Abschluss 
der Aus- oder Fortbildung (Bestehen der Lizenzprüfung). Die Daten wer-
den nach endgültiger Nichtverlängerung der Lizenz nach zwei Jahren ab 
dem Zeitpunkt des Ablaufs der Gültigkeit gelöscht. 

Weitere Festlegungen 

6. Verarbeitung

Bezeichnung Kadersichtungen 

Gemeinsam Verantwortliche DHB und Landesverband 

Beschreibung und gemeinsa-
mer Zweck 

Der DHB und der Landesverband verarbeiten (besonders) personenbe-
zogene Daten im Rahmen der Kadersichtung. Es erfolgt zudem ein Aus-
tausch der Daten zwischen dem DHB und den für den jeweiligen Spieler 
bzw. die jeweilige Spielerin zuständigen Landesverband, um auf dem je-
weils aktuellen Stand der Leistungsentwicklung zu sein. 

Umsetzung Betroffenen-
rechte 

Der jeweils Verantwortliche setzt die Betroffenenrechte um. 

Informationspflichten Die Verantwortlichen informieren sich gegenseitig. 

Umgang mit Datenschutzver-
letzungen 

In Absprache zwischen den Verantwortlichen, informiert der DHB bei 
Bedarf die zuständige Behörde. 

Ggf. Einholung Einwilligung Die Einwilligung wird vom jeweils zuständigen Verband, welcher für die 
Kadersichtung zuständig ist, eingeholt. 

Ggf. Aufbewahrungs- und 
Löschpflichten 

Die Daten werden nach dem endgültigen Ende der sportlichen Laufbahn 
als Leistungssportler*in, d.h. wenn eine Berufung in Kader des DHB bzw. 
des Verbands nicht mehr in Frage kommt und Ablauf der gesetzlichen 
Verjährungsfristen sowie etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen 
gelöscht, sofern keine anderen Rechtsgrundlagen eine andere Speicher-
dauer rechtfertigen (z.B. Statistiken). 

Weitere Festlegungen 

7. Verarbeitung

Bezeichnung Sportgerichtsbarkeit 

Gemeinsam Verantwortliche DHB, Verband, Verein 

Beschreibung und gemeinsa-
mer Zweck 

Zur rechtlichen Durchsetzung von Ansprüchen und Rechten, welche sich 
aus den Satzungen und Ordnungen ergeben, können die Verantwortli-
che die Sportgerichte des DHB anrufen.  

Umsetzung Betroffenen-
rechte 

Der DHB setzte dabei die Betroffenenrechte um. 

Informationspflichten Die Verantwortlichen informieren sich gegenseitig. 

Umgang mit Datenschutzver-
letzungen 

In Absprache zwischen den Verantwortlichen, informiert der DHB bei 
Bedarf die zuständige Behörde. 

Ggf. Einholung Einwilligung 

Ggf. Aufbewahrungs- und 
Löschpflichten 

Die Urteile und Verfahrensakten werden 10 Jahre lang aufbewahrt, wo-
bei die Frist jeweils mit dem Ablauf des Jahres beginnt, in dem die ver-
fahrensbeendende Entscheidung rechtskräftig wurde. 

Weitere Festlegungen 
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Präambel 

Im Bekenntnis zu den unverletzlichen Menschenrechten erlässt der Deutsche Handballbund e.V. (DHB) 

diesen Safe Sport Code zum Schutz der Menschenwürde, Gesundheit sowie sexuellen Selbstbestimmung aller 

Sportbeteiligten, insbesondere von Sportler*innen, vor interpersonaler Gewalt. 

Der DHB schafft mit diesem Safe Sport Code ein sicheres Umfeld für alle Sportbeteiligten vor interpersonaler 

Gewalt und versteht diesen Schutz zugleich als einen wichtigen Beitrag zur Sicherung seiner Glaubwürdigkeit 

und Vorbildfunktion für den gesamten Sport in Deutschland. 

Mit diesem Safe Sport Code definiert Der DHB zum Einen seine Ziele und Aufgaben zur Abwehr 

interpersonaler Gewalt und normiert je ein sanktionsbewehrtes Verbot sowie Gebot. Zum Anderen regelt der 

DHB die Organisation und Verfahren einschließlich konsensualer Streitbeilegung zur Schaffung der 

Voraussetzungen für einen wirksamen Schutz von Menschenwürde, Gesundheit sowie sexueller 

Selbstbestimmung. Auf diese Weise schafft er erstmals eine rechtliche Grundlage für die Erfassung sowie die 

Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen interpersonale Gewalt. 

Dieser Schutz erfordert das Verständnis aller Regelgebundenen und Regelanwendenden für die 

Bestimmungen des Safe Sport Codes. Zu diesem Zweck sind sämtliche Bestimmungen mit Erläuterungen 

versehen. Diese Erläuterungen sind Bestandteil dieses Safe Sport Codes und schaffen die Voraussetzungen 

für eine funktionierende Verhaltenssteuerung sowie rechtssichere und einheitliche Auslegung und 

Anwendung seiner Bestimmungen. 

Anlage 3
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Artikel 1 Geltungsbereich 

1.1 Dieser Code erfasst interpersonale Gewalt von Personen, die im oder für den DHB tätig sind. Hierzu 

gehören insbesondere Mitglieder des Präsidiums und des Vorstandes des DHB, Mitglieder der vom 

DHB gewählten und berufenen Gremien und Kommissionen, sowie sonstige natürliche Personen, 

die sich dem Code unterworfen haben. Hierzu zählen insbesondere die hauptamtlichen und 

ehrenamtlichen Mitarbeitenden des DHB, Schiedsrichter*innen, Zeitnehmer*innen und 

Sekretär*innen des DHB, die Honorarkräfte des DHB im Rahmen der Nationalmannschaften und die 

Nationalspieler*innen des DHB. Der Code bindet auch Minderjährige und eröffnet die Möglichkeit 

für altersangemessene Disziplinarmaßnahmen. Für interpersonale Gewalt außerhalb des DHB gilt 

dieser Code nicht. 

1.2 Ein Verstoß gegen ein Verbot oder ein Gebot nach diesem Code kann nur sanktioniert werden, wenn 

das Verbot oder das Gebot bestimmt war, bevor der Verstoß begangen wurde. Die Sanktion 

bestimmt sich nach dem Code, der zur Zeit des Verstoßes gilt. 

1.3 Dieser Code gilt für Verstöße, die im Inland oder im Ausland begangen werden. Er gilt auch auf 

Schiffen und Luftfahrzeugen. 

 

Artikel 2 Ziele 

Dieser Code dient einem sicheren Sport, indem 

2.1 die Menschenwürde, Gesundheit sowie sexuelle Selbstbestimmung aller Sportbeteiligten, 

insbesondere von Sportler*innen, vor interpersonaler Gewalt geschützt, 

2.2 rechtssichere Regeln gegen interpersonale Gewalt geschaffen, angeglichen sowie abgestimmt und 

damit 

2.3 Beiträge zur Integrität des DHB geleistet werden. 
 

Artikel 3 Aufgaben 

Der DHB macht es sich zur Aufgabe, die Menschenwürde, Gesundheit sowie sexuelle 
Selbstbestimmung aller Sportbeteiligten durch miteinander verbundene Maßnahmen der Prävention, 
Intervention und Aufarbeitung interpersonaler Gewalt nach Maßgabe dieses Codes zu schützen und 
Verstöße zu verfolgen und aufzuarbeiten. 

 

Artikel 4 Begriffe 

Im Sinne dieses Codes ist 

4.1. Menschenwürde der Eigenwert eines jeden Menschen kraft seines Personenseins, 

4.2. Gesundheit der Zustand des körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens,  

4.3. sexuelle Selbstbestimmung die Freiheit eines jeden Individuums, seine sexuellen Möglichkeiten 

auszudrücken und vor allen Formen sexuellen Missbrauchs geschützt zu sein, 
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4.4. interpersonale Gewalt jeder zwischenmenschliche Missbrauch körperlicher, seelischer oder 

sexualisierter Art (körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt) sowie die Vernachlässigung, 

4.5. körperliche Gewalt jedes missbräuchliche Verhalten, durch das das körperliche Wohlbefinden 

einer anderen Person beeinträchtigt wird oder werden kann, 

4.6. seelische Gewalt jedes missbräuchliche Verhalten, durch das das seelische, mentale oder soziale 

Wohlbefinden bzw. die Entwicklung einer anderen Person beeinträchtigt wird oder werden kann, 

4.7. sexualisierte Gewalt jedes missbräuchliche Verhalten mit dem Mittel der Sexualität, 

4.8. Vernachlässigung das pflichtwidrige Unterlassen fürsorglichen Verhaltens. 

 

Artikel 5 Verbot 

5.1. Interpersonale Gewalt ist verboten. Das Verbot gilt für alle Beteiligten (Täter*innen, 

Teilnehmer*innen) und jedes Verhalten (positives Tun, pflichtwidriges Unterlassen). Es schließt 

den täterschaftlichen Versuch sowie die versuchte Anstiftung einer anderen Person mit ein. 

5.2. Die Sanktionierung einer natürlichen Person setzt deren Verschulden in Form von Vorsatz oder 

Fahrlässigkeit voraus. Beteiligen sich mehrere Personen an interpersonaler Gewalt, so verstößt 

jede*r von ihnen gegen das Verbot nach Artikel 5.1. Handelt eine*r der Beteiligten nicht 

schuldhaft, so wird dadurch die Möglichkeit der Sanktionierung der anderen Personen nicht 

ausgeschlossen. 

 

5.3. Voraussetzung für die Sanktionierung einer juristischen Person sind mehrfache Verstöße von für sie 

handelnden natürlichen Personen gegen diesen Code innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr 

oder andere gravierende Umstände. Ist der Tatbestand des Artikel 5.3 Satz 1 erfüllt, ist ein 

Verschulden der juristischen Person anzunehmen, es sei denn, die juristische Person weist ihr 

Nichtverschulden nach. 

 

Artikel 6 Gebot 

6.1. Bestehen Anhaltspunkte für interpersonale Gewalt, so ist deren Meldung geboten. Unterbleibt die 

Meldung, liegt ein Verstoß gegen diesen Code vor. 

6.2. Die Pflicht zur Meldung trifft alle natürlichen Personen, die von den Anhaltspunkten nach Artikel 

6.1 Satz 1 Kenntnis erlangen und dafür einzustehen haben, dass keine interpersonale Gewalt 

ausgeübt wird. Die Pflicht entfällt, wenn die von Gewalt betroffene Person von der einzustehenden 

Person ernstlich verlangt, keine Meldung zu machen. 

6.3. Die Meldung hat gegenüber dem Untersuchungsteam unverzüglich und vollständig zu erfolgen. 

6.4. Für die Voraussetzungen der Sanktionierung natürlicher Personen sowie juristischer Personen 

gelten die Artikel 5.2 sowie Artikel 5.3 entsprechend. 
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Artikel 7 Nachweise 

7.1 Der DHB trägt grundsätzlich die Beweislast für das Vorliegen eines schuldhaften Verstoßes gegen 

Artikel 5 oder 6. Bei der Zurechnung nach Artikel 5.3 liegt die Beweislast eines Nichtverschuldens 

bei der juristischen Person. 

7.2 Das Beweismaß besteht darin, dass der DHB überzeugend nachweisen kann, dass ein schuldhafter 

Verstoß gegen Artikel 5 oder 6 vorliegt. Dasselbe gilt sinngemäß für den Nachweis eines 

Nichtverschuldens gemäß Artikel 5.3 und 7.1 Satz 2. 

7.3 Die Umstände für das Vorliegen eines schuldhaften Verstoßes gegen Artikel 5 oder 6 können von 

dem DHB mit allen verlässlichen und zulässigen Mitteln bewiesen werden. Gleiches gilt für die 

juristische Person gemäß Artikel 5.3 und 7.1 Satz 2. 

 

Artikel 8 Untersuchungsverfahren, Vetorecht 

8.1 Das Untersuchungsverfahren dient der Prüfung zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte für 

einen möglichen Verstoß gegen diesen Code. Es beginnt mit Eingang eines Hinweises auf einen 

möglichen Verstoß gegen diesen Code an das Untersuchungsteam und endet mit Fertigstellung 

des Untersuchungsberichts. 

8.2 Hinweise auf Verstöße gegen diesen Code können beim Untersuchungsteam, der Zentralen 

Hinweisstelle des DOSB oder einer anderen für die Entgegenahme von Hinweisen zuständigen 

Stelle innerhalb des DHB erfolgen. Sollte der Hinweis bei einer anderen Stelle eingegangen sein, 

wird dieser unverzüglich an das Untersuchungsteam weitergeleitet. Der Schutz von 

Hinweisgeber*innen ist zu gewährleisten. Insbesondere ist auf Wunsch der*des Hinweisgebers*in 

deren*dessen Anonymität zu wahren. Dies kann durch die Einrichtung oder Nutzung eines 

Hinweisgebersystems erfolgen. 

8.3 Erfolgt ein Hinweis nicht durch die betroffene Person selbst, steht die Durchführung eines 

Untersuchungsverfahrens unter dem Vorbehalt der Zustimmung der betroffenen Person 

(Vetorecht), es sei denn, es bestehen überwiegende Interessen an der Durchführung des 

Verfahrens. Erklärt sich die betroffene Person nicht innerhalb der ihr von dem Untersuchungsteam 

gesetzten Frist, gilt die Zustimmung als nicht erteilt. Die einmal erteilte Zustimmung gilt für das 

gesamte Verfahren. 

8.4 Zuständig für die Durchführung des Untersuchungsverfahrens ist der DHB, außer er hat seine 

Untersuchungsgewalt im Rahmen einer schriftlichen und bekanntgegebenen Vereinbarung auf 

einen Dritten, wie das Zentrum für Safe Sport übertragen. Die Durchführung des 

Untersuchungsverfahrens einschließlich der Anfertigung des Untersuchungsberichts innerhalb 

des DHB obliegt dem Untersuchungsteam. Dieses sollte aus drei Personen bestehen. Nach 

Möglichkeit sollten dem Untersuchungsteam mindestens eine weibliche und eine männliche 

Person angehören. In fachlicher Hinsicht gehören dem Untersuchungsteam idealerweise eine 

psychologisch geschulte sowie eine juristisch ausgebildete Person an. 

8.5 Nach Eingang des Hinweises prüft das Untersuchungsteam ob zureichende tatsächliche 

Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen diesen Code vorliegen. Zu diesem Zweck kann das 

Untersuchungsteam Auskünfte einholen, Personen befragen und sonstige sachdienliche 

Maßnahmen ergreifen. Ergeben sich im Rahmen dieser Prüfung zureichende tatsächliche 

Anhaltspunkte für die Verwirklichung eines Straftatbestandes, ist die Einschaltung der 

Strafverfolgungsbehörden nach Maßgabe der Leitlinien zur Einschaltung der 
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Strafverfolgungsbehörden des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz zu 

veranlassen. Ist eine Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden erfolgt, werden alle weiteren 

Maßnahmen im Untersuchungsverfahren und Disziplinarverfahren in Abstimmung mit der 

Staatsanwaltschaft eingeleitet. 

8.6 Kommt das Untersuchungsteam zu dem Ergebnis, dass zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 

für einen Verstoß gegen diesen Code vorliegen, leitet es ein Disziplinarverfahren nach Maßgabe 

von Artikel 10 ein. Kommt das Untersuchungsteam zu dem Ergebnis, dass keine zureichenden 

tatsächlichen Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen diesen Code vorliegen, wird das Verfahren 

beendet. Sofern es die Umstände gebieten, sind Maßnahmen zu ergreifen, um die beschuldigte 

Person vollständig zu rehabilitieren. 

8.7 Im Untersuchungsbericht sind der Sachverhalt, der mögliche Verstoß, die eingeleiteten Schritte 

und Maßnahmen sowie das Ergebnis der Untersuchung darzulegen. Der Bericht ist schriftlich zu 

verfassen und das Ergebnis zu begründen. 

8.8 Das Untersuchungsteam benachrichtigt die*den Hinweisgeber*in oder die*den Betroffene*n 

sowie die beschuldigte Person, sofern die betreffenden Personen dem Untersuchungsteam 

bekannt sind, diese Personen Kenntnis über das laufende Untersuchungsverfahren haben und sie 

informiert werden wollen. Im Falle der Einstellung hat die*der Betroffene das Recht, die 

Beendigung des Untersuchungsverfahrens durch das gem. § 5a Satzung zuständige 

Disziplinarorgan des DHB überprüfen zu lassen. Hierzu kann sie*er den Untersuchungsbericht von 

dem DHB anfordern. 

 

Artikel 9 Sofortmaßnahmen 

9.1 Liegen nach einer Ersteinschätzung des Untersuchungsteams zureichende tatsächliche 

Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen diesen Code vor und hält das Untersuchungsteam die 

Ergreifung von Sofortmaßnahmen für erforderlich, so kann es deren Erlass bei dem gem. § 5a 

Satzung zuständigen Disziplinarorgan des DHB beantragen. Solche sind insbesondere: 

a) vorläufige Suspendierung, 

b) vorläufiger Platzverweis bzw. vorläufiges Betretungsverbot der DHB-Räumlichkeiten sowie 

c) vorläufiges Verbot des Umgangs mit/der Betreuung insbesondere von Kindern und 

Jugendlichen sowie anderen besonders schutzbedürftigen Personen (z.B. Menschen mit 

Behinderung) in Training und Wettkampf/im Rahmen von Maßnahmen des DHB. 

9.2 Über den Antrag auf Erlass von Sofortmaßnahmen entscheiden mind. zwei Personen des gem. § 

5a Satzung zuständigen Disziplinarorgans des DHB . Welche Sofortmaßnahme zu erlassen ist, steht 

im Ermessen dieser Personen. Die Entscheidung über den Antrag auf Erlass von Sofortmaßnahmen 

hat innerhalb von 7 Tagen nach Zugang des Antrags zu erfolgen. 

9.3 Vor Erlass von Sofortmaßnahmen sollen die Personen des gem. § 5a Satzung zuständigen 

Disziplinarorgans des DHB der beschuldigten Person Gelegenheit zur Stellungnahme einräumen. 

Von dieser Möglichkeit ist abzusehen, wenn der Erfolg strafrechtlicher Ermittlungen dadurch 

gefährdet würde. 

9.4 Die Sofortmaßnahmen können bis zur Beendigung des Disziplinarverfahrens beantragt, erlassen 

und jederzeit aufgehoben werden. In jedem Fall enden Sofortmaßnahmen mit der Beendigung des 

Disziplinarverfahrens. Die kumulative Verhängung mehrerer Sofortmaßnahmen ist zulässig, sofern 
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dies zum Schutz der*des Betroffenen erforderlich ist. 

9.5 Die Ergreifung von Sofortmaßnahmen ist der beschuldigten Person bekanntzugeben. Die 

betroffene Person wird über die Ergreifung von Sofortmaßnahmen informiert, sofern sie dies 

wünscht. Die Information erfolgt in Textform. Die beschuldigte Person hat das Recht, die 

Sofortmaßnahme im Rahmen des Disziplinarverfahrens überprüfen zu lassen. 

 

Artikel 10 Disziplinarverfahren 

10.1 Das Disziplinarverfahren dient der abschließenden Beurteilung des Vorgangs durch den DHB. 

Zuständig für die Durchführung des Disziplinarverfahrens ist der DHB, außer er hat die 

Disziplinargewalt durch schriftliche Vereinbarung auf einen Dritten, wie das Zentrum für Safe Sport, 

übertragen. Die Durchführung des Disziplinarverfahrens obliegt dem nach § 5a Satzung 

zuständigen Disziplinarorgan. 

10.2 Das Disziplinarverfahren beginnt mit dessen Einleitung und endet mit der Entscheidung des nach 

§ 5a Satzung zuständigen Disziplinarorgans nach Art. 10.4. Die Einleitung des Disziplinarverfahrens 

erfolgt durch Einreichung des Untersuchungsberichts beim nach § 5a Satzung zuständigen 

Disziplinarorgan. Die*der Betroffene sowie die beschuldigte Person sind über die Einleitung des 

Disziplinarverfahrens zu unterrichten. 

10.3 Das Disziplinarverfahren wird nach der Rechtsordnung des DHB durchgeführt, soweit nicht in 

diesem Code etwas anderes bestimmt ist. Im Rahmen des Disziplinarverfahrens hat das 

Disziplinarorgan der Sportorganisation den Sachverhalt aufzuklären und die rechtsstaatlich 

gebotenen Verfahrensgrundsätze zu beachten. Das nach § 5a Satzung zuständige Disziplinarorgan 

hat das Disziplinarverfahren zügig zu führen und in angemessener Frist zu entscheiden. 

10.4 Die Entscheidung ist schriftlich zu erlassen und zu begründen. Gelangt das nach § 5a Satzung 

zuständige Disziplinarorgan zu der Überzeugung, dass ein Verstoß gegen diesen Code gegeben ist, 

ist eine Sanktion gemäß Art. 11 auszusprechen. Die Sanktion kann einvernehmlich im Rahmen eines 

Ausgleichsgesprächs zwischen der*dem Betroffenen und der beschuldigten Person herbeigeführt 

werden. Dabei können die Grundsätze der Mediation und Schlichtung zum Tragen kommen. Kann 

ein Verstoß nicht festgestellt werden, erfolgt eine vollständige Entlastung und Rehabilitierung der 

beschuldigten Person. 

10.5 Die Entscheidung des nach § 5a Satzung zuständigen Disziplinarorgan ist den gemäß Art. 12.6 

rechtsmittelbefugten Personen zu übersenden. 

 

Artikel 11 Sanktionen 

11.1 Kommt das nach § 5a Satzung zuständige Disziplinarorgan nach Durchführung des 

Disziplinarverfahrens zu der Überzeugung, dass ein Verstoß gegen diesen Code vorliegt, ist eine 

Sanktion auszusprechen. 

11.2 Sanktionen gegen natürliche Personen sind: 

a) eine Verwarnung, 

b) ein Verweis, ein Betretungsverbot oder Nutzungsverbot von DHB-Räumlichkeiten auf Zeit 

oder auf Dauer, 
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c) ein Verbot, ein Amt im DHB, zu bekleiden, auf Zeit oder auf Dauer, 

d) eine Suspendierung der Zulassung bzw. der Lizenz als Trainer*in auf Zeit (Sperre), 

e) ein Entzug der Zulassung bzw. der Lizenz als Trainer*in auf Dauer, 

f) eine Suspendierung der Teilnahme an DHB-Maßnahmen als Sportler*in auf Zeit (Sperre), 

g) ein Entzug der Teilnahme an DHB-Maßnahmen als Sportler*in auf Dauer, 

h)  eine Suspendierung der Teilnahme von Schiedsrichter*innen, Zeitnehmer*innen oder 
Sekretär*innen am Spielbetrieb auf Zeit, 

i) ein Entzug der Teilnahme von Schiedsrichter*innen, Zeitnehmer*innen oder Sekretär*innen 
am Spielbetrieb auf Dauer, 

j) ein Betätigungs- und Berufungsverbot für betreuende Ärzt*innen, Physiotherapeut*innen 

und anderweitiges medizinisches Personal auf Zeit oder auf Dauer, 

k) ein Ausschluss aus dem DHB 

l) das Verbot des Umgangs mit und der Betreuung insbesondere von Kindern und Jugendlichen 

sowie anderen besonders schutzwürdigen Personen (z.B. Menschen mit Behinderung) im 

Rahmen von DHB-Maßnahmen, 

m) die Aberkennung und Rückgabe von DHB-Auszeichnung und/oder Preisen oder 

n) finanzielle Konsequenzen. 

11.3 Hat die beschuldigte Person ihre Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wiedergutgemacht oder 

deren Wiedergutmachung ernstlich erstrebt oder die*den Betroffenen ganz oder zum 

überwiegenden Teil entschädigt, kann das nach § 5a Satzung zuständigen Disziplinarorgan die 

Sanktion herabsetzen oder von einer Sanktion absehen. 

11.4 Sanktionen gegen juristische Personen sind: 

a) eine Verwarnung, 

b) finanzielle Konsequenzen, 

c) der temporäre Entzug von Stimm- und Mitwirkungsrechten innerhalb des DHB oder 

d) ein Ausschluss aus dem DHB.  

11.5 Die Dauer für eine zeitige Sanktion beträgt sechs Monate bis drei Jahre. Die kumulative 

Verhängung mehrerer Sanktionen ist möglich. Eine Sanktion kann mit einer Auflage versehen 

werden. Eine Sanktion, die auf Zeit oder auf Dauer ausgesprochen wird, kann zur Bewährung 

ausgesetzt werden. 

 

Artikel 12 Rechtsmittelverfahren 

12.1 Gegen Entscheidungen des nach § 5a Satzung zuständigen Disziplinarorgans kann Rechtsmittel 

zum Bundessportgericht 1. Kammer eingelegt werden. Die Möglichkeit, die Entscheidung des nach 

§ 5a Satzung zuständigen Disziplinarorgans durch ordentliche Gerichte zu überprüfen, bleibt 

hiervon unberührt. 
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12.2 Das Rechtsmittelverfahren dient der Überprüfung von Entscheidungen des nach § 5a Satzung 

zuständigen Disziplinarorgans. Es beginnt durch Einreichung des Einspruchs beim 

Bundessportgericht 1. Kammer und endet mit der rechtskräftigen Entscheidung. 

12.3 Das Rechtsmittel ist innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Entscheidung des nach § 5a Satzung 

zuständigen Disziplinarorgans einzulegen. Die Rechtsmittelfrist ist nicht verlängerbar. 

12.4 Das Rechtsmittelverfahren wird nach der Rechtsordnung durchgeführt. Das zuständige 

Sportgericht hat den Sachverhalt aufzuklären und die rechtsstaatlich gebotenen 

Verfahrensgrundsätze zu beachten. 

12.5 Das zuständige Sportgericht trifft seine Entscheidung nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 

Codes. Bei seiner Entscheidungsfindung ist das zuständige Sportgericht weder in tatsächlicher 

noch in rechtlicher Hinsicht an die Feststellungen des nach § 5a Satzung zuständigen 

Disziplinarorgans gebunden. Es erfolgt eine vollumfängliche Überprüfung der Entscheidung des 

nach § 5a Satzung zuständigen Disziplinarorgans. 

12.6 Der DHB, die beschuldigte Person sowie die*der Betroffene sind befugt, ein Rechtsmittel gegen 

Entscheidungen des nach § 5a Satzung zuständigen Disziplinarorgans nach Maßgabe dieses Codes 

beim Bundessportgericht 1. Kammer einzulegen. 

 

Artikel 13 Besondere Betroffenenrechte 

13.1 Betroffene haben im Rahmen des Untersuchungs- und Disziplinarverfahrens die nachfolgenden 

besonderen Rechte: 

a) das Recht auf Aussage; 

b) das Recht auf Durchführung der Aussage ohne direkten Kontakt mit der beschuldigten 

Person; 

c) das Recht auf Information über den Verfahrensstand. 

13.2 Betroffenen können im Rahmen des Untersuchungs- und Disziplinarverfahrens die nachfolgenden 

besonderen Rechte eingeräumt werden: 

a) das Recht zur anonymen oder pseudonymisierten Aussage; 

b) das Recht auf Aufzeichnung der Aussage zur Vermeidung mehrfacher Aussagen 

einschließlich deren Verwertung; 

c) das Recht auf Begleitung durch eine Vertrauensperson ihrer*seiner Wahl zu sämtlichen 

Terminen und Gesprächen; 

d) das Recht auf besonderen Schutz und Hilfe aufgrund individueller Eigenschaften der 

betroffenen Person in sämtlichen Terminen und Gesprächen 

13.3 Der DHB unterrichtet die*den Betroffene*n über ihre*seine besonderen Rechte und informiert 

die*den Betroffene*n, sofern gewünscht, über externe Beratungsangebote. 

13.4 Die Ausübung der besonderen Rechte von Betroffenen erfolgt unter Wahrung der berechtigen 

Interessen der beschuldigten Person. 
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Artikel 14 Vertraulichkeit 

14.1 Der DHB behandelt alle personenbezogenen Daten, die er zur Anwendung dieses Codes erhebt, 

verarbeitet und nutzt, vertraulich. 

14.2 Der DHB stellt sicher, dass er beim Umgang mit den personenbezogenen Daten das geltende 

Datenschutzrecht beachtet. 

14.3 Daten dürfen insbesondere nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit dies zur 

Anwendung dieses Codes erforderlich ist. Die Daten sind zu vernichten, sobald sie für die Zwecke 

der Anwendung des Codes nicht mehr benötigt werden. 

 

Artikel 15 Information 

Unbeschadet des Art. 8.4 verpflichtet sich der DHB grundsätzlich, die Strafverfolgungsbehörden unter 

Einhaltung des geltenden Datenschutzrechts über Informationen und Erkenntnisse zu unterrichten, 

die er in Zusammenhang mit der möglichen Verwirklichung eines Straftatbestandes gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung (13. Abschnitt des StGB) und/oder eines in § 72a SGB VIII genannten 

Straftatbestandes im Laufe des Untersuchungs-, Disziplinar- oder Rechtsmittelverfahrens erhält. 

Entscheidungen des nach § 5a Satzung zuständigen Disziplinarorgans , die einen Straftatbestand 

gegen die sexuelle Selbstbestimmung (13. Abschnitt des StGB) und/oder einen in § 72a SGB VIII 

genannten Straftatbestand betreffen, sind ebenfalls unter Einhalt des geltenden Datenschutzrechts, 

nachdem diese den rechtsmittelbefugten Personen übermittelt wurde, den Strafverfolgungsbehörden 

zur Verfügung zu stellen. 

 

Artikel 16 Prävention 

16.1 Der DHB tritt für den Schutz der Menschenwürde, Gesundheit sowie sexuellen Selbstbestimmung 

aller Sportbeteiligten ein. Er sieht sich insbesondere dem Schutz von Kindern und Jugendlichen 

verpflichtet und fördert deren gesunde körperliche und geistige Persönlichkeitsentwicklung durch 

Sport und Bewegung im Verein. Der DHB tritt jeder Form von interpersonaler Gewalt entschieden 

entgegen. 

16.2 Zu diesem Zweck hält der DHB ein Konzept zur Prävention zu Schutz vor Gewalt im Sport vor. Dieses 

sieht verschiedene Maßnahmen zur Vorbeugung von Gewalt vor, welche vom DHB umgesetzt 

werden. Zu diesen Maßnahmen gehören insbesondere die im Stufenplan des Deutschen 

Olympischen Sportbundes (DOSB) und der Deutschen Sportjugend (dsj) sowie im gemeinsamen 

Zukunftsplan Safe Sport von DOSB und dsj dargelegten Schritte. 

 

Artikel 17 Aufarbeitung 

17.1 Die Aufarbeitung dient der Aufdeckung von organisationsinternen Strukturen, Bedingungen und 

Kulturen, die interpersonale Gewalt ermöglichen oder begünstigen. Sie zielt auf die Anerkennung 

geschehenen Unrechts, die Unterstützung von Betroffenen sowie die Erarbeitung von 

Empfehlungen zum besseren Schutz vor interpersonaler Gewalt. Sie kann darüber hinaus einen 

Beitrag zur Rehabilitierung von Personen leisten, die zu Unrecht eines Verstoßes beschuldigt 
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wurden. 

17.2 Gegenstand der Aufarbeitung können auch Sachverhalte vor Inkrafttreten dieses Codes sowie 

verjährte Verstöße gegen diesen Code sein. Der DHB kann die Aufarbeitung selbst durchführen 

oder einer externen Aufarbeitungskommission übertragen. Die Aufarbeitung hat in beiden Fällen 

unabhängig, insbesondere weisungsfrei zu erfolgen. 

 

Artikel 18 Verjährung 

18.1 Die Verjährung schließt die Verfolgung eines Verstoßes aus. 

18.2 Verstöße nach diesem Code verjähren grundsätzlich in fünf Jahren. Für Verstöße gegen diesen 
Code bei Straftaten mit einer längeren als fünfjährigen Verjährungsfrist gelten deren gesetzliche 
Verjährungsfristen entsprechend. 

18.3 Die Verjährung beginnt mit der Beendigung des jeweiligen Verstoßes. Die Verjährung wird durch 
die Einleitung eines Untersuchungs- oder eines Disziplinarverfahrens unterbrochen. Nach jeder 
Unterbrechung beginnt die Verjährung von Neuem. Die Verjährung ruht, sobald ein Strafverfahren 
wegen desselben Verstoßes eingeleitet wurde. 

18.4 Die Verjährung bezieht sich nicht auf die Aufarbeitung von interpersonaler Gewalt. 
 

Artikel 19 Bestandteile und Auslegung 

19.1 Die Bestandteile dieses Codes sind seine Präambel, die einzelnen Artikel und die Erläuterungen. Die 

Erläuterungen gehören zum verbindlichen Regelwerk. Sie dienen dem Verständnis sowie der 

Auslegung und einheitlichen Anwendung dieses Codes. 

19.2 Dieser Code findet keine rückwirkende Anwendung auf Sachverhalte, die vor seinem Inkrafttreten 

abgeschlossen waren. 

19.3 Die Auslegung aller Vorschriften dieses Codes bestimmt sich nach denselben Methoden, die für 

die Auslegung staatlicher Normen in der Bundesrepublik Deutschland gelten. 

 

Artikel 20 Inkrafttreten und Umsetzung 

20.1 Dieser Code tritt zum 16.11.2025 in Kraft. 

20.2 Endet die Bindung einer Person an diesen Code durch Zeitablauf, Austritt oder Ausschluss einer 
Person oder aus anderen Gründen und erlangt der DHB Kenntnis von einem möglichen Verstoß 
gegen diesen Code, die diese Person begangen haben soll, während sie dem Code unterworfen 
war, so bleibt die Untersuchungs- und Disziplinargewalt des DHB erhalten. Er kann ein 
Untersuchungs- und/oder Disziplinarverfahren nach Maßgabe der Art. 8 und 10 einleiten oder 
fortsetzen, Sofortmaßnahmen nach Art. 9 ergreifen und im Falle eines festgestellten Verstoßes 
Sanktionen gemäß Art. 11 verhängen. 

 



 
 

   Seite 11 von 47 

 

Artikel 21 Evaluierung und Ombudsperson 

21.1 Die Umsetzung dieses Codes sowie deren Auswirkungen sind innerhalb von zwei Jahren nach 

seinem Inkrafttreten, danach alle vier Jahre zu evaluieren. 

21.2 Der DHB soll eine neutrale Ombudsperson benennen, an die sich die Beteiligten eines laufenden 

Verfahrens, insbesondere die*der Betroffene und die beschuldigte Person wenden können, um 

Fragen oder Bedenken zur Verfahrensführung kostenfrei und vertraulich vorzubringen. Die 

Ombudsperson kann auf Grundlage der erhaltenen Informationen unverbindliche Empfehlungen 

aussprechen. 
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Erläuterungen 

Erläuterungen zu Artikel 1 

Art. 1 trifft vier zentrale Aussagen zum institutionellen, personellen sowie zeitlichen und örtlichen 

Geltungsbereich des Safe Sport Codes (im Folgenden kurz: Code). 

Zum Ersten ist der Code auf die Abwehr interpersonaler Gewalt von Personen begrenzt, die im oder für den 

DHB und damit in seinem Wirkungsbereich tätig werden. Dies entspricht dem Recht des DHB zur Regelung 

ausschließlich eigener Angelegenheiten (Art. 9 Abs. 1 GG). Erfasst wird damit ein divergentes Verhalten, das 

im sachlichen Zusammenhang mit den Angelegenheiten des DHB  steht. Für außerorganisatorische 

interpersonale Gewalt gilt dieser Code demgegenüber nicht. Dies stellt Artikel 1.1 Satz 4 nochmals 

ausdrücklich klar. 

Zum Zweiten erstreckt sich der Geltungsbereich des Codes auf sämtliche natürliche und juristische 

Personen im Wirkungsbereich des DHB. Der personelle Adressatenkreis ist damit denkbar weit. Dies 

entspricht dem Ziel einer möglichst umfassenden Geltung des Codes. Auf welche Weise eine rechtswirksame 

Bindung erfolgen kann, regelt dieser Code nicht. Hier gelten die anerkannten Rechtsgrundsätze: Bei 

natürlichen Personen kommt eine rechtswirksame Bindung von Vereinsmitgliedern beispielsweise über 

Satzungsverweise in Frage. Bei Nicht-Vereinsmitgliedern sollte eine ausdrückliche sowie schriftliche 

Einverständniserklärung der betreffenden Person etwa im Rahmen von Arbeits- oder Dienstverträgen oder 

durch Zeichnung eines sog. Regelanerkennungsvertrages (Athletenvereinbarung, Lizenz oder 

Spielberechtigung) eingeholt werden. Schließlich sind nicht alle natürlichen Personen, die im Wirkungskreis 

des DHB tätig werden, zugleich auch Mitglied in einem Verein (z.B. professionelle Sportler*innen, 

medizinisches Personal und sonstige Hilfspersonen im Wirkungskreis der juristischen Personen). Durch die 

Möglichkeit der Sanktionierung juristischer Personen für das Fehlverhalten ihrer natürlichen Personen 

gemäß Artikel 5.3 werden juristische Personen dazu angehalten, alle natürlichen Personen in ihrem 

Wirkungskreis an diesen Code zu binden. 

In jedem Fall ist bei jeder ausdrücklichen und schriftlichen Bindung an diesen Code zu beachten, dass die 

Erklärung des Einverständnisses nur wirksam ist, wenn die betreffende Person vorher rechtzeitig und 

umfassend über die Vorschriften dieses Codes in geeigneter Form informiert und belehrt wurde 

(Einverständniserklärung). Uno actu empfiehlt sich darüber hinaus eine Unterwerfungsvereinbarung unter 

die Entscheidungen, die im Rahmen der Verfahren nach diesem Code (z.B. die Verhängung einer Sanktion, 

deren Bestätigung oder Aufhebung vor einem Verbandsgericht oder einem echten Schiedsgericht) 

getroffen werden. 

Die Aufzählung der natürlichen Personen ist ferner nicht abschließend. Es sollen vielmehr alle natürlichen 

Personen an diesen Code gebunden werden, die Funktionen im Wirkungsbereich des DHB ausüben. Darüber 

hinaus erstreckt sich der Geltungsbereich des Codes grundsätzlich auch auf juristische Personen, denen ein 

Verhalten natürlicher Personen nach Art. 5.3 dieses Codes zugerechnet werden kann. Art. 1.1 Satz 3 stellt 

ferner klar, dass der Code grundsätzlich auch Jugendliche und Minderjährige bindet. Deren (unter 

Umständen begrenzte) Einsichtsfähigkeit ist gleichwohl in besonderem Maße bei Art und Umfang der 

Sanktionierung zu beachten. Der Code gilt auch dann, wenn der Übergriff im Wirkungsbereich des DHB 

erfolgt, aber eine Person betroffen ist, die selbst nicht an die Vorschriften dieses Codes gebunden ist (vgl. 

hierzu auch Art. 4 und 5). 

Zum Dritten trifft Art. 1.2 prinzipielle Aussagen zur zeitlichen Geltung dieses Codes. Er normiert ein 

umfassendes Rückwirkungsverbot, das sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ergibt. Danach können Verstöße 

gegen diesen Code zum einen nur dann verfolgt werden, wenn sie die tatbestandlichen Voraussetzungen 

erfüllen, die zum Zeitpunkt des Verstoßes normiert waren und die beschuldigte Person an den Code 

gebunden war. Fehlverhalten, das vor dem Inkrafttreten dieses Codes (vgl. hierzu auch Art. 20) geschehen 
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ist, kann nach diesem Code damit nicht geahndet werden. Zum anderen können Verstöße nach diesem Code 

nur mit solchen Sanktionen belegt werden, die bereits zum Zeitpunkt des Verstoßes nach diesem Code (oder 

anderen Sanktionsnormen des DHB, auf die ggf. verwiesen wird) gegolten haben. Regeländerungen 

betreffend Sanktionen, die nach einem Verstoß vorgenommen wurden, sind bei der Anwendung daher im 

Grundsatz irrelevant. Eine Ausnahme davon stellen Regeländerungen dar, die nach dem Verstoß 

vorgenommen wurden und mildere Sanktion als zum Zeitpunkt des Verstoßes anordnen. 

Zum Vierten stellt Art. 1.3 in örtlicher Hinsicht klar, dass der Code keinerlei örtlichen Grenzen unterliegt. 

Damit lassen sich nicht nur Verstöße von regelgebundenen Personen ahnden, die auf dem Territorium der 

Bundesrepublik Deutschland begangen wurden. Es können vielmehr auch Verstöße im Ausland sowie auf 

Schiffen und Luftfahrzeugen geahndet werden, sofern auch in diesen Fällen ein sachlicher Zusammenhang 

zu den Angelegenheiten des DHB (z.B. im Kontext von internationalen Meisterschaften, Turnieren, Spielen 

im Ausland etc.) gegeben ist. 

 

Erläuterungen zu Artikel 2 

Art. 2 normiert die Ziele des Codes. Entsprechend seiner Bezeichnung dient der Safe Sport Code einem 

sicheren Sport, der im Kontext dieses Codes durch die Abwehr interpersonaler Gewalt erfolgt. Darin 

unterscheidet er sich von bestehenden anderen Kodizes wie etwa dem Nationalen Anti Doping Code für 

einen sauberen Sport durch die Bekämpfung von Doping oder dem Anti-Manipulations-Code zur 

Gewährleistung eines unbeeinflussten Sports durch die Abwehr von Spielmanipulation oder einzelnen 

Diskriminierungsverboten. 

Wodurch die Sicherheit im Sport nach diesem Code im Einzelnen gewährleistet wird, ergibt sich aus den 

Bestimmungen der Art. 2.1 bis Art 2.3. Diese Vorschriften konkretisieren das Ziel der Gewährleistung eines 

sicheren Sports durch die Formulierung materieller Schutzzwecke, formeller Gebote sowie der Forderung 

nach Integrität. 

Die materiellen Schutzzwecke und -richtungen des Codes ergeben sich aus Art. 2.1. Nach dieser 

Bestimmung bezweckt der Code den Schutz von Menschenwürde, Gesundheit sowie sexueller 

Selbstbestimmung. Der Schutz dieser Menschenrechte wird durch die weiteren Bestimmungen des Codes 

im Wirkungskreis des DHB konkretisiert. Dies geschieht insbesondere durch die Erläuterung der 

Schutzbereiche gemäß Art. 4. 

Im Mittelpunkt der schutzbedürftigen Personen stehen Sportler*innen. Sie sind aufgrund von hierarchischen 

Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen besonders gefährdet. Dem entspricht ihre ausdrückliche 

Erwähnung in Art. 2.1. Schließlich gibt Art. 2.1 zu erkennen, dass die Menschenwürde, Gesundheit sowie 

sexuelle Selbstbestimmung vor interpersonaler Gewalt geschützt werden sollen. Der Begriff der 

interpersonalen Gewalt fungiert hierbei als Schlüsselbegriff. Er gibt die Schutzrichtung für die betroffenen 

Menschenrechte vor, wobei sich die verschiedenen Kategorien interpersonaler Gewalt wiederum aus den 

Legaldefinitionen und Erläuterungen zu Art. 4 ergeben. 

Über die materiellen Schutzzwecke und -richtungen hinaus bezweckt der Code gemäß Art. 2.2, dass 

rechtssichere Maßnahmen gegen interpersonale Gewalt durch dieses Regelwerk geschaffen, einander 

angeglichen und aufeinander abgestimmt werden. Diesem Ziel sind vor allem die Erläuterungen zu den 

Bestimmungen dieses Codes, die Definitionen sowie das Ver- und Gebot geschuldet. Denn abstrakte 

Normen allein eröffnen Auslegungsspielräume, die bei unterschiedlichen Rechtsanwendern naturgemäß zu 

divergierenden Ergebnissen und damit zu einer uneinheitlichen Rechtsanwendung führen. Darüber hinaus 

sollen bestehende Regeln gegen interpersonale Gewalt einander angeglichen und aufeinander abgestimmt 

werden. Dahinter steht das Ziel von möglichst einheitlichen, sportartenübergreifenden Maßstäben gegen 

interpersonale Gewalt im gesamten Leistungs-, Vereins- und Breitensport in Deutschland. Diese Maßstäbe 
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beziehen sich nicht nur auf die grundständigen Definitionen und anerkannten Kategorien von 

interpersonaler Gewalt und das Verbot und das Gebot nach diesem Code. Sie betreffen auch die 

Organisation und die Verfahren zur Schaffung der Voraussetzungen, um interpersonale Gewalt aufdecken 

und mittels Sofortmaßnahmen und Sanktionen sowie im Wege konsensualer Streitbeilegungsmechanismen 

verfolgen zu können. 

Schließlich soll der Code auch dazu dienen, dass Regeln gegen interpersonale Gewalt aufeinander 

abgestimmt werden. Diese Abstimmung zielt in drei Richtungen. Sie erstreckt sich zum Ersten auf die 

Abstimmung von Normen verschiedener Regelwerke einer Sportorganisation. Zum Zweiten beinhaltet das 

Ziel der Abstimmung, dass Maßnahmen verschiedener Sportorganisationen aufeinander abgestimmt 

werden. Dies bewerkstelligt nicht nur, dass einheitliche Maßstäbe im gesamten Leistungs-, Vereins- und 

Breitensport gelten. Sie ist auch eine Voraussetzung für sportartenübergreifende Sanktionen. Zum Dritten 

sind sportverbandliche Regeln auch im Verhältnis zu staatlichen Vorschriften sowie Maßnahmen gegen 

interpersonale Gewalt abzustimmen. Dies betrifft insbesondere das Verhältnis zwischen 

sportverbandlichen Verfahren mit Sanktionen gegen interpersonale Gewalt und Strafverfahren sowie 

staatlichen Zwangsmaßnahmen und Strafen. Zu diesem Zweck enthält dieser Code insbesondere 

verfahrensbezogene Vorkehrungen. 

Mit dem Erlass dieses Regelwerks übernimmt der DHB Verantwortung zum Schutz aller Sportbeteiligten in 

seinem Wirkungskreis. Er leistet damit zugleich einen wichtigen Beitrag für seine Integrität, indem er seinen 

Wertekanon konkretisiert und Maßnahmen gegen interpersonale Gewalt ergreift. Damit fügt sich der Code 

in die Reihe anderer Kodizes ein, die auf die bereichsspezifische Abwehr von Bedrohungen für die Werte des 

DHB gerichtet sind. 

 

Erläuterungen zu Artikel 3 

Art. 3 knüpft an die Ziele dieses Codes an und enthält die Selbstverpflichtung des DHB, die drei etablierten 

Aufgaben der Prävention, Intervention und Aufarbeitung interpersonaler Gewalt durch miteinander 

verbundene Maßnahmen wahrzunehmen. 

Mit den Aufgaben der Prävention, Intervention und Aufarbeitung beschreibt dieser Code dauerhaft 

wirksame Handlungsfelder zum Schutz von Menschenwürde, Gesundheit sowie sexuellen 

Selbstbestimmung vor interpersonaler Gewalt. Diese Aufgabenfelder entsprechen traditionellen 

Kategorien im Kontext anderer Bedrohungen der Integrität des Sports (Doping, Manipulation, 

Diskriminierung) und sind auch im speziellen Diskurs gegen interpersonale Gewalt etabliert. 

Während Maßnahmen der Prävention interpersonaler Gewalt im Allgemeinen dem vorausschauenden 

Entgegenwirken zu ihrer Verhinderung bzw. Vorbeugung dienen, erstreckt sich die Intervention auf die 

Untersuchung von Verstößen gegen diesen Code einschließlich deren Sanktionierung sowie die 

Durchführung von Rechtsmittelverfahren. Die Aufarbeitung interpersonaler Gewalt als drittes 

Aufgabenfeld umfasst wiederum die Aufdeckung von Strukturen, Bedingungen und Kulturen 

interpersonaler Gewalt, die Unterstützung von Betroffenen sowie die Erarbeitung von Empfehlungen zur 

besseren Prävention und Intervention bei interpersonaler Gewalt. 

Durch die Selbstverpflichtung nach Art. 3 erklären sich der DHB zunächst dazu bereit, Maßnahmen der 

Prävention, Intervention und Aufarbeitung interpersonaler Gewalt zu leisten. Diese Maßnahmen werden 

nach dem Selbstverständnis des DHB nicht isoliert voneinander ergriffen, sondern sind vielmehr 

miteinander verbunden. Hinter dem erklärten Ziel einer wechselseitigen Verbindung steht die Erkenntnis, 

dass sich Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Aufarbeitung ergänzen, einige Maßnahmen 

mehreren Handlungsfeldern zugleich zugeordnet werden können und Erkenntnisse aus einem 

Handlungsfeld auch in anderen Handlungsfeldern umgesetzt werden. 
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So gehört es beispielsweise zu den Zielen einer methodologisch geleiteten Aufarbeitung interpersonaler 

Gewalt, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich zukünftig interpersonale Gewalt noch besser 

vermeiden und verfolgen lässt. Viele Maßnahmen besitzen zudem oft mehrere Funktionen zugleich. Dies 

zeigt sich nicht zuletzt an der einzelfallbezogenen Intervention von interpersonaler Gewalt nach diesem 

Code. Deren präventiver Zweck besteht sowohl in der individuellen als auch generellen Vorbeugung 

zukünftiger Verstöße. Die Wirkungen handlungsspezifischer Maßnahmen gehen damit nicht nur in 

tatsächlicher Hinsicht nahtlos ineinander über. Sie werden nach dem Selbstverständnis des DHB auch in 

seinem mehr funktionalen Sinne umgesetzt. 

Welche konkreten Maßnahmen der DHB auf den Gebieten der Prävention, Intervention und Aufarbeitung 

interpersonaler Gewalt ergreift, bestimmt Art. 3 nicht. Die Vorschrift eröffnet vielmehr ein (pflichtgemäßes) 

Auswahlermessen über die zu ergreifenden Maßnahmen. Dessen Ausübung hat sich vornehmlich an den 

Zielen des Codes nach Art. 2 zu orientieren. Hinzu treten alle weiteren Bestimmungen dieses Codes, sofern 

und soweit sich aus ihnen verbindliche Maßgaben für die Ausübung des Auswahlermessens ergeben (vgl. 

hierzu auch die Art. 15, 16). 

Die Selbstverpflichtung nach Art. 3 ist schließlich als Aufgabennorm beschrieben. Dies bedeutet, dass es 

sich um eine objektiv-rechtliche Pflicht des DHB handelt. Diese korreliert nicht mit subjektiv-rechtlichen 

Erfüllungsansprüchen von Sportbeteiligten. Daraus folgt, dass Art. 3 keine einklagbaren Rechte vermittelt, 

ob und inwieweit einzelne Maßnahmen zu Prävention, Intervention und Aufarbeitung ergriffen werden. 

Derartige Rechtsansprüche, insbesondere von Betroffenen interpersonaler Gewalt und beschuldigten 

Personen, ergeben sich nicht aus Art. 3. 

 

Erläuterungen zu Artikel 4 

Art. 4 definiert und erläutert Schlüsselbegriffe dieses Codes, damit die Ziele und Aufgaben der 

Sportorganisation (Art. 2 und 3) sowie das Ver- und Gebot (Art. 5 und 6) verständlich und anwendbar 

werden. Ihrem Inhalt nach lassen sich die Begriffsbestimmungen des Art. 4 in zwei Kategorien einteilen: 

Art. 4.1 bis Art. 4.3 beziehen sich auf die Schutzgüter dieses Codes. Sie bestimmen die Schutzbereiche der 

Menschenwürde, Gesundheit und sexuellen Selbstbestimmung und werden unter a) weitergehend 

erläutert. Art. 4.4 bis Art. 4.8 konkretisieren und kategorisieren das verbotene Verhalten der interpersonalen 

Gewalt, deren einzelne Erscheinungsformen unter b) erläutert werden. 

Die Definition der Menschenwürde entspricht philosophischen und theologischen Erklärungen, denen auch 

das Bundesverfassungsgericht gefolgt ist. Das Verständnis von Gesundheit und sexueller Selbstbestimmung 

orientiert sich an der Verfassung der World Health Organization (WHO) sowie der Erklärung der sexuellen 

Menschenrechte (Declaration of Sexual Rights) der World Association for Sexual Health (WAS). An deren 

Definitionen orientieren sich auch nationale Einrichtungen gegen sexuellen Kindesmissbrauch wie die 

Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) in Deutschland und die 

britische Child Protection in Sport Unit (CPSU). 

Als Menschenwürde wird der Eigenwert eines jeden Menschen verstanden, der jedem Menschen kraft 

seines Personenseins zukommt und von persönlichen Leistungen, Verdiensten oder Eigenschaften 

unabhängig ist. Die Menschenwürde etabliert einen umfassenden Achtungsanspruch. Er schützt jeden 

Menschen vor Behandlungen, die seine Subjektsqualität in Frage stellen. An diese Vorstellungen einer 

Verobjektivierung knüpfen die verbotenen Erscheinungsformen interpersonaler Gewalt mit dem Begriff des 

Missbrauchs an. 

Der Schutzbereich der Gesundheit erstreckt sich auf das vollständige körperliche, seelische und soziale 

Wohlbefinden. Er geht damit weit über das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 
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des Grundgesetzes) hinaus und bezeichnet einen Zustand, in dem es jemanden gut geht bzw. sich diese 

Person wohlfühlt. Die Weite des Schutzbereichs zielt darauf, auch niederschwelliges Fehlverhalten 

unterhalb der strafrechtlichen Schwelle zu er fassen. Ebenso weit ist auch der Schutzbereich der sexuellen 

Selbstbestimmung nach Art. 4.3, die im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen frei ausgedrückt werden 

kann. Durch die Weite des Schutzbereichs kann jeder Missbrauch mit Mitteln der Sexualität einschließlich 

sexueller Grenzüberschreitungen unterhalb der Schwelle strafbaren Verhaltens erfasst werden. 

Alle drei Schutzbereiche der Menschenwürde, Gesundheit und sexuellen Selbstbestimmung weisen 

erhebliche Schnittmengen auf. Bei vielen Gewalthandlungen sind oft mehrere Schutzbereiche gleichzeitig 

berührt. Dabei wird es in der Praxis oft schwer fallen zu entscheiden, welcher Schutzbereich im Kern 

betroffen ist. Dies ist nach diesem Code auch nicht nötig. Das Ver- und Gebot gemäß Artikel 5 und 6 

verzichtet vielmehr auf das Erfordernis einer Differenzierung zwischen den verschiedenen 

Erscheinungsformen interpersonaler Gewalt. Dies erleichtert die Handhabung dieses Codes in der Praxis 

signifikant, entspricht rechtspraktischen Bedürfnissen sowie der Lebensrealität, da die Gefährdungen 

regelmäßig und nahtlos ineinander übergehen. 

Anknüpfungspunkt des Ver- und Gebots dieses Codes ist der Begriff der interpersonalen Gewalt. Dieser wird 

in Art. 4.4 bis 4.8. konkretisiert und kategorisiert. Die Begriffsbestimmungen und Erscheinungsformen 

beruhen hierbei auf internationalen Verständnissen der WHO und WAS sowie nationalen Typisierungen 

(UBSKM, CPSU, DOSB/dsj, BVDTS), denen deutsche Spitzenverbände im Rahmen von Prävention und 

Aufarbeitung folgen. Danach ist zwischen der Interpersonalität des verbotenen Verhaltens und der 

Ausübung von Gewalt wie folgt zu differenzieren: 

Dieser Code richtet sich nur gegen interpersonales, also zwischenmenschliches Verhalten. Abzugrenzen 

davon ist Verhalten gegen Tiere, Sachen oder gegen sich selbst. Ein solches Verhalten wird von diesem Code 

ebenso wenig erfasst wie strukturelle Gewalt durch juristische Personen (Organisationen, Institutionen). 

Dies schließt es gleichwohl nicht aus, dass eine von Menschen ausgehende interpersonale Gewalt unter 

bestimmten Umständen einer dahinterstehenden juristischen Person zugerechnet werden kann. Diese 

Zurechnungsmöglichkeit ergibt sich aus Art. 5.3. 

Die Ausübung von Gewalt im Sinne dieses Codes erstreckt sich auf jede Art des (zwischenmenschlichen) 

Missbrauchs und erfasst damit alle Erscheinungsformen missbräuchlichen Verhaltens. Der maßgebliche 

Unwertgehalt des Verhaltens kommt in dessen Missbräuchlichkeit zum Ausdruck. Ein solches Verhalten 

ist dann gegeben, wenn es geltenden, anerkannten bzw. vorherrschenden Regeln, gesellschaftlichen oder 

rechtlichen Normen widerspricht. Von besonderer Bedeutung bei der Konkretisierung dessen, was unter 

einem missbräuchlichen Verhalten im Bereich des organisierten Sports zu verstehen ist, sind die 

Verhaltensregeln zum Safe Sport Code, die sich im Anhang zu diesem Code finden. Diese Regeln kodifizieren 

grundlegende Vorstellungen insbesondere im Verhältnis zwischen Trainer*innen/Betreuer*innen und 

Sportler*innen und füllen damit den Begriff des missbräuchlichen Verhaltens im Sinne dieses Codes aus. 

Darüber hinaus kann letztlich auch auf solche moralische sowie ethische Übereinkünfte zurückgegriffen 

werden, die im Lebensbereich Sport allgemein anerkannt sind. Entscheidend bei alledem ist weniger die 

individuelle Perspektive bzw. das subjektive Empfinden der betroffenen Person. Die Missbräuchlichkeit setzt 

vielmehr voraus, dass die Regel objektiv anerkannt ist, indem sie von einer Mehrheit getragen wird. 

Ausgehend von diesem Missbrauchsverständnis kann ein bestimmtes Verhalten im freizeitmäßigen 

Kindersport anders zu beurteilen sein als dasselbe Verhalten im leistungsorientierten Erwachsenenbereich. 

Schließlich divergieren auch die objektiven Maßstäbe in den verschiedenen Bereichen des Sports. Darüber 

hinaus ist von besonderer Bedeutung, wenn die betroffene Person mit dem Verhalten freiverantwortlich 

einverstanden war. Dies trifft beispielsweise auf eine volljährige Person zu, die mit einem Training 

einverstanden ist, das sie an die Grenze der körperlichen und/oder seelischen Leistungsfähigkeit führt. 

Schließlich ist leistungssportliches Training per se auf das Streben nach einer peak performance gerichtet. 

Entscheidend dabei ist, ob sich das Training oder die einzelne Maßnahme noch im Rahmen geltender 



 
 

   Seite 17 von 47 

 

Richtlinien bewegt und mit Blick auf die freiverantwortlich handelnde Person (noch) vertretbar erscheint 

(„Wohlsein im Unwohlsein“). Die Überschreitung von geltenden Richtlinien entfaltet dabei zwar ein 

gewisses Indiz für die Annahme von interpersonaler Gewalt. Dieses kann aber durch ein freies 

Einverständnis widerlegt werden. Schließlich ist auch die umgekehrte Situation denkbar, in der sich ein 

Verhalten zwar im Rahmen geltender Richtlinien bewegt, aber unter besonderen Umständen dennoch als 

Gewalt einzustufen ist. Dies ist dann der Fall, wenn das Verhalten darauf zielt, die Menschenwürde, 

Gesundheit oder sexuelle Selbstbestimmung einer anderen Person zu gefährden bzw. zu beeinträchtigen 

und dieser Wille durch richtliniengetreues Verhalten getarnt wird. Maßgeblich in diesen Konstellationen ist 

stets eine Gesamtbewertung aller Faktoren. Dabei kommt den Beweismaßstäben entscheidende Bedeutung 

zu. Diese werden in Art. 7 geregelt und eingehend erläutert. 

Sodann unterscheidet Art. 4.4 zwischen den vier Kategorien der körperlichen, seelischen und sexualisierten 

Gewalt sowie Vernachlässigung. Der Unwertgehalt sämtlicher Formen interpersonaler Gewalt liegt dabei 

stets in einem missbräuchlichen Verhalten, wie die Definitionen nach Art. 4.5 bis 4.8 deutlich machen. Ein 

solches Verhalten verlangt nicht den Eintritt eines bestimmten Erfolges. Interpersonale Gewalt liegt 

vielmehr bereits dann vor, wenn die betroffenen Schutzgüter gefährdet sind. Sämtliche 

Erscheinungsformen der interpersonalen Gewalt sind nach diesem Code daher als gemischte Verletzungs- 

und Gefährdungsdelikte konzipiert. Danach werden sowohl Verletzungen der Schutzgüter, als auch bloße 

Gefährdungen tatbestandlich erfasst. Dies entspricht dem allgemeinen Verständnis von Gewalt, das auf den 

Nachweis eines bestimmten Erfolges verzichtet. Damit verbunden sind signifikante 

Nachweiserleichterungen bei der Annahme von Verstößen gegen diesen Code. So ist der 

Kausalitätsnachweis, ob und inwieweit ein bestimmtes Verhalten zu einem Schaden geführt hat oder nicht, 

in der Praxis mitunter kaum zu erbringen. Deshalb erstreckt sich das Verbot von interpersonaler Gewalt auf 

die Herbeiführung einer Gefährdung für die Schutzgüter. 

Für das Vorliegen körperlicher Gewalt nach Art. 4.5 bedarf es der negativen erfolgten oder möglichen 

Einwirkung auf das körperliche Wohlbefinden. Ob die Einwirkung selbst in körperlicher, seelischer oder 

sonstiger Form geschieht, ist dabei irrelevant. 

Demnach können sowohl körperliche Handlungen (wie etwa Schlagen, Treten, Beißen, Schubsen oder 

Schütteln) körperliche Gewalt darstellen, als auch nichtkörperliches Verhalten wie die Anordnung von 

Trainingsmaßnahmen einschließlich Übungsstunden oder Wettkampfteilnahmen, die ihrerseits 

missbräuchlich sind und zu körperlichen Einbußen führen oder führen können. Letzteres ist etwa dann der 

Fall, wenn ein Kind in ein Training oder einen Wettkampf gezwungen wird und dies zu einer physischen 

Überforderung des Kindes führt oder führen kann, das Kind mittels Drogen zu höherer Leistungsfähigkeit 

gebracht werden soll oder eine Wettkampfteilnahme im verletzten Zustand des Kindes angeordnet wird. In 

sämtlichen Konstellationen wäre eine etwaige Einwilligung des Kindes unwirksam. 

Als seelische Gewalt im Sinne von Art. 4.6 gilt ferner jedes missbräuchliche Verhalten, durch das das 

seelische, mentale oder soziale Wohlbefinden bzw. die Entwicklung einer anderen Person beeinträchtigt 

wird oder werden kann. Eine solche Beeinträchtigung – beispielsweise in Form von Scham oder Angst – kann 

wiederum durch körperliches Verhalten (wie z.B. Berührungen) aber auch durch nicht-körperliches 

Verhalten (wie z.B. durch Herabwürdigung, Verspottung, Verunglimpfung oder Bedrohung) herbeigeführt 

werden. Auch diskriminierende Äußerungen und Handlung in Bezug auf bestimmte Merkmale (z.B. 

Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Religion, Sprache oder geschlechtliche sowie sexuelle Identität) sowie 

das „Unter-Druck-setzen“ von Sportler*innen bzw. Abverlangen unrealistischer Leistungen gehören hierher. 

Da seelische Beeinträchtigungen häufig zu körperlichen Folgen führen, sind die Grenzen zwischen seelischer 

und körperlicher Gewalt oft fließend. Dementsprechend verzichtet das Verbot des Art. 5 auf eine praktisch 

schwierige und bisweilen kaum machbare Festlegung. 

Unter sexualisierter Gewalt gemäß Art. 4.7 ist jeder Missbrauch mit dem Mittel der Sexualität zu verstehen. 

Im Mittelpunkt des sexualisierten Missbrauchs steht regelmäßig die Machtausübung. Diese ist bei 

sexualisierter Gewalt in besonderer Weise davon geprägt, bei den Betroffenen Gefühle von Ohnmacht und 
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Scham hervorzurufen. Die Bandbreite an Handlungen reicht von sexuellen Übergriffen mit Körperkontakt 

(sog. „hands-on“-Handlungen) über sexuelle Handlungen ohne Körperkontakt (sog. „hands-off“-

Handlungen) bis hin zu sexuellen Grenzverletzungen. Zu den sexuellen Übergriffen mit direktem 

Körperkontakt gehören beispielsweise die Vergewaltigung, Penetration sowie sexuelle Berührungen etwa 

in der Leistengegend oder an den Genitalien. Sexualisierte Gewaltausübungen sowie Belästigungen ohne 

direkten Körperkontakt sind demgegenüber verbale und gestische sexuelle Belästigungen, das Versenden 

von Text-, Sprach- oder Bildnachrichten mit sexuellem Inhalt an Minderjährige, wie auch das Zeigen von 

sexuellen Aktivitäten in Form von Pornografie, Exhibitionismus, oder Film-/Fotoaufnahmen, die betroffene 

Personen auf eine sexualisierte Art darstellen. Als sexuelle Grenzverletzungen gelten schließlich 

Konstellationen, in denen bei Hilfestellungen oder Massagen der Intimbereich berührt wird, wenn 

Umarmungen oder Begrüßungsküsse ausgetauscht werden oder bei der Sportausübung nahe 

Körperberührungen stattfinden. 

Unter einer Vernachlässigung im Sinne von Art. 4.8 ist schließlich das pflichtwidrige Unterlassen eines 

fürsorglichen Verhaltens zu verstehen. In der Regel handelt es sich bei den vernachlässigten Personen um 

Kinder und Jugendliche, deren grundlegende physische oder psychische Bedürfnisse nicht (hinreichend) er 

füllt werden. Da Kinder besondere Bedürfnisse nach Zuwendung, Versorgung und Sicherheit haben, können 

Verhaltensweisen, die diese Bedürfnisse vernachlässigen, langanhaltende Auswirkungen auf ihre 

Gesundheit oder Entwicklung haben und deshalb wiederum zu Verletzungen der körperlichen und/oder 

seelischen Gesundheit führen. Eine Vernachlässigung liegt beispielsweise dann vor, wenn ein*e Trainer*in 

nicht angemessen dafür sorgt, dass Schutzbefohlene bei der Ausübung des Sports sicher sind, etwa 

unsicheren Rahmenbedingungen, extremen Witterungsbedingungen oder einem unnötigen 

Verletzungsrisiko oder einer Mangelversorgung bei der Ernährung (Essen, Flüssigkeitszufuhr), 

Körperhygiene, gesundheitlichen Versorgung, Beaufsichtigung und Betreuung, emotionalen (liebevollen) 

Zuwendung und intellektuellen und psychosozialen Förderung ausgesetzt werden. Entscheidend in diesen 

Fällen interpersonaler Gewalt ist die Pflichtwidrigkeit eines Unterlassens, die auf einer Garantenstellung 

der gewaltausübenden Person beruht. 

Schließlich kann jedes missbräuchliche Verhalten in einem positiven Tun oder (pflichtwidrigen) Unterlassen 

geschehen. Letzteres ist der Vernachlässigung wesenstypisch. Unter welchen Voraussetzungen ein 

Unterlassen pflichtwidrig ist, bestimmt sich nach allgemeinen Grundsätzen staatlichen (Straf-)Rechts über 

die Begründung von Einstandspflichten bei Unterlassungsdelikten. Der Begriff der interpersonalen Gewalt 

fungiert bei alledem als Oberbegriff und Anknüpfungspunkt für die Verbot nach Art. 5 und das Gebot nach 

Art. 6. 

 

Erläuterungen zu Artikel 5 

Art. 5.1 Satz 1 normiert das zentrale Verbot interpersonaler Gewalt. Die Verbotsnorm ist so konzipiert, dass 

die zentrale Aussage des Codes in bündiger Klarheit zum Ausdruck gebracht wird. Danach ist interpersonale 

Gewalt verboten, während sich deren Erscheinungsformen aus den Definitionen des Art. 4 ergeben. Eine 

bestimmte Rechtsfolge bei Verstößen gegen das Verbot interpersonaler Gewalt ergibt sich daraus nicht. 

Vielmehr eröffnet der Code eine Vielzahl zulässiger Sofortmaßnahmen sowie Sanktionen nach Art. 9 und 

11, deren konkrete Bemessung nach allgemein gültigen Zumessungskriterien erfolgt. Welche 

Zumessungskriterien im Allgemeinen gelten, ergibt sich dabei wiederum aus den Erläuterungen zu Art. 11. 

Art. 5.1 Satz 2 macht darüber hinaus klar, dass das Verbot für alle Beteiligten (Täter*innen, 

Teilnehmer*innen) gilt und sich auf jegliches Verhalten (positives Tun, pflichtwidriges Unterlassen) 

erstreckt. Mit dem Begriff der Beteiligten knüpft dieser Code an anerkannte Kategorien des (Straf-)Rechts an 

und differenziert zwischen täterschaftlicher Gewalt sowie Teilnahme in Gestalt von Anstiftung und Beihilfe. 

Auch kann jedes Verhalten in Form von positivem Tun und pflichtwidrigem Unterlassen interpersonale 
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Gewalt darstellen. Dies entspricht dem grundsätzlichen Verständnis von interpersonaler Gewalt, das in den 

Erläuterungen zu Art. 4 zum Ausdruck kommt. Art. 5.1 Satz 3 erstreckt das Verbot schließlich auch auf den 

Versuch interpersonaler Gewalt. Auch damit knüpft dieser Code an allgemeine Regeln staatlichen (Straf-

)Rechts an und versteht als Versuch die Betätigung des Entschlusses zur Begehung interpersonaler Gewalt 

durch ein Verhalten, das zur Verwirklichung von interpersonaler Gewalt unmittelbar ansetzt, aber nicht zur 

Vollendung führt. Im Bereich der Teilnahme kann schließlich nur die versuchte Anstiftung verfolgt werden, 

während der Versuch der Beihilfe wie im staatlichen (Straf-)Recht nicht tatbestandsmäßig ist. 

Art. 5.2 Satz 1 bringt das Verschuldensprinzip zum Ausdruck. Danach setzt die Sanktionierung einer 

natürlichen Person grundsätzlich voraus, dass diese entweder vorsätzlich oder fahrlässig handelte. Auch in 

diesem Kontext gelten die allgemeinen Maßstäbe staatlichen (Straf-)Rechts. Kein Verschulden liegt etwa 

dann vor, wenn die Gewalt ausübende Person verschuldensunfähig war, beispielsweise bei Kindern – analog 

ihrer allgemeinen Deliktsfähigkeit – vor Vollendung des 7. Lebensjahres. Schließlich fehlt es am Verschulden 

auch dann, wenn das Verhalten auf einem bloßen Reflex beruht und nicht in subjektiver Weise vorwerfbar 

ist. 

Art. 5.2 Satz 2 stellt ferner klar, dass jede*r gegen das Verbot des Art. 5.1 verstößt, wenn sich mehrere 

Personen an interpersonaler Gewalt beteiligen. Von einer Beteiligung mehrerer Personen ist dann 

auszugehen, wenn mindestens zwei Personen nach allgemeinem Verständnis als Täter*innen 

zusammenwirken (Mittäter*innen) oder eine der beiden Personen ein*e Teilnehmer*in (Gehilfe, 

Anstifter*in) ist. Die Sanktionierung einer beteiligten Person kommt dabei nur in Betracht, wenn diese 

selbst schuldhaft handelte. Dies ergibt sich aus Art. 5.2 Satz 1. Die Möglichkeit der Sanktionierung einer 

natürlichen Person ist im Übrigen nicht dadurch ausgeschlossen, dass eine andere beteiligte Person nicht 

schuldhaft handelte. Dies ergibt sich aus Art. 5.2 Satz 3. 

Art. 5.3 bestimmt die Voraussetzungen für die Sanktionierung von juristischen Personen. Die erste Variante 

des Art. 5.3 Satz 1 ist als klassische Zurechnungsnorm für mehrfache Verstöße gegen den Code der für die 

juristische Person handelnden natürlichen Personen innerhalb eines Jahres konzipiert. Von mehreren 

Verstößen ist dann auszugehen, wenn entweder eine natürliche Person mindestens zweimal gegen den 

Code verstoßen hat oder mindestens zwei Verstöße gegen den Code von verschiedenen Personen vorliegen. 

Die zeitliche Begrenzung von einem Jahr hebt die Schwelle für die Sanktionierbarkeit einer juristischen 

Person an, ungeachtet der Möglichkeit, dass eine Sanktionierung der einzelnen natürlichen Personen für 

nicht verjährtes Verhalten jederzeit möglich ist. 

Welche Funktion die Gewalt ausübende Person für die juristische Person im Allgemeinen oder bei der 

Gewaltausübung im Besonderen versieht (z.B. Trainer*innen, Betreuer*innen, Eltern, Aufsichtspersonal, 

Hallensprecher*in, Wischer*in), ist dabei irrelevant. Entscheidend ist nur, dass die Person mit Wissen und 

Wollen der juristischen Person in deren Wirkungskreis haupt-, nebenberuflich oder ehrenamtlich tätig wird. 

Das betrifft auch die Frage, ob die Gewalt ausübende Person selbst wirksam an diesen Code gebunden 

wurde oder nicht. So kann der juristischen Person insbesondere auch dann das missbräuchliche Verhalten 

von natürlichen Personen zugerechnet werden, wenn diese nicht (wirksam) an diesen Code gebunden 

wurden. Entscheidend bei alledem ist, dass eine natürliche Person für eine juristische Person in ihrem 

Wirkungskreis tätig wurde und interpersonale Gewalt ausübte. 

Die zweite Variante des Art. 5.3 Satz 1 hat den Charakter einer Auffangnorm. Sie geht über die 

Voraussetzungen der ersten Variante hinaus und erlaubt die Sanktionierung der juristischen Person auch bei 

anderen gravierenden Umständen beispielsweise dann, wenn die Folgen aus einer einmaligen 

Gewaltausübung besonders schwerwiegend sind oder eine andere objektive Situation gegeben ist, die eine 

Sanktionierung der juristischen Person rechtfertigen kann. 

Art. 5.3 Satz 2 Halbsatz 1 bringt schließlich zum Ausdruck, dass ein (Auswahl-/Organisations-)Verschulden 
der juristischen Personen bei Vorliegen der objektiven Voraussetzungen des Artikel 5.3 Satz 1 zunächst 
anzunehmen ist. Der zweite Halbsatz des Art. 5.3 Satz 2 eröffnet der juristischen Person indes die Möglichkeit 
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der Entlastung (Exkulpation). Kann sie – beispielsweise durch Dokumentation einer ordnungsgemäßen 
Auswahl oder Überwachung der Gewalt ausübenden Person oder anderweitige ordnungsgemäßen 
Organisation – nachweisen, dass sie kein (Auswahl-/Organisations-)Verschulden trifft, so entfällt die 
Möglichkeit der Sanktionierbarkeit der juristischen Person. Die Beweislast für Verschulden, die grundsätzlich 
bei der disziplinierenden Sportorganisation liegen würde, kehrt sich also durch Art. 5.3 Satz 2 Halbsatz 2 
zulasten der juristischen Person (in der Regel der Verein) um. 

Hinter dieser Konstruktion steht das primäre Ziel, juristische Personen zwar in die Verantwortung für 

Fehlverhalten innerhalb der eigenen Reihen zu nehmen. Es ist jedoch gleichfalls die Absicht, sie dazu zu 

ermuntern, alles Erforderliche zur Vorbeugung und Bekämpfung von interpersonaler Gewalt zu 

unternehmen. Eine gänzlich verschuldensunabhängige Zurechnung würde dem widersprechen und 

möglicherweise sogar kontraproduktiv wirken. Umgekehrt ist der Nachweis eines Verschuldens der 

juristischen Person durch die disziplinierende Organisation in der Regel aber nicht zu erbringen. Dem 

entspricht das Prinzip der Beweislastumkehr. Es entspricht Grundsätzen anerkannten Rechts beim Auswahl-

/Organisationsverschulden juristischer Personen. 

 

Erläuterungen zu Artikel 6 

Art. 6.1 normiert eine Meldepflicht für Personen, deren Unterlassen nicht bereits als Verstoß gegen das 

Verbot nach Art. 5.1 gilt. Das Ziel der Meldepflicht besteht darin, ein „Weggucken“ bei interpersonaler 

Gewalt anderer Personen zu verhindern. Damit soll bereits andauernde interpersonale Gewalt oder ein 

konkreter Vorgang aufgeklärt und die Möglichkeit einer Sanktionierung der beschuldigten Person eröffnet 

werden. Gleichzeitig intendiert eine Meldepflicht auch den präventiven Schutz vor künftiger interpersonaler 

Gewalt. Zur Vermeidung eines Denunziantentums ist die Meldepflicht an inhaltliche Voraussetzungen 

geknüpft. Sie gilt insbesondere nur für einen beschränkten Personenkreis. Besteht die Meldepflicht, hat 

diese wenngleich unverzüglich und vollständig zu erfolgen. 

In inhaltlicher Hinsicht setzt Art. 6.1 Satz 1 voraus, dass eine natürliche Person positive Kenntnis von 

(tatsächlichen) Anhaltspunkten für die Ausübung interpersonaler Gewalt erlangt hat. Von der natürlichen 

Person wird dabei keine rechtliche Bewertung der Geschehnisse, insbesondere keine 

Wahrscheinlichkeitsprognose, verlangt. Es reichen tatsächliche Anhaltspunkte aus, die für die Ausübung 

von interpersonaler Gewalt sprechen. 

Die Pflicht zur Meldung trifft alle natürlichen Personen, die von den Anhaltspunkten nach Art. 6.1 Satz 1 

Kenntnis erlangen und dafür einzustehen haben, dass keine interpersonale Gewalt ausgeübt wird. Zwar 

korrespondieren die Gründe für die Einstandspflicht nach Art. 6.1 mit den Pflichten zur Begründung einer 

täterschaftlichen Begehung interpersonaler Gewalt oder deren Teilnahme. Allerdings richtet sich das 

Verbot des Art. 5.1 gegen die Beteiligung an interpersonaler Gewalt in Gestalt von Täterschaft oder 

Teilnahme, während das Verbot des Art. 6.1 für Personen gilt, die weder Täter*in sind noch den 

Teilnahmewillen einer*s Gehilfen*in oder Anstifter*in besitzen. 

Bei den Gründen für die Einstandspflicht nach Art. 6.1 ist wiederum zwischen Beschützergaranten und 

Überwachungsgaranten zu unterscheiden: 

Beschützergaranten nach diesem Code obliegen besondere Obhutspflichten, die Menschenwürde, 

Gesundheit und sexuelle Selbstbestimmung vor interpersonaler Gewalt zu schützen. Eine solche 

Beschützergarantenstellung kann sich aufgrund familiärer Verbundenheit oder aus engen persönlichen 

Lebensbeziehungen ergeben, die ein Näheverhältnis begründen und mit einer familiären Verbundenheit 

vergleichbar sind. Ferner lässt sich die Beschützergarantenstellung auf einen Vertrag bzw. eine konkrete 

tatsächliche Übernahme stützen, sofern die Auslegung des Vertrages bzw. die tatsächliche 

Verantwortungsübernahme den Schutz von Menschenwürde, Gesundheit und sexuellen Selbstbestimmung 
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vor interpersonaler Gewalt ergibt bzw. umfasst. 

Überwachungsgaranten treffen demgegenüber besondere Sicherungspflichten für eine bestimmte 

Gefahrenquelle. Sie haben dafür zu sorgen, dass sich die Gefahren, die von der Quelle ausgehen, nicht 

ausbreiten und andere schädigen. Eine solche Überwachungsgarantenstellung kann aus einem 

vorangegangenen gefährlichen Tun entstehen (Ingerenz), auf Verkehrssicherungspflichten oder auf der 

Aufsichtspflicht über das Verhalten Dritter (z.B. Eltern bzgl. ihrer Kinder, Trainer*in bzgl. der Mitglieder 

ihrer*seiner Trainingsgruppe) beruhen. Auch die nach Art. 8.3 zuständigen Personen zur Entgegennahme 

von Hinweisen gehören dazu. Ihnen kommt somit eine Garantenstellung zu, die sich aus ihrer Funktion 

ergibt. Werden die Hinweise nicht gemäß Art. 8.3 weitergeleitet, verstoßen diese Funktionsträger*innen 

gegen Art. 6. 

Die Pflicht nach Art. 6.2 Satz 1 entfällt, wenn die von Gewalt betroffene Person von der einzustehenden 

Person ernstlich verlangt, keine Meldung zu machen. Durch dieses ernstliche Verlangen wird die – dem 

Grunde nach – meldepflichtige Person im konkreten Fall von ihrer Verpflichtung befreit. Dahinter stehen 

der Schutz und der Wille einer von Gewalt betroffenen Person. Sie soll sich einer Vertrauensperson 

offenbaren können, ohne dass diese in jedem Fall zur Meldung verpflichtet ist. Ein ernstliches Verlangen 

der von der Gewalt betroffenen Person dispensiert die Person von ihrer Verpflichtung. Das Erfordernis der 

Ernstlichkeit schließt unüberlegtes Verlangen aus. Es macht auch ein Verlangen unbeachtlich, wenn es nicht 

frei verantwortlich von der Gewalt betroffenen Person geäußert wurde. Schließlich ist das Verlangen mehr 

als eine vermutete Einwilligung. Die von der Gewalt betroffenen Person muss vielmehr eine meldepflichtige 

Person dazu bestimmt und gebeten haben, keine Meldung zu machen. 

Besteht die Pflicht, ist diese nach Art. 6.3 nur dann erfüllt, wenn die Meldung unverzüglich und vollständig 

erfolgt. Unverzüglich ist die Meldung dann vorgenommen, wenn sie ohne schuldhaftes Zögern 

vorgenommen wird. Entschuldigt könnte eine Person insbesondere dann sein, wenn sie sich in einem 

schweren Gewissenskonflikt befindet und die Meldung erst nach kurzer Bedenkzeit vornimmt. Vollständig 

ist die Meldung dann, wenn alle bekannten tatsächlichen Anhaltspunkte für die Ausübung interpersonaler 

Gewalt mitgeteilt werden. Schließlich gelten für die Voraussetzungen der Sanktionierung natürlicher sowie 

juristischer Personen die Art. 5.2 und Art. 5.3 entsprechend. Danach kann auch ein Verstoß gegen die 

Meldepflicht sowohl vorsätzlich als auch fahrlässig begangen werden, sobald jemand Kenntnis von 

tatsächlichen Anhaltspunkten für interpersonale Gewalt erlangt hat. Schließlich können auch kombinierte 

Verstöße gegen das Verbot und die Meldepflicht nach Art. 6 sowie andere gravierende Umstände dazu 

führen, dass die dahinterstehende juristische Person sanktioniert wird. Eine Zurechnung kommt also auch 

dann in Betracht, wenn ein Verstoß gegen das Verbot gemäß Art. 5.1 und ein Verstoß gegen das Gebot des 

Art. 6.1 innerhalb eines Jahres vorliegen. Dabei muss es sich nicht um zwei Vorfälle handeln. Es reicht 

vielmehr aus, wenn zwei Personen wegen desselben Vorfalls gegen den Code verstoßen. 

 

Erläuterungen zu Artikel 7 

Art. 7 normiert die Grundsätze für den Nachweis eines schuldhaften Verstoßes gegen diesen Code. Diese 

Grundsätze entsprechen allgemeinen Maßstäben, die für den Nachweis disziplinarischer Vergehen auf der 

Grundlage von Sportregeln gelten. Art. 7.1 erstreckt sich auf die Frage, wer den Nachweis zu erbringen hat 

und regelt damit die Beweislast. Art. 7.2 legt den Grad der Überzeugung fest, der für die Annahme eines 

Verstoßes erfüllt sein muss und betrifft damit das Beweismaß. Art. 7.3 enthält schließlich Aussagen zu den 

Beweismitteln und damit zur Frage, wie bzw. auf welche Art der Nachweis erbracht werden kann. 

Die Vorschrift über die Beweislast nach Art. 7.1 entspricht dem Grundsatz, dass Sportorganisationen im 

Allgemeinen alle Umstände nachzuweisen haben, um eine Sanktionierung regelunterworfener Personen 

aussprechen zu dürfen. Bezogen auf diesen Code gilt dieser Grundsatz sowohl für das (objektive) Vorliegen 

eines Falles interpersonaler Gewalt als auch für die subjektive Vorwerfbarkeit hinsichtlich der Gewalt 
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ausübenden Person. Bei der Zurechnung nach Art. 5.3 kehrt sich die Beweislast für das Nichtverschulden 

zulasten der juristischen Person um. Dies stellt Art. 7.1 S. 2 nochmals klar. 

Art. 7.2 normiert das Beweismaß und regelt damit den Grad der Überzeugung, dem der Nachweis eines 

schuldhaften Verstoßes gemäß Art. 5 oder Art. 6 genügen muss. Die Anforderungen an das Beweismaß 

liegen bei einem solchen Grad der begründeten persönlichen Überzeugung, nach dem beachtliche Zweifel 

vernünftigerweise ausgeschlossen sind. In allen Fällen gilt kein strafrechtliches Beweismaß, bei dem etwa 

jeder vernünftiger Zweifel für das Nichtvorliegen eines Verstoßes schweigen müsste. Auch der 

strafrechtliche Grundsatz in dubio pro reo („im Zweifel für den Angeklagten“) gilt demnach nicht für die 

Sanktionierung nach diesem Code. 

Art. 7.3 formuliert schließlich den Kreis der Beweismittel. Dieser Kreis ist bewusst offen gehalten. So kommen 

prinzipiell alle gängigen Beweismittel (Partei- und Zeugenaussagen, Audio- und Videoaufnahmen, 

Chatverläufe, Augenschein, Urkunden und Sachverständige) in Betracht. Sie müssen nur für den Nachweis 

des konkreten Vorwurfs verlässlich sein und in zulässiger Weise vom DHB nach allgemeinen Grundsätzen 

staatlichen (Strafprozess-)Rechts gebraucht werden dürfen. Der Gebrauch eines unzulässigen 

Beweismittels (z.B. der Einsatz einer unzulässigen Telefonüberwachung) führt in der Regel dazu, dass die 

hierdurch erlangten Beweise nicht verwertet werden dürfen. 

 

Erläuterungen zu Artikel 8 

Art. 8 regelt den Ablauf des Untersuchungsverfahrens einschließlich des Vetorechts der*des Betroffenen. 

Es handelt sich um die erste von mehreren Verfahrensstufen, die der Feststellung und Ahndung von 

Verstößen gegen diesen Code dient. Das Untersuchungsverfahren soll den DHB in die Lage versetzen, den 

Sachverhalt zu prüfen, um eine Einschätzung darüber zu gewinnen, ob zureichende tatsächliche 

Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen diesen Code vorliegen. Mit dem Erfordernis zureichender 

tatsächlicher Anhaltspunkte orientiert sich dieser Code an den Voraussetzungen für das Vorliegen eines 

strafrechtlichen Anfangsverdachts. Gemäß Art. 8.1 wird das Untersuchungsverfahren mit Eingang eines 

Hinweises auf einen möglichen Verstoß gegen diesen Code (Art. 5, 6) bei dem Untersuchungsteam in Gang 

gesetzt und endet mit Fertigstellung des Untersuchungsberichts. 

Dabei können Hinweise gemäß Art. 8.2 an unterschiedliche Stellen des DHB herangetragen werden. Denkbar 

sind beispielsweise die Ansprechperson für das Thema Prävention sexualisierter Gewalt im Sport (PSG-

Beauftragte*r), die Ombudsperson oder auch eine weitere Einrichtung, wie beispielsweise ein 

Betroffenenrat. Um ein einheitliches Vorgehen im Rahmen des Untersuchungsverfahrens sicherzustellen, 

ist das Untersuchungsteam über jeden Hinweis zu informieren. Geht der Hinweis unmittelbar beim 

Untersuchungsteam ein, kann dieses sofort die notwendigen Schritte einleiten. Meldet sich die*der 

Hinweisgeber*in bei einer anderen Stelle des DHB, so ist der Hinweis an das Untersuchungsteam 

weiterzuleiten, welches sodann das Untersuchungsverfahren einleitet. Auf diese Weise wird zum einen 

sichergestellt, dass der DHB Kenntnis über einen möglichen Verstoß erlangt und in die Lage versetzt, den 

Sachverhalt zu prüfen und ggf. notwendige Maßnahmen zum Schutz der*des Betroffenen zu ergreifen. Um 

einen wirksamen und zeitnahen Schutz der betroffenen Person zu ermöglichen, hat die Weiterleitung 

unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, zu erfolgen. Dies schließt eine angemessene Überlegungs- 

und Bedenkzeit nicht aus, wobei stets die Umstände des Einzelfalls maßgeblich sind. Zum anderen 

werden damit mögliche Hürden, die die hinweisgebende Person an einer Mitteilung über einen möglichen 

Verstoß hindern könnten, abgebaut. Die hinweisgebende Person darf schließlich darauf vertrauen, dass sie 

mit der Kundgabe der Information über einen möglichen Verstoß alles Erforderliche getan hat, um den DHB 

in Kenntnis zu setzen. Anders ist dies nur bei meldepflichtigen Personen. Wird der Hinweis von einer melde- 

pflichtigen Person nicht an das Untersuchungsteam weitergeleitet, verstößt diese gegen Art. 6. 
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Das Untersuchungsverfahren kann insbesondere auch durch anonyme Hinweise in Gang gesetzt werden. 

In diesem Fall ist dem Wunsch der*des Hinweisgeber*in zu entsprechen, deren*dessen Anonymität zu 

wahren. Zu diesem Zweck sollte der DHB entsprechende Maßnahmen bereits bei der Aufnahme und 

Dokumentation des Hinweises ergreifen. Dies kann insbesondere durch Einrichtung oder Nutzung eines 

Hinweisgebersystems erfolgen. 

Gemäß Art. 8.3 steht die Durchführung des Untersuchungsverfahrens grundsätzlich unter dem Vorbehalt 

der Zustimmung der*des Betroffenen. Dieses Vetorecht eröffnet der betroffenen Person die Möglichkeit, 

ein Verfahren vorzeitig zu beenden und eine Entscheidung in der Sache zu unterbinden. Es soll dazu 

beitragen, der betroffenen Person bereits in der ersten Verfahrensstufe eine aktive Rolle zukommen zu 

lassen, die selbstbestimmt über den Fortgang des Verfahrens und den Umgang mit ihrer Geschichte 

entscheiden kann. Eine Verpflichtung zu einem bestimmten Tun wird der betroffenen Person gleichwohl 

nicht aufgebürdet. Vielmehr sieht Art. 8.3 Satz 2 vor, dass die Zustimmung zur Durchführung eines 

Untersuchungsverfahrens als nicht erteilt gilt, wenn sich die*der Betroffene nicht innerhalb der von dem 

Untersuchungsteam gesetzten Frist hierzu erklärt. Äußert sich die betroffene Person also nicht fristgemäß, 

so wird angenommen, dass es dem Willen der*des Betroffenen entspricht, ein Untersuchungsverfahren 

gerade nicht durchzuführen. 

Der Vorbehalt des Vetorechts entfällt, wenn überwiegende Interessen an der Durchführung des 

Untersuchungsverfahrens bestehen. Dies können sowohl Interessen des DHB als auch der beschuldigten 

Person, aber auch von anderen Personen, wie beispielsweise potentiellen Betroffenen sein. So hat der DHB 

regelmäßig ein Interesse daran, weitere Personen vor Gefährdungen, die in Zukunft von der beschuldigten 

Person ausgehen und zu möglichen künftigen Verstößen führen könnten, zu schützen. Dies entspricht 

zugleich dem Interesse von Personen, die potentiell von möglichen Verstößen der beschuldigten Person 

betroffenen sein könnten. Umgekehrt erscheint es denkbar, dass die beschuldigte Person selbst ein 

Interesse an der Durchführung des Verfahrens hat, weil sie sich auf diese Weise gegen die Vorwürfe wehren 

und ggf. eine Rehabilitierung erfahren kann. Voraussetzung dafür, dass der Vorbehalt des Vetorechts 

entfällt, ist das Überwiegen eines gegenläufigen Interesses. Das Untersuchungsteam hat also eine 

Abwägung der gegenüberstehenden und möglicherweise widerstreitenden Interessen vorzunehmen. Es hat 

dabei insbesondere die Auswirkungen zu berücksichtigen, die mit der Durchführung oder Einstellung des 

Untersuchungsverfahrens für die*den Betroffenen, die beschuldigte Person oder für Dritte einhergehen 

können. Die Abwägung dient somit sowohl der Herbeiführung einer gerechten Entscheidung im Einzelfall 

als auch der Stärkung der Werte und Prinzipien des DHB insgesamt. 

Die Durchführung des Untersuchungsverfahrens innerhalb des DHB obliegt gemäß Art. 8.4 dem 

Untersuchungsteam des DHB, das unabhängig und weisungsfrei tätig wird. Die Zuständigkeit des 

Untersuchungsteams besteht für Personen, die der Disziplinargewalt des DHB unterliegen. Hierzu gehören 

beispielsweise Mitglieder des Präsidiums und des Vorstandes des DHB, Mitglieder der vom DHB gewählten 

und berufenen Gremien und Kommissionen, sowie sonstige natürliche Personen, die sich dem Code 

unterworfen haben. Darüber hinaus ist der DHB für die Durchführung des Untersuchungsverfahrens immer 

dann zuständig, wenn ihm die Untersuchungsgewalt für andere Personen (z.B. Mitglieder eines Vereins, 

Übungsleiter*innen) übertragen wurde. 

Das Untersuchungsteam sollte dabei aus drei Personen bestehen. Durch das Vorhalten eines dreiköpfigen 

Teams wird eine einzelne Person entlastet und die Einschätzung insbesondere dadurch auf eine breitere 

Basis gestellt, dass dem Untersuchungsteam möglichst eine psychologisch geschulte sowie eine juristisch 

ausgebildete Person angehören sollen. Zugleich erhöht die Bildung eines Teams und dessen vorgesehene 

Zusammensetzung die Effektivität der Bearbeitung von Fällen interpersonaler Gewalt des DHB. Auch sollte 

dem Untersuchungsteam idealerweise mindestens eine weibliche und eine männliche Person angehören. 

Personen, die innerhalb des DHB Aufgaben der betroffenenzentrierten Beratung wahrnehmen, dürfen nicht 

Teil des Untersuchungsteams sein. Der Code schließt es ferner nicht aus, dass der DHB sich bei der 

Untersuchung eines möglichen Verstoßes der Hilfe externer Stellen, wie bspw. unabhängiger Expert*innen 
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bedient und/oder die Untersuchung von diesen extern durchführen lässt. Voraussetzung hierfür ist 

regelmäßig, dass eine entsprechende satzungsrechtliche Grundlage für eine solche Beauftragung existiert. 

Gemäß Art. 8.5 prüft das Untersuchungsteam zunächst, ob zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für 

einen Verstoß gegen den Code vorliegen. Zu diesem Zweck kann das Untersuchungsteam Auskünfte 

einholen, Personen befragen und sonstige sachdienliche Maßnahmen ergreifen. Relevant ist dabei 

insbesondere, welche Person beschuldigt wird, welches Fehlverhalten ihr*ihm vorgeworfen wird, in 

welchem Zeitraum das Fehlverhalten stattgefunden hat, ob ggf. weitere Personen von dem Fehlverhalten 

betroffen sind und welche Auswirkungen dieses Fehlverhalten auf den*die Betroffene(n) und ggf. weitere 

Personen hat. Vage Vermutungen, bloße Mutmaßungen oder pauschale Behauptungen sind dabei nicht 

ausreichend. Das Alter und die Einsichtsfähigkeit der beschuldigten wie der betroffenen Person ist bei der 

Verfahrensführung stets zu berücksichtigen. 

Ergeben sich im Rahmen dieser Prüfung darüber hinaus zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für das 

Vorliegen einer verfolgbaren Straftat (Anfangsverdacht), ist die Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden 

zum wirksamen Schutz der betroffenen Person geboten, um den Erfolg strafrechtlicher Ermittlungen nicht 

durch eigene Untersuchungsmaßnamen des DHB zu gefährden. Dies gilt in besonderem Maße bei einer 

möglichen Verwirklichung eines Straftatbestandes gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 171, 174 bis 

174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 184k, 184l StGB) und/oder eines in § 72 a SGB VIII 

genannten Straftatbestandes (§§ 201a Absatz 3, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 StGB). Insbesondere 

ist eine Befragung der beschuldigten Person in diesem Verfahrensstadium bei Zweifeln zu unterlassen. Dies 

bestimmen die Leitlinien zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden des Bundesministeriums für Justiz 

und Verbraucherschutz (BMJV). Ausnahmen von der Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden kommen 

danach nur zum Schutz des Opfers, bei entgegenstehendem Opferwillen oder bei jugendlichen 

Tatverdächtigen in Betracht. Auch in diesen Fällen sind jedoch stets die konkreten Umstände des Einzelfalls 

zu berücksichtigen. Zwar hat die Leitlinie lediglich empfehlenden Charakter. Dennoch liefert sie hilfreiche 

Ansatzpunkte für den DHB, um zu entscheiden, wie sie sich im konkreten Fall verhalten soll. Das Erfordernis 

eines Anfangsverdachts für die Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden soll darüber hinaus einer 

vorschnellen Vorverurteilung der beschuldigten Person, die für sie mit erheblichen privaten und beruflichen 

Nachteilen verbunden sein kann, entgegenwirken. 

Das Untersuchungsverfahren ist nicht auf eine abschließende Feststellung eines Verstoßes gegen diesen 

Code gerichtet. Es bildet vielmehr die erste Verfahrensstufe zur Feststellung und Ahndung von Verstößen. 

Sofern die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet worden sind, werden alle weiteren Maßnahmen und 

Verfahrensschritte im Untersuchungsverfahren einschließlich der Einleitung des Disziplinarverfahrens 

nach Art. 8.6 i.V.m. Art. 10.1 nach Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft vorgenommen. Dies 

kann auch dazu führen, dass das Verfahrens seitens des DHB bis zum Abschluss des jeweiligen 

Strafverfahrens ausgesetzt wird, um das strafrechtliche Ermittlungsverfahren nicht zu gefährden. 

Gleichzeitig kann es aber auch im Interesse des DHB sein, bei klarer Beweislage das eigene Verfahren parallel 

zum Strafverfahren durchzuführen. 

Art. 8.6 enthält darüber hinaus Regelungen für den Fall, dass keine zureichenden tatsächlichen 

Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen diesen Code festgestellt werden. In diesem Fall ist das Verfahren 

einzustellen. Außerdem sind die am Untersuchungsverfahren beteiligten Personen darüber zu informieren. 

Damit soll sichergestellt werden, dass alle involvierten Personen Kenntnis darüber erhalten, dass die 

beschuldigte Person den behaupteten Verstoß nicht begangen hat und von dem Vorwurf entlastet ist. 

Unzutreffende Vorwürfe interpersonaler Gewalt können negative Auswirkungen für beschuldigte Personen 

nach sich ziehen. Das Stigma als Gewalttäter*in kann den beruflichen oder sportlichen Werdegang der 

beschuldigten Person im Verein oder Verband, aber auch deren persönliche Entwicklung nachhaltig 

beeinträchtigen. Falsche Verdächtigungen sind daher zu korrigieren und die beschuldigte Person ist 

vollständig und nachhaltig zu rehabilitieren. Wie eine Rehabilitierung im konkreten Fall auszugestalten ist, 
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hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Insbesondere sollte die Rehabilitierung in Abstimmung mit der 

zu Unrecht beschuldigten Person erfolgen. Wurde die Durchführung des Untersuchungsverfahrens oder der 

Untersuchungsbericht bekannt, so kann der Vorwurf durch eine öffentliche Stellungnahme des DHB 

ausgeräumt werden. Je nach Fallkonstellation kann eine persönliche Entschuldigung durch die den 

Verdacht äußernden Person zur Rehabilitierung der zu Unrecht beschuldigten Person beitragen. 

Der festgestellte Sachverhalt sowie die darauf beruhende Einschätzung, ob ein möglicher Verstoß gegen 

diesen Code vorliegt, werden gemäß Art. 8.7 von dem Untersuchungsteam in einem schriftlichen Bericht 

festgehalten. Dieser dient der Dokumentation der zeitlichen Abläufe und des festgestellten Sachverhalts. 

Insbesondere sind der Sachverhalt, der mögliche Verstoß, die eingeleiteten Schritte und Maßnahmen sowie 

das Ergebnis der Untersuchung festzuhalten. 

Art. 8.8 sieht schließlich die Benachrichtigung von verschiedenen Personen vor. Durch die Informationen 

sollen Personen in die Lage versetzt werden, ihre Rechte effektiv wahrzunehmen (z.B. die 

Überprüfungsbefugnis von Betroffenen). Ob und ggf. wer zu informieren ist, richtet sich nach den 

Umständen des Einzelfalls. Maßgeblich ist dabei, ob die Personen dem Untersuchungsteam bekannt sind 

(was beispielsweise bei einem anonymen Hinweis mit Bezug auf Hinweisgeber*innen gerade nicht der Fall 

ist). Darüber hinaus müssen diese Personen Kenntnis über das Untersuchungsverfahren haben, was mit Blick 

auf die zu wahrenden (Persönlichkeits-)Rechte und Interessen der*des Betroffenen und der beschuldigten 

Person sowie ermittlungstaktischen Erwägungen bei der möglichen Verwirklichung eines Straftatbestandes 

ebenfalls nicht immer gegeben ist. Schließlich ist entscheidend, ob eine Benachrichtigung gewünscht ist 

oder nicht. So erscheint es gerade bei Betroffenen denkbar, dass diese nach Einleitung des 

Untersuchungsverfahrens nicht (mehr) involviert werden möchten. Dies ist ggf. im Rahmen des 

Untersuchungsverfahrens zu erfragen, der Wunsch jedenfalls zu respektieren und eine Information dann 

zu unterlassen. 

Wird das Untersuchungsverfahren eingestellt, wird der*dem Betroffenen das Recht eingeräumt, das im 

Untersuchungsbericht festgehaltene Ergebnis des Untersuchungsteams durch das zuständige 

Disziplinarorgan der Sportorganisation überprüfen zu lassen. Dies setzt voraus, dass die*der Betroffene 

Kenntnis von der Durchführung des Untersuchungsverfahrens hat. Dies ist beispielsweise dann der Fall, 

wenn sie*er sich selbst an das Untersuchungsteam gewandt hat oder entsprechend informiert wurde. Die 

Überprüfung dient der Kontrolle der Entscheidungsfindung durch das Untersuchungsteam sowie dem 

Ausschluss der Verdunkelung durch den DHB. Macht die betroffene Person von ihrem Überprüfungsrecht 

Gebrauch, hat sie ihren Wunsch nach Überprüfung zu begründen und ggf. weitere, der Ermittlung dienliche 

Hinweise für ihren Antrag beizubringen. 

 

Erläuterungen zu Artikel 9 

Sofern das Untersuchungsteam nach einer summarischen Prüfung zu dem Ergebnis kommt, dass 

zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen diesen Code vorliegen (Ersteinschätzung), 

kann das Untersuchungsteam die Ergreifung von Sofortmaßnahmen beim zuständigen Disziplinarorgan 

beantragen. Grundvoraussetzung für die Beantragung des Untersuchungsteams sowie eine Entscheidung 

durch das Disziplinarorgan über die Ergreifung von Sofortmaßnahmen ist, dass der DHB über die 

Disziplinargewalt gegenüber der beschuldigten Person verfügt. Dies ist dann der Fall, wenn die beschuldigte 

Person sich entweder selbst unmittelbar der Disziplinargewalt des DHB unterworfen hat oder diese auf den 

DHB übertragen wurde. Durch eine Übertragung kann ein Durchgriff des DHB auf die beschuldigte Person 

erfolgen und es können Maßnahmen ausgesprochen werden, die die Betätigung der Person im 

Wirkungskreis eines nachgeordneten Verbands/Vereins betreffen. 
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Beantragt das Untersuchungsteam die Ergreifung von Sofortmaßnahmen, hat es insbesondere deren 

Notwendigkeit und Dringlichkeit darzulegen. In diesem Zusammenhang hat das Untersuchungsteam 

verschiedene Erwägungen anzustellen: 

Bei den Sofortmaßnahmen handelt es sich um vorläufige Maßnahmen, die eine zumindest vorübergehende 

Befriedung der Situation herbeiführen können und sollen, bis eine abschließende Entscheidung durch das 

zuständige Disziplinarorgan getroffen wird. Sie dienen damit in erster Linie dem wirksamen Schutz der*des 

Betroffenen, der im Bereich der Verfolgung interpersonaler Gewalt handlungsleitend für den DHB ist. Sind 

weitere Verstöße gegen diesen Code durch die beschuldigte Person zu befürchten, kann durch die 

Ergreifung von Sofortmaßnahmen auch der Schutz Dritter (z.B. Trainingspartner*innen der*des 

Betroffenen) bewirkt werden. Schließlich können Sofortmaßnahmen gegen die beschuldigte Person auch 

zu deren Schutz erfolgen. Denn die mit der Verhängung von Sofortmaßnahmen herbeigeführte 

vorübergehende Entschärfung der Situation kann dazu beitragen, die beschuldigte Person vor Angriffen 

oder Anwürfen von involvierten oder dritten Personen zu bewahren. Zugleich wird der DHB in die Lage 

versetzt, das vorgeworfene Fehlverhalten der beschuldigten Person mit den ihr zur Verfügung stehenden 

Mitteln im Rahmen des Untersuchungs- und Disziplinarverfahrens zu prüfen, um eine abschließende 

Beurteilung des Sachverhalts zu treffen. 

Durch die Verhängung einer Sofortmaßnahme soll die abschließende Beurteilung des Sachverhalts nicht 

vorweggenommen werden. Von der gegen die beschuldigte Person ausgesprochenen Sofortmaßnahme 

geht somit gerade keine Präjudizwirkung für die abschließende Bewertung des Falles und eine mögliche 

Sanktionierung der beschuldigten Person aus. 

Die Entscheidung über die Verhängung von Sofortmaßnahmen obliegen mind. zwei Personen des 

zuständigen Disziplinarorgans. Dabei soll die Entscheidung durch eine einzelne Person dazu beitragen, eine 

zügige Entscheidung herbeizuführen, die nicht erst in teilweise langwierigen Abstimmungsprozessen 

beraten werden muss. Dies erscheint bedenkenlos, zumal die Entscheidung erstens durch eine 

dritte, nicht in das Untersuchungsverfahren involvierte Person getroffen wird und die Entscheidung 

zweitens vorläufiger Natur ist und jederzeit wieder aufgehoben werden kann. Diese zwei Personen des 

zuständigen Disziplinarorgans haben dabei ein zweifaches Ermessen, und zwar sowohl hinsichtlich des „ob“ 

(Entschließungsermessen) als auch des „wie“ (Auswahlermessen). Dieses Ermessen haben die Personen des 

zuständigen Disziplinarorgans pflichtgemäß auszuüben. 

Beschließen die zwei Personen des zuständigen Disziplinarorgans aufgrund der Umstände des Einzelfalls, 

eine Sofortmaßnahme zur vorläufigen Befriedung der Konfliktsituation gegen die beschuldigte Person 

auszusprechen, hat sie*er insbesondere die Auswahl zwischen einer vorläufigen Suspendierung, einem 

vorläufigen Platzverweis bzw. Betretungsverbot und/oder einem Umgangs- und Betreuungsverbot, 

insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Welche Sofortmaßnahme im konkreten Fall zu ergreifen ist, 

hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Die aufgeführten Maßnahmen sind nicht abschließend, 

sondern stellen lediglich einige Varianten von Sofortmaßnahmen dar. Dabei muss die Maßnahme nicht nur 

den wirksamen Schutz der*des Betroffenen gewährleisten, sondern auch im Verhältnis zum behaupteten 

Vorwurf stehen und damit verhältnismäßig sein. In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu 

berücksichtigen, in welcher Beziehung die*der Betroffene und die beschuldigte Person zueinander stehen, 

wie intensiv und regelmäßig der Kontakt zwischen ihnen ist (z.B. tägliches Training oder gelegentliche 

Betreuung auf Wettkämpfen), ob die*der Betroffene oder die beschuldigte Person minderjährig ist oder ob 

die beschuldigte Person bereits vorher ein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat. 

Je nach Situation kann es erforderlich sein, eine sofortige Unterbrechung des Kontakts zwischen der 

beschuldigten Person und der*dem Betroffenen herbeizuführen, um die*den Betroffene*n wirksam zu 

schützen. Dies ist insbesondere bei fortgesetzter Gewaltausübung über einen längeren Zeitraum der Fall. 

Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass sich dies nicht negativ für die*den Betroffenen auswirkt. Insbesondere 

muss gewährleistet sein, dass die*der Betroffene – sofern dies ihrem*seinem Wunsch entspricht – 
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weiterhin an den Vereinsaktivitäten teilnehmen kann. Dies kann beispielsweise durch eine sofortige 

Suspendierung der beschuldigten Person – jedenfalls bis zur Klärung des Sachverhalts – erreicht werden. Für 

den Fall, dass ein vollständiger Kontaktabbruch nicht durchsetzbar ist oder aufgrund des Sachverhalts zum 

Schutz der*des Betroffenen nicht erforderlich erscheint, ist zumindest zu gewährleisten, dass der*die 

Betroffene nicht allein mit der beschuldigten Person ist. Handelt es sich bei der beschuldigten Person um 

eine*n Trainer*in, gilt es zu betonen, dass mit der Verhängung einer sofortigen – vorläufigen – 

Suspendierung keine Aussage über ihre*seine Eignung oder Befähigung als Trainer*in getroffen und 

ihr*ihm diese durch die Suspendierung nicht abgesprochen wird. Denn die vorläufige Suspendierung ist 

gerade kein (dauerhafter oder temporärer) Entzug der Lizenz. Vielmehr wird durch die vorläufige 

Suspendierung ein zeitlich befristetes Betätigungsverbot seitens des DHB gegenüber der beschuldigten 

Person ausgesprochen. 

Eine für die beschuldigte Person mildere Maßnahme als eine vorläufige Suspendierung kann beispielsweise 

die Verhängung eines Hallenverbotes oder eines Platzverweises sein. Das Verbot oder der Verweis könnten 

jeweils so ausgestaltet sein, dass der*die Betroffene und die beschuldigte Person sich zu unterschiedlichen 

Zeiten auf dem Trainingsgelände aufhalten und ein Aufeinandertreffen auf diese Weise verhindert wird. 

Schließlich kommt jedoch auch ein umfassendes Umgangs- und Betreuungsverbot als Sofortmaßnahme 

gegen die beschuldigte Person in Betracht, das sich sowohl auf das Training als auch auf Wettkämpfe 

erstreckt. Auf diese Weise kann jeglicher Kontakt zwischen der*dem Betroffenen und der beschuldigten 

Person unterbunden werden. Vor dem Hintergrund, dass es sich bei Kindern und Jugendlichen um eine 

besonders vulnerable Personengruppe handelt, erscheint eine gesonderte Erwähnung geboten. Kinder 

und Jugendliche sind aufgrund ihres Alters und ihrer damit einhergehenden Persönlichkeitsentwicklung 

in besonderem Maße gefährdet. Dies erfordert ein höheres Schutzniveau und entsprechende Maßnahmen. 

Darüber hinaus könnte der DHB beispielsweise auch die Beobachtung und Aufsicht bzw. die 

(stichprobenartige) Kontrolle der beschuldigten Person in ihrem Trainingsumfeld sowie bei Wettkämpfen 

anordnen. Auf diese Weise könnte zunächst der Trainingsbetrieb aufrechterhalten und auch die 

Wettkampfbetreuung sichergestellt werden und gleichzeitig das Verhalten der beschuldigten Person im 

Sinne des Codes gesteuert werden. Darüber hinaus sind auch zeitlich oder örtlich begrenzte Maßnahmen, 

wie beispielsweise die Regelung von Anwesenheitszeiten als Minus zu einem umfassenden Hallen- oder 

Stadionverbot, möglich. In jedem Fall ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. 

Die Entscheidung über die Verhängung von Sofortmaßnahmen hat nach Maßgabe des Art. 9.2 innerhalb 

von einer Woche nach Zugang des Antrags zu erfolgen. Eine zügige Entscheidung ist wichtig, um die Situation 

schnellstmöglich zu entschärfen und um einen effektiven Schutz von betroffenen oder dritten Personen zu 

gewährleisten. Auch ist nach Art. 9.3 bei der Entscheidung über den Erlass von beantragten 

Sofortmaßnahmen von einer Anhörung, Befragung oder Einholung einer Stellungnahme der beschuldigten 

Person abzusehen, wenn zu befürchten ist, dass dadurch der Erfolg von strafrechtlichen Ermittlungen 

gefährdet oder vereitelt werden könnte. Damit werden die im Rahmen des Untersuchungsverfahrens 

geltenden Grundsätze fortgesetzt, die eine enge Abstimmung mit den Strafverfolgungsbehörden vorsehen 

(vgl. Erläuterungen zu Art. 8.4). 

Der temporären Natur der Sofortmaßnahmen entsprechend, können diese längstens bis zur Entscheidung 

des zuständigen Disziplinarorgans gem. Art. 10.2 i.V.m. Art. 10.4. aufrechterhalten werden. Ausweislich des 

Wortlauts des Art. 9.4 können Sofortmaßnahmen schließlich auch kumulativ verhängt werden. Dabei sind 

die gleichen Maßstäbe anzulegen wie bei der isolierten Verhängung einer einzelnen Sofortmaßnahme, das 

heißt dass insbesondere die Verhältnismäßigkeit zu wahren ist. 

Art. 9.5 sieht schließlich vor, dass die Ergreifung von Sofortmaßnahmen der beschuldigten Person 

bekanntzugeben ist. Denn nur, wenn die beschuldigte Person über den Erlass der Sofortmaßnahme(n) 

informiert ist, kann diesen Folge geleistet werden. Ein Rechtsmittel gegen die Sofortmaßnahme besteht 

nicht. Allerdings kann die beschuldigte Person diese im Rahmen des nachgelagerten Disziplinarverfahrens 
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auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen lassen. Die betroffene Person ist, sofern gewünscht, ebenfalls über den 

Erlass der Sofortmaßnahme(n) zu informieren. 

 

Erläuterungen zu Artikel 10 

Artikel 10 regelt das Disziplinarverfahren. Diese zweite Verfahrensstufe zielt auf eine abschließende 

verbandsinterne Bewertung des Sachverhalts durch den DHB, an deren Ende eine Sanktionierung der 

beschuldigten Person erfolgen kann. Dabei obliegt die Durchführung des Disziplinarverfahrens gemäß Art. 

10.1 dem zuständigen Disziplinarorgan. Dieses ist in die Verbandsstruktur eingegliedert und übt die 

Disziplinargewalt des DHB aus. Der DHB hat die Disziplinargewalt in Bezug auf Personen, die sich der 

Disziplinargewalt des DHB unmittelbar unterworfen haben, z.B. (Bundes-)Trainer*innen, Mitarbeiter*innen 

der Geschäftsstelle der Sportorganisation, Honorarkräfte, die im Rahmen von Maßnahmen eingesetzt 

werden. Darüber hinaus ist der DHB für die Durchführung des Disziplinarverfahrens immer dann zuständig, 

wenn ihr die Disziplinargewalt für andere Personen übertragen wurde. 

Dabei kann das Disziplinarverfahren innerhalb einer Sportorganisation auch mehrstufig ausgestaltet sein 

und bereits eine verbandsinterne Überprüfungsmöglichkeit durch eine zweite, verbandsinterne Instanz 

vorsehen. Ist dies der Fall, erfolgt die abschließende Entscheidung des Verbandes durch das letztinstanzliche 

Disziplinarorgan der Sportorganisation. 

Darüber hinaus legt Art. 10.2 fest, wann und wie das Disziplinarverfahren beginnt und endet. Dabei ist die 

beschuldigte Person als Verfahrensbeteiligte nach Maßgabe der Rechtsordnung des DHB zu unterrichten 

und ihr*ihm der Untersuchungsbericht bzw. die Klage zuzuleiten. Die ebenfalls in Art. 10.2 verankerte 

Informationspflicht zugunsten der*des Betroffenen entspricht deren*dessen Interesse an einer Verfolgung 

und Ahndung des erfahrenen Unrechts. Sie dient somit der Wahrung der effektiven Wahrnehmung 

ihrer*seiner Rechte im Rahmen bzw. nach Abschluss des Disziplinarverfahrens. 

Maßgeblich für die Art und Weise, wie das Disziplinarverfahren durchzuführen wird, ist gemäß Art. 10.3 die 

Rechtsordnung des DHB. Dabei hat das zuständige Disziplinarorgan den Sachverhalt und den Vorwurf 

eigenständig aufzuklären sowie die rechtsstaatlich gebotenen Verfahrensgrundsätze (insbesondere 

Gleichbehandlung der Parteien, Gewährung von rechtlichem Gehör) zu beachten. Über Art und Umfang der 

Sachverhaltsermittlung bestimmt das zuständige Disziplinarorgan. Insbesondere zieht es diejenigen 

Beweismittel heran, die es nach pflichtgemäßem Ermessen zur Aufklärung des Sachverhalts für erforderlich 

hält. Zu diesem Zweck kann das zuständige Disziplinarorgan beispielsweise Auskünfte einholen, Beteiligte 

anhören, Zeug*innen und Sachverständige vernehmen oder die schriftliche Äußerung von Beteiligten, 

Zeug*innen (z.B. Betroffene, Trainer*innen, Athlet*innen, Betreuer*innen, Eltern) und Sachverständigen 

einholen oder Urkunden und Akten beiziehen. Die Beteiligten wirken an der Beweisaufnahme mit, indem sie 

ihnen bekannte Tatsachen und Beweismittel angeben. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bilden die 

Grundlage der Überzeugung des zuständigen Disziplinarorgans. 

Hinsichtlich der Nachweispflicht und der erforderlichen Darlegungstiefe gelten die Bestimmungen des Art. 

7. Darüber hinaus ist das Disziplinarverfahren grundsätzlich nicht-öffentlich durchzuführen. Dies gebietet 

sowohl der Schutz der*des Betroffenen als auch der beschuldigten Person. Vor dem Hintergrund, dass es im 

Bereich der interpersonalen und insbesondere der sexualisierten Gewalt um sensible und die 

Persönlichkeitsrechte betreffende Sachverhalte geht, erscheint der Ausschluss der Öffentlichkeit – auch der 

Verbandsöffentlichkeit – erforderlich und auch angemessen. Ist die mutmaßliche Ausübung von Gewalt 

darüber hinaus gegen minderjährige Personen gerichtet, gilt dies umso mehr. Ferner ist der beschuldigten 

Person rechtliches Gehör zu gewähren und Gelegenheit zu geben, sich zu dem Vorwurf zu äußern. Durch 

die Anwendung von Verbandsnormen darf schließlich keine willkürliche oder unbillige, den Grundsätzen von 

Treu und Glauben widersprechende Behandlung erfolgen. 
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Das Disziplinarverfahren ist zügig zu führen und in angemessener Frist eine Entscheidung zu treffen. Durch 

diese Bestimmung soll eine rasche Konfliktlösung sichergestellt werden. Dies trägt zu einer schnellen 

Befriedung der Situation bei und zur Abwendung oder Abmilderung von (weiteren) nachteiligen 

Konsequenzen sowohl für die beschuldigte Person als auch für die*den Betroffene*n. Die zeitliche Effizienz 

soll sich allerdings nicht zulasten der Aufklärung des Sachverhalts und der Entscheidungsfindung auswirken. 

Vor diesem Hintergrund wurde davon abgesehen, die Frist für eine Entscheidung zu konkretisieren, sondern 

lediglich statuiert, dass diese innerhalb einer „angemessenen Frist“ zu treffen ist. Die Angemessenheit 

bemisst sich dabei anhand der Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Komplexität der zu klärenden 

tatsächlichen und rechtlichen Fragen. 

Das zuständige Disziplinarorgan hat gemäß Art. 10.4 seine Entscheidung schriftlich zu erlassen und zu 

begründen. Aus der Entscheidung sollen sich die wesentlichen Umstände des Einzelfalls ergeben sowie die 

Erwägungen dargelegt werden, auf die das zuständige Disziplinarorgan  seine Entscheidung stützt. Auf diese 

Weise soll insbesondere die beschuldigte Person in die Lage versetzt werden, die Entscheidung 

nachzuvollziehen und eigenständig beurteilen zu können, ob sich das zuständige Disziplinarorgan mit dem 

Sachverhalt und den vorgetragenen Positionen hinreichend auseinandergesetzt hat. 

Für den Fall, dass das zuständige Disziplinarorgan zu der Überzeugung gelangt, dass ein Verstoß vorliegt, ist 

grundsätzlich eine Sanktion nach Art. 11 auszusprechen. Art. 10.4 sieht jedoch die Möglichkeit vor, ein 

Ausgleichsgespräch zwischen der*dem Betroffenen und der beschuldigten Person durchzuführen und auf 

diese Weise Einvernehmen über die auszusprechende Sanktion herbeizuführen, wobei auch die Verhängung 

von Auflagen und Weisungen Teil einer entsprechenden Vereinbarung sein kann. Diese Methode einer 

konsensbasierten Beilegung von Konflikten ist dem Strafrecht entlehnt, das mit dem Täter-Opfer-Ausgleich 

(§ 46a StGB) ein wichtiges Instrument zur autonomen Konfliktlösung zwischen Täter und Opfer bereithält. 

Grundvoraussetzung für die Durchführung eines solchen Ausgleichsgesprächs ist dabei zunächst die 

Konsensbereitschaft sowohl der*des Betroffenen als auch der beschuldigten Person. Die Durchführung 

eines Ausgleichgesprächs eröffnet die Möglichkeit für Betroffene, aktiv an einer einvernehmlichen Lösung 

mitzuwirken. Sie werden als Subjekte in die Entscheidungsfindung eingebunden und können diese 

mitgestalten. Auf diese Weise kann einer empfundenen passiven Opferrolle entgegengewirkt und eine 

nachhaltige Lösung gefunden werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die beschuldigte Person auf 

diese Weise zur Einsicht und zur Übernahme von Verantwortung für die Folgen ihres Verstoßes zu 

veranlassen. Dahinter steht die Erkenntnis, dass konsensuale Lösungen in vielen Fällen mehr zur Herstellung 

eines dauerhaften Rechtsfriedens beitragen können als eine streitige Entscheidung. So können im Rahmen 

einer konsensualen Streitbeilegung beispielsweise auch solche Tatsachen berücksichtigt werden, die nicht 

die Tatbestände des Codes betreffen, für die Lösung des Konflikts der betroffenen und der beschuldigten 

Person jedoch maßgebliche Bedeutung haben. Darüber hinaus kann bei dem entsprechenden 

Einverständnis dieser auf eine mitunter umfangreiche Beweisaufnahme verzichtet werden, was ggf. auch 

der*dem Betroffenen zugutekommt. Eine gütliche Konfliktlösung kann schließlich auch dazu beitragen, dass 

die Sportbeziehungen der Parteien nicht nachhaltig beeinträchtigt werden, so dass diese nach einer 

erfolgreichen einvernehmlich herbeigeführten Lösung weiterhin zusammenarbeiten können. Insgesamt 

vermag ein Ausgleichgespräch somit die friedensstiftende Wirkung einer herkömmlichen Sanktionierung zu 

verstärken oder zumindest zu ergänzen. Die Durchführung eines Ausgleichsgesprächs setzt ferner dessen 

Leitung durch eine neutrale, von den Beteiligten unabhängige Person voraus. Maßgeblich bei der Auswahl 

der Person ist der Wille der Parteien. Es sollte in jedem Fall eine Person eingesetzt werden, die Erfahrung 

mit Mediation und/oder Schlichtung besitzt. Durch eine solchermaßen qualifizierte Person können 

insbesondere Machtungleichgewichte zwischen den Verfahrensbeteiligten ausgeglichen werden. Das 

Ausgleichsgespräch ist in jedem Fall so zu führen, dass eine sekundäre Viktimisierung der betroffenen 

Person vermieden wird. 

Allerdings darf eine konsensuale Lösung nie dem Verdacht ausgesetzt sein, dass eine zu milde 

Disziplinierung erfolgt. Deshalb muss sich jede konsensuale Entscheidung im Disziplinarverfahren auch im 
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Rahmen der in Art. 11 vorgesehenen Sanktionen bewegen. Dies ergibt sich ebenfalls aus Art. 10.4. Danach 

muss in jedem Fall – und damit auch bei gütlicher Beilegung – eine Sanktion gemäß Art. 11 verhängt werden, 

wenn ein Verstoß gegen den Code nach Überzeugung des zuständigen Disziplinarorgans gegeben ist. 

Kann ein Verstoß hingegen nicht mit der erforderlichen Überzeugung (vgl. Art. 7) festgestellt werden, ist die 

beschuldigte Person vollständig zu entlasten und zu rehabilitieren. In diesem Rahmen ist sicherzustellen, 

dass alle involvierten Personen Kenntnis darüber erhalten, dass die beschuldigte Person den behaupteten 

Verstoß nicht begangen hat und von dem Vorwurf entlastet ist. Vor dem Hintergrund, dass unzutreffende 

Vorwürfe interpersonaler Gewalt negative Auswirkungen für beschuldigte Personen nach sich ziehen 

können, sind falsche Verdächtigungen zu korrigieren und der Ruf und das Ansehen der beschuldigten 

Person vollständig und nachhaltig wiederherzustellen. Wie eine Rehabilitierung im konkreten Fall 

auszugestalten ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Insbesondere sollte die Rehabilitierung in 

Abstimmung mit der zu Unrecht beschuldigten Person erfolgen. Wurde der Verdacht oder die 

Durchführung des Disziplinarverfahrens bekannt, so kann dieser durch öffentliche Stellungnahmen des DHB 

ausgeräumt werden. Darüber hinaus kann eine persönliche Entschuldigung, durch die den Verdacht 

äußernden Person zur Rehabilitierung der zu Unrecht beschuldigten Person beitragen. 

Art. 10.5 sieht schließlich vor, dass die Entscheidung den rechtsmittelbefugten Personen übermittelt wird. 

Die Übersendung dient der Möglichkeit der Kenntnisnahme der Entscheidung durch die 

rechtsmittelbefugten Personen, welche maßgeblich für die Bestimmung der Rechtsmittelfrist ist. Die 

Übersendung der Entscheidung hat so zu erfolgen, dass ein rechtssicherer Nachweis der Zustellung 

ermöglicht wird (z.B. Einschreiben mit Rückschein, Kurierdienst). 

 

Erläuterungen zu Artikel 11 

Art. 11 normiert die Voraussetzungen, Arten und Modalitäten von Sanktionen, die das zuständige 

Disziplinarorgan  für einen festgestellten Verstoß gegen den Code aussprechen kann. Grundvoraussetzung 

für die Verhängung von Sanktionen durch das zuständige Disziplinarorgan ist, dass der DHB über die 

Disziplinargewalt gegenüber der beschuldigten Person verfügt. Dies ist dann der Fall, wenn die beschuldigte 

Person sich entweder selbst unmittelbar der Disziplinargewalt des DHB unterworfen hat oder die 

Disziplinargewalt auf der DHB übertragen wurde. Durch eine Übertragung der Disziplinargewalt kann ein 

Durchgriff des DHB auf die beschuldigte Person erfolgen und es können Sanktionen ausgesprochen werden, 

die auch ihre Betätigung im Wirkungskreis eines nachgeordneten Verbands/Vereins betreffen. 

Art. 11.1 verlangt die Überzeugung des zuständigen Disziplinarorgans, dass ein Verstoß gegen diesen Code 

vorliegt. (vgl. hierzu die Erläuterungen zu Art. 7). Welche Sanktion verhängt wird, liegt im Ermessen des 

zuständigen Disziplinarorgans. Dieses hat eine sachgemäße und vollständige Ermessensentscheidung zu 

treffen. Im Vordergrund dieser Sanktionsentscheidung nach Art. 11.2 stehen general- und spezialpräventive 

Gesichtspunkte, die Allgemeinheit und den einzelnen unter Berücksichtigung seiner/ihrer 

Sanktionsempfänglichkeit und Sanktionsempfindlichkeit von weiterer interpersonaler Gewalt abzuhalten. 

Diese Zwecke sind von tragender Bedeutung für die Grundsätze und Kriterien, nach denen Verstöße gegen 

diesen Code (Art. 5, 6) zu sanktionieren sind. Dem Verhältnismäßigkeitsprinzip kommt dabei eine zentrale 

Bedeutung zu. Es besagt, dass die Intensität der Sanktion in einem insgesamt angemessenen Verhältnis zum 

Gewicht aller für die Sanktionen sprechenden Umstände stehen muss. 

Das Verhältnismäßigkeitsprinzip bildet somit den Anfang sämtlicher Sanktionserwägungen, die auf eine 

umfassende Abwägung aller sanktionsrelevanten Umstände, Aspekte sowie Kriterien hinauslaufen. Relevant 

für eine Sanktion gegen natürliche Personen gemäß Art. 11.2 sind dabei unterschiedliche Aspekte, die sich 

auf den Verstoß, die beschuldigte Person sowie die Betroffenen beziehen. Danach hat das Disziplinarorgan 

insbesondere die Schwere des Verstoßes, die Folgen des Verstoßes für die*den Betroffene*n, das Alter der 
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beschuldigten Person, ihr*sein Verhalten nach Bekanntwerden des Vorwurfs sowie die Tatsache, ob es sich 

um einen Erstverstoß handelt oder die beschuldigte Person wiederholt gegen diesen Code verstoßen hat, in 

Rechnung zu stellen. Auch mögliche Konsequenzen für die beschuldigte Person sind zu berücksichtigen. Die 

Verhängung einer Sanktion auf Dauer, also beispielsweise eines dauerhaften Entzugs einer Lizenz kommt 

grundsätzlich nur bei schwersten Verfehlungen in Betracht. Eine Differenzierung danach, welche Form der 

interpersonalen Gewalt ausgeübt wurde, ist demgegenüber nicht vorzunehmen. Dafür können die Formen 

interpersonaler Gewalt nicht pauschal ihrer Schwere nach bewertet werden. Dies entspricht dem Aufbau 

des Ver- und Gebots, die an den Begriff der interpersonalen Gewalt anknüpfen und somit 

Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den anerkannten Kategorien interpersonaler Gewalt (vgl. Art. 4.4 bis 

4.8 und die Erläuterungen dazu) vermeiden. Anders als bei den Sofortmaßnahmen nach Art. 9 ist der 

Sanktionskatalog des Art. 11.2 abschließend. Indem die Sanktionen für alle regelgebundenen Personen und 

damit auch für die beschuldigte Person auf diese Weise bestimmt sind, wird die Geltung der im Rahmen des 

Disziplinarverfahrens zu beachtenden rechtsstaatlich gebotenen Verfahrensgrundsätze auf 

Rechtsfolgenseite fortgesetzt. 

Art. 11.3 ist dem § 46a StGB (Täter-Opfer-Ausgleich) nachgebildet und sieht die Möglichkeit der 

Herabsetzung oder ein vollständiges Absehen von einer Sanktion nach Art. 11.1 vor. Sie knüpft an die 

Bestimmung des Art. 10.4 an und setzt diese auf Rechtsfolgenseite um. Voraussetzung ist, dass die 

beschuldigte Person im Rahmen eines Ausgleichsgesprächs den ernstlichen Willen erkennen lässt, eine 

Entschädigung oder Wiedergutmachung zugunsten der*des Betroffenen für das erlittene Leid 

herbeizuführen. Ziel des Art. 11.3 ist es zunächst, das Interesse von Betroffenen an einer Kompensation zu 

verwirklichen. Darüber hinaus sollen der beschuldigten Person die Konsequenzen ihres Handelns bewusst 

gemacht und ihre Bereitschaft gefördert werden, die Verantwortung für ihr Verhalten und die Folgen für 

die*den Betroffenen zu übernehmen. Dabei kann ein kooperatives, einsichtiges und/oder reumütiges 

Verhalten der beschuldigten Person berücksichtigt werden. In diesem Fall erscheint es auch gerechtfertigt, 

den Willen der beschuldigten Person und deren Wunsch, einen Beitrag zur Herstellung des Rechtsfriedens 

und der Widergutmachung zu leisten, bei der Auswahl der Sanktion einzustellen. Maßgeblich sind auch hier 

die Umstände des Einzelfalls, die im Rahmen einer umfassenden Abwägung zu bewerten und zu gewichten 

sind. In welchem Umfang die Sanktion herabzusetzen oder ob von einer Sanktionierung abzusehen ist, liegt 

im pflichtgemäßen Ermessen des zuständigen Disziplinarorgans. 

Art. 11.4 konkretisiert die Sanktionen, die gegen juristische Personen verhängt werden können. 

Anknüpfungspunkt für eine entsprechende Sanktionierung ist ein in Art. 5.3 normierter Verstoß von 

natürlichen Personen, die für die juristische Person tätig werden, gegen diesen Code. Danach sind der 

juristischen Person mehrere Verstöße von natürlichen Personen aus ihrem Wirkungskreis oder andere 

gravierende Umstände, die einen Verstoß von natürlichen Personen darstellen, zuzurechnen. Hat 

interpersonale Gewalt durch natürliche Personen in ihrem Verantwortungsbereich stattgefunden, liegen 

strukturelle Defizite vor, die interpersonale Gewalt begünstigen oder deren Aufklärung erschweren oder 

verhindern und/oder bleibt die juristische Person bei der Verfolgung und Ahndung von Verstößen 

natürlicher Person untätig oder verschleppt diese, kann die juristische Person ihrerseits mit Sanktionen 

nach Art. 11.4 belegt werden. Sanktionen gegen juristische Personen sind dabei ebenfalls unter 

Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls sowie des Verhältnismäßigkeitsprinzips zu bemessen. 

Art. 11.5 Satz 1 regelt schließlich, dass die Dauer für eine zeitige Sanktion sechs Monate bis drei Jahre 

beträgt. Auf diese Weise wird der Sanktionsrahmen für die vorgesehenen (Funktions-)Sperren, Nutzungs- 

und Betretungsverbote, Lizenzentzüge oder Betätigungs- und Berufungsverbote konkretisiert und dem 

Bestimmtheitsgebot Rechnung getragen. Zugleich belässt es dem zuständigen Disziplinarorgan genügend 

Ermessensspielraum, um die Dauer der zeitigen Sanktion an den maßgeblichen Umständen des Einzelfalls 

auszurichten und damit eine dem Verstoß angemessene Sanktion auszusprechen. Gemäß Artikel 11.5 Satz 

2 besteht ferner die Möglichkeit der kumulativen Verhängung mehrerer Sanktionen. Ob davon Gebrauch 

gemacht wird, liegt wiederum im pflichtgemäßen Ermessen des zuständigen Disziplinarorgan. Dieses hat sich 
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dabei insbesondere an der Schwere des Verstoßes sowie der Wirksamkeit des Schutzes der*des 

Betroffenen zu orientieren. So kann es beispielsweise erforderlich sein, neben einem Umgangs- und 

Betreuungsverbot mit Kindern und Jugendlichen auch ein Nutzungs- oder Betretungsverbot auszusprechen, 

um einen vollständigen Kontaktabbruch zum Schutz eines betroffenen Kindes gewährleisten und 

durchsetzen zu können, ohne dem betroffenen Kind dadurch die Teilnahme an Trainingsmaßnahmen oder 

anderweitigen Vereinsaktivitäten einschließlich Freizeitaktivitäten zu verwehren. Artikel 11.5 Satz 3 eröffnet 

die Möglichkeit, eine Sanktion mit einer Auflage zu versehen. So sind beispielsweise Fälle denkbar, in denen 

eine Verwarnung ausgesprochen wird und es darüber hinaus sinnvoll erscheint, der beschuldigten Person 

den Besuch einer Schulungsmaßnahme im Bereich Safe Sport aufzuerlegen und damit die 

verhaltenssteuernde Funktion der Sanktion zu verstärken. Vor dem Hintergrund, dass die Sanktion für eine 

beschuldigte Person gem. Art. 10.4 auch einvernehmlich im Rahmen eines Ausgleichsgesprächs festgelegt 

werden kann, besteht auch die Möglichkeit die dort geschlossene Vereinbarung mit einer Auflage zu 

verbinden. Auflagen können ferner auch bei einer Sanktionierung einer juristischen Person aufgegeben 

werden. So kann es beispielsweise sinnvoll erscheinen der juristischen Person durch eine entsprechende 

Auflage die Beseitigung möglicher struktureller Mängel aufzugeben. Schließlich kann nach Art. Satz 4 eine 

Sanktion, die auf Zeit oder auf Dauer ausgesprochen wird, zur Bewährung ausgesetzt werden. Die 

Entscheidung hierüber obliegt dem zuständigen Disziplinarorgan, die nach pflichtgemäßen Ermessen 

erfolgt. Grundsätzlich kommt eine Aussetzung zur Bewährung nur dann in Betracht, wenn die begründete 

Erwartung vorliegt, dass allein der Ausspruch der Sanktion zur gewünschten Verhaltenssteuerung bei der 

sanktionierten Person führt und diese auch ohne den Vollzug der Sanktion einen Verstoß nicht mehr 

begehen wird. Hintergrund der Möglichkeit, eine Sanktion zur Bewährung auszusetzen, ist dabei zweierlei: 

Zum Ersten wird der sanktionierten Person die Möglichkeit gegeben, ihr Verhalten zu korrigieren und damit 

zu zeigen, dass sie den Unwert ihres Verhaltens erkennt und sich fortan regeltreu verhält. Zugleich kann 

damit ein Denk- und Kulturwandel innerhalb der Sportorganisation eingeleitet werden und interpersonaler 

Gewalt somit effektiver entgegengewirkt werden. Zum Zweiten besteht dadurch weiterhin die Möglichkeit 

für die Sportorganisation, auf die fachliche Expertise der sanktionierten Person (z.B. Trainer*in) oder ihr*sein 

ehrenamtliches Engagement oder anderweitige Unterstützung in der Sportorganisation (z.B. Eltern oder 

Kampfrichter*innen) auch während der Dauer der eigentlichen Sanktion zurückzugreifen. Allerdings darf 

letzteres nicht handlungsleitend für die Entscheidung des zuständigen Disziplinarorgans sein. 

 

Erläuterungen zu Artikel 12 

Art. 12 regelt die dritte Verfahrensstufe, das Rechtsmittelverfahren. Die Vorschrift sieht die Möglichkeit der 

vollständigen tatsächlichen und rechtlichen Überprüfung vorangegangener Verbandsentscheidungen 

durch eine unabhängige Instanz vor. Eine solche externe Überprüfungsmöglichkeit ist wichtig, um zu 

gewährleisten, dass sowohl inhaltlich als auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht die Rechte der Parteien und 

der*s Betroffenen gewahrt sind. Aus diesem Grund ist die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts im Sinne der 

§§ 1025 ff. ZPO, also eines sog. echten Schiedsgerichts, vorgesehen. Als solches steht es außerhalb der 

Strukturen des DHB und ist von dieser unabhängig. Das „echte“ Schiedsgericht erhält seine Legitimation 

durch den Gesetzgeber, der das Institut der Schiedsgerichtsbarkeit als privaten 

Streitbeilegungsmechanismus anerkennt und durch entsprechende gesetzliche Regelungen 

Rahmenbedingungen formuliert, innerhalb derer verfahrensrechtliche Garantien einen dem staatlichen 

Rechtsweg gleichwertigen Rechtsschutz bieten. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme eines echten Schiedsgerichts ist der Abschluss einer wirksamen 

Schiedsvereinbarung in der Regel zwischen des DHB und der beschuldigten Person. Dieses wird in Art. 12.1 

klargestellt. Durch diese verständigen sich die Parteien, zwischen ihnen auftretende Streitigkeiten der 

Entscheidung durch ein Schiedsgericht zu unterwerfen, § 1029 ZPO. Damit einher geht der Verzicht auf den 

ordentlichen Rechtsweg. Liegt eine (wirksame) Schiedsvereinbarung nicht vor, bleibt die Überprüfung der 
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Entscheidung des zuständigen Disziplinarorgans im Wege der ordentlichen Gerichtsbarkeit unbenommen. 

Das Rechtsmittelverfahren dient gemäß Art. 12.2 der externen Überprüfung von verbandsinternen 

Entscheidungen. Die innerhalb einer Sportorganisation ggf. vorhandene Mehrstufigkeit des 

Disziplinarverfahrens steht einem externen Rechtsmittelverfahren nach Maßgabe des Art. 12 dabei nicht 

entgegen. So kann eine Sportorganisation interne Überprüfungsmechanismen vorsehen und zu diesem 

Zwecke mehrere Disziplinarorgane vorhalten, die auch mit der Überprüfung von Entscheidungen der 

Sportorganisation innerhalb der Strukturen der Sportorganisation betraut sind. Deshalb sieht Art. 12 die 

Erschöpfung des organisationsinternen Rechtswegs als Voraussetzung für die Einleitung eines externen 

Rechtsmittelverfahren vor. Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens nach Art. 12 ist in diesem Fall die 

Entscheidung des zuständigen Disziplinarorgans. 

Gemäß Art. 12.2 beginnt das Rechtsmittelverfahren mit Einreichung des Einspruchs beim 

Bundessportgericht 1. Kammer des DHB per E-Mail an info@dhb.de. Wer im Einzelnen rechtsmittelbefugt 

ist, ergibt sich aus Art. 12.6. Dies sind zum einen die Parteien des Disziplinarverfahrens, also in der Regel 

der DHB sowie die beschuldigte Person. Zum anderen vermittelt Art. 12.6 auch der*dem Betroffenen das 

Recht, gegen die Entscheidung des zuständigen Disziplinarorgans vorzugehen, indem sie*er Rechtsmittel 

einlegt. Dies geschieht vor dem Hintergrund, das berechtigte Interessen von Betroffenen an  einer 

Verfolgung und Ahndung des erlittenen Unrechts zu wahren und ihnen zu ermöglichen, ihre Rechte effektiv 

wahrzunehmen und durchzusetzen. 

Das Rechtsmittel ist gemäß Art. 12.3 innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Entscheidung des zuständigen 

Disziplinarorgans einzulegen. Dass die Rechtsmittelfrist nicht verlängerbar ist, dient insbesondere der 

Rechtssicherheit. Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist soll die nicht angefochtene Entscheidung bindend sein 

und Rechtsfrieden herrschen. 

Gemäß Art. 12.4 findet die Rechtsordnung des DHB Anwendung. Diese enthält regelmäßig Bestimmungen 

zum Ablauf des sportgerichtlichen Verfahrens, beispielsweise die Zustellung des Einspruchs, weiterer 

Schriftsätze oder der Entscheidung . Darüber hinaus sind auch die Verfahrensrechte der Parteien zu 

gewährleisten, wie z.B. die Gleichbehandlung der Parteien, und die Gewährung von rechtlichem Gehör, aber 

auch die Sicherstellung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Mitglieder der Rechtsinstanz. Auf diese 

Weise wird die Beachtung der rechtsstaatlich gebotenen Verfahrensgrundsätze sichergestellt. Darüber 

hinaus findet durch das zuständige Sportgericht eine uneingeschränkte inhaltliche Kontrolle der 

Entscheidung des zuständigen Disziplinarorgans statt, was auch in Art. 12.5 nochmals statuiert wird. 

 

Erläuterungen zu Artikel 13 

Art. 13 normiert einen differenzierten Katalog persönlicher Rechte für Betroffene nach dem Vorbild 

rechtsstaatlicher Verfahrensgarantien unter besonderer Berücksichtigung der hohen Schutzbedürftigkeit 

von Betroffenen in Verfahren nach diesem Code. Der Katalog stärkt ihre bestehende Rechtsposition, indem 

er über die allgemein gültigen Verfahrensgarantien hinaus geht und auch die übrigen speziellen Rechte für 

Betroffene nach anderen Vorschriften dieses Codes (z.B. das Vetorecht nach Art. 8) unberührt lässt. 

Die zeitliche und inhaltliche Reichweite der Betroffenenrechte ist weitgehend unbeschränkt. Die 

Betroffenenrechte können daher von Beginn des Untersuchungsverfahrens bis zum Ende des 

Disziplinarverfahrens geltend gemacht werden. Damit unterliegen sie keiner zeitlichen Einschränkung. 

Darüber hinaus werden sie voraussetzungslos gewährt. Dies bedeutet, dass Betroffene weder eine 

Begründung noch Rechtfertigung dafür benötigen, die Rechte geltend zu machen. 

Die besonderen Betroffenenrechte sind allesamt verfahrensbezogen und hinsichtlich ihrer Verbindlichkeit 

in zwei Teile gegliedert: Art. 13.1 normiert besondere Betroffenenrechte, die vom DHB gewährt werden 
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müssen (sog. obligatorische Rechte). Die Kosten für deren Inanspruchnahme trägt der DHB. Bei den 

besonderen Rechten des Art. 13.2 entscheidet der DHB im Rahmen seiner Möglichkeiten, ob diese gewährt 

werden können (fakultative Rechte). Hierbei ist zugleich über die Kosten zu befinden. 

Das wichtigste Recht von Betroffenen in Verfahren nach diesem Code betrifft ihre (höchst-)persönliche 

Entscheidung zur Aussage nach Art. 13.1 a). Dieses Recht hat zwei Seiten. Die eine Seite des Aussagerechts 

besteht darin, dass eine betroffene Person aussagen und damit zum Nachweis von Verstößen gegen diesen 

Code beitragen kann. Die zweite Seite des Aussagerechts besteht darin, nicht aussagen zu müssen, auch 

wenn der Nachweis von Verstößen gegen diesen Code in bestimmten Konstellationen die Aussage von 

Betroffenen sinnhaft oder sogar geboten erscheinen lässt. Möchte eine betroffene Person nicht aussagen, 

darf der DHB auch keinen indirekten Druck auf Betroffene zur Aussage dadurch ausüben, dass sie sich etwa 

grundlos auf die Behauptung zurückzieht, der Nachweis sei nicht anderweitig als durch die Aussage der 

betroffenen Person zu erbringen. Sollte eine betroffene Person nicht aussagen wollen, sind 

Sportorganisationen vielmehr zur Prüfung verpflichtet, ob der Nachweis von Verstößen gegen diesen Code 

nicht auch durch andere Beweismittel als durch die Aussage der betroffenen Person erbracht werden kann. 

Dadurch wird die zweite Seite des Aussagerechts vollumfänglich geschützt. 

Ein weiteres obligatorisches Betroffenenrecht ist das in Art. 13.1 b) verankerte Recht zugunsten von 

Betroffenen zur Aussage ohne direkten Kontakt mit der beschuldigten Person. Dieses Recht soll eine 

Konfrontation zwischen der betroffenen und der beschuldigten Person verhindern und dazu beitragen, dass 

eine betroffene Person ohne Druck und Zwang aussagen kann. Zu diesem Zweck kann eine Aussage 

beispielsweise an einem anderen Ort durchgeführt werden als die Vernehmung einer beschuldigten Person. 

Ferner gibt es technische Möglichkeiten, ein direktes Aufeinandertreffen zu unterbinden. 

Das dritte besondere Betroffenenrecht, das Sportorganisationen zwingend zu gewährend haben, ist 

schließlich das Recht auf Information über den Verfahrensstand gemäß Art. 13.1 c). Dieses Recht dient dazu, 

betroffene Personen nicht im Unklaren über den Stand des Verfahrens zu lassen. Damit haben sie die 

Möglichkeit, auch ihre Interessen vollumfänglich zu wahren und sich beispielsweise auf einen 

bevorstehenden Ausgang des Verfahrens einzustellen. Das Recht auf Information über den Verfahrensstand 

korreliert wiederum mit der Pflicht des DHB zur zeitnahen und vollständigen Unterrichtung der betroffenen 

Person. Dies bedeutet, dass eine Sportorganisation das Informationsrecht der betroffenen Person in zeitlich 

sowie inhaltlich angemessener Weise zu befriedigen hat. 

Neben diesen obligatorischen Betroffenenrechte gemäß Art. 13.1 können vom DHB weitere besondere 

Betroffenenrechte nach Art. 13.2 eingeräumt werden. Art. 13.2 eröffnet pflichtgemäßes Ermessen des DHB, 

ob er diese Rechte oder einzelne davon gewähren will. Hat er sich dazu entschieden, die Rechte oder 

einzelne davon zu gewähren, müssen die Rechte sodann vollumfänglich gewährt werden. 

Zu den fakultativen besonderen Rechten von Betroffenen gehört zunächst das Recht von Betroffenen zur 

anonymen oder pseudonymisierten Aussage nach Art. 13.2. a). Der Sinn dieses Rechts besteht darin, 

betroffene Personen zu schützen und ihnen die Furcht vor Repressalien zu nehmen. Eine solche Befürchtung 

kann Betroffene in manchen Fällen von ihrer Aussage abhalten, obwohl ihre Aussage für ihren persönlichen 

Schutz als auch zum Schutz anderer (potentiell) betroffener Personen notwendig sein könnte. Um den 

Schutz für Betroffene und weitere (potentiell) betroffene Personen mithilfe der Aussage von Betroffenen 

zu ermöglichen, soll Art. 13.2 a) Rückschlüsse darauf unterbinden, dass die betroffene Person ausgesagt 

hat. 

Ein weiteres fakultatives Recht von Betroffenen besteht nach Art. 13.2 b) darin, die Aufzeichnung der 

Aussage zur Vermeidung mehrfacher Aussagen verlangen zu können. Mit diesem Recht soll es der 

betroffenen Person ermöglicht werden, die Wiederholung einer druckvollen Aussagesituation vermeiden zu 

können. Zu diesem Zweck hat die betroffene Person nicht nur das Recht, dass ihre Aussage aufgezeichnet 

wird. Dieses Recht schließt insbesondere mit ein, dass ihre*seine einmal aufgezeichnete Aussage auch 

durch der DHB verwertet und in die Verfahren zum Nachweis von Verstößen gegen diesen Code eingeführt 
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werden darf. Dies stellt die Formulierung „einschließlich der Verwertung“ sicher.  

Weitere fakultative Betroffenenrechte ergeben sich ferner aus Art. 13.2 c) und d). Sie gelten für sämtliche 

Termine und Gespräche und das gesamte Verfahren. Das Recht, sich durch eine Vertrauensperson 

begleiten zu lassen (Art. 13.2 c), soll der betroffenen Person besonderen Schutz zuteil werden lassen. Zu 

diesem Zweck unterliegt das Recht keinerlei personellen oder inhaltlichen Beschränkungen. Dies bedeutet, 

dass Betroffene sich durch sämtliche Personen ihrer Wahl (z.B. eine*n nahe*n Angehörige*n, Freund*in, 

Anwalt*in, Psychologin*en oder Ärzt*in) zu allen Terminen und Gesprächen begleiten lassen können. Auch 

der Zweck der Begleitung (z.B. eine psychosoziale, rechtliche Begleitung) ist irrelevant. Die Garantie 

verzichtet ausdrücklich auf jegliche Schranken. Maßgeblich ist damit allein das Vertrauen, das ein*e 

Betroffene*r einer anderen Person schenkt und sich deshalb von dieser Person begleiten lassen möchte. 

Auf andere Aspekte kommt es nicht an. 

Schließlich kann eine betroffene Person aufgrund individueller Eigenschaften – etwa wegen ihrer 

körperlichen oder seelischen Konstitution oder geistigen Entwicklung – in besonderer Weise schutz- oder 

hilfebedürftig sein. In diesen Fällen kann sie von ihrem Recht aus Art. 13.2 d) Gebrauch machen und vom 

DHB angemessene Unterstützung zur Wahrnehmung von Terminen und Gesprächen verlangen. Dieses 

Recht zielt dabei in zwei Richtungen: Zum Einen geht es darum, die betroffene Person zu schützen und 

Angriffe auf ihre Person abzuwehren. Zum Anderen geht es darum, der betroffenen Person zu helfen, damit 

sie Termine oder Gespräche wahrnehmen kann. Beide Aspekte kommen in der Formulierung des Art. 13.2 

d) zum Ausdruck. 

Dass diese Rechte von einer betroffenen Person geltend gemacht werden können, soll Art. 13.3 

sicherstellen. Der DHB hat danach die Pflicht zur Unterrichtung der betroffenen Personen über ihre 

besonderen Rechte. Diese Pflicht bezieht sich zum Einen auf die obligatorischen Rechte nach Art. 13.1 sowie 

zum Anderen auf diejenigen Rechte nach Art. 13.2, die von der Sportorganisationen gewährt werden. In 

welcher Weise dies geschieht, obliegt zwar dem DHB. Allerdings hat die Sportorganisation die Pflicht, die 

Unterrichtung über die besonderen Betroffenenrechte zeitnah und vollständig vorzunehmen. In diesem 

Zusammenhang soll der DHB die betroffene Person zudem, sofern gewünscht, über externe 

Beratungsangebote informieren. 

Art. 13.4 weist schließlich auf kollidierende Interessen der beschuldigten Person hin. Die Vorschrift ist 

einerseits von deklaratorischer Natur, da die Interessen der beschuldigten Person (etwa an einem fairen 

Verfahren) aus rechtsstaatlichen Gründen ohnehin zu berücksichtigen sind. Andererseits stellt die Vorschrift 

gleichwohl sicher, dass kollidierende Interessen der beschuldigten Person sich lediglich auf die Ausübung 

der besonderen Betroffenenrechte auswirken können, aber nie die Rechte an sich entfallen lassen. Darauf 

folgt, dass der DHB zunächst dazu verpflichtet ist, die Rechte von Betroffenen möglichst optimal zu 

gewährleisten. Kollidierende Interessen beschuldigter Person sind also insoweit zu wahren, als sie es 

erfordern. Dies verlangt eine Abwägung im Einzelfall, insbesondere soweit das Recht auf eine anonyme 

Aussage durch die betroffene Person geltend gemacht wird. Schließlich sind nur berechtigte Interessen von 

beschuldigten Personen in die Abwägung einzustellen. Hierzu gehören insbesondere die legitimen 

Verfahrensrechte von beschuldigten Personen. 

 

Erläuterungen zu Artikel 14 

Art. 14 betont den Grundsatz der Vertraulichkeit. Dahinter steht das Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung. Seine Bedeutung im Kontext interpersonaler Gewalt ist hoch. Denn die Untersuchung 

und Sanktionierung von interpersonaler Gewalt erfordert den Umgang mit persönlichkeitsrelevanten Daten. 

Deshalb konkretisiert Art. 14 den Grundsatz der Vertraulichkeit mit Blick auf zentrale Forderungen des 

geltenden Datenschutzes. 
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Die Forderungen des Art. 14 sind als Pflichten des DHB konzipiert und korrelieren mit subjektiven Rechten 

von Personen, deren Daten zum Zwecke der Anwendung dieses Codes erhoben, verarbeitet und genutzt 

werden. Derartige Ansprüche ergeben sich aus dem geltenden Datenschutzrecht, auf das Art. 14.2 verweist. 

Sie erstrecken sich nach Art. 12 ff. der Datenschutz- Grundverordnung (DS-GVO) insbesondere auf das Recht 

auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Art. 14.1 betont das Grundprinzip der Vertraulichkeit. Dieses ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 f) der DS-GVO. 

Danach müssen personenbezogene Daten in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene 

Sicherheit dieser Daten gewährleistet, einschließlich des Schutzes vor unbefugter oder unrechtmäßiger 

Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter 

Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und 

Vertraulichkeit“). 

Art. 14.2 stellt klar, dass der DHB neben dem Grundsatz der Vertraulichkeit auch im Übrigen das gesamte 

(nationale und internationale) Datenschutzrecht beachtet. Hierzu gehören insbesondere alle Vorschriften 

der Datenschutz-Grundverordnung. Danach gelten eine Reihe verschiedener Grundsätze beim 

Datenumgang insbesondere im Kontext interpersonaler Gewalt. Zu ihnen gehören etwa die Grundsätze der 

Rechtmäßigkeit, die Verarbeitung nach Treu und Glauben sowie von Transparenz, Zweckbindung und 

Datenminimierung sowie die Grundsätze der Richtigkeit sowie Integrität. 

Art. 14.3 betrifft den speziellen Grundsatz der Speicherbegrenzung. Danach muss die Erhebung der Daten 

ausdrücklich dem Prinzip der Erforderlichkeit (Satz 1) genügen. Ferner besteht eine Löschungspflicht des 

DHB für Daten, die nicht mehr für die Zwecke der Anwendung dieses Codes benötigt werden. Diese Pflicht 

korrespondiert insbesondere mit dem Recht der betroffenen Personen auf Löschung. 

 

Erläuterungen zu Artikel 15 

Art. 15 regelt die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen dem DHB und staatlichen 

Ermittlungsbehörden. So sieht Art. 15 eine grundsätzliche Informationspflicht des DHB an die 

Strafverfolgungsbehörden unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Regelungen vor, wenn ein 

Untersuchungs-, Disziplinar- oder Schiedsverfahren die mögliche Verwirklichung eines Straftatbestandes 

gegen die sexuelle Selbstbestimmung (13. Abschnitt des StGB) und/oder eines in § 72 a SGB VIII genannten 

Straftatbestandes zum Gegenstand hat. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die 

Strafverfolgungsbehörden auch nach deren Einschaltung gemäß Art. 8.5 laufend vom DHB informiert 

werden. Verdichten sich die Hinweise auf einen Anfangsverdacht der Verwirklichung einer der genannten 

Straftatbestände erst zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise im Rahmen des Disziplinarverfahrens, so 

ist der DHB auch in diesem Stadium verpflichtet, die Strafverfolgungsbehörden nach Maßgabe der Leitlinien 

zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz 

(BMJV) einzuschalten. Insbesondere sind die Entscheidungen des zuständigen Disziplinarorgans oder des 

Sportgerichts, die einen Straftatbestand gegen die sexuelle Selbstbestimmung (13. Abschnitt des StGB) 

und/oder einen in § 72a SGB VIII genannten Straftatbestand betreffen, den Strafverfolgungsbehörden unter 

Beachtung datenschutzrechtlicher Regelungen zu übermitteln. Ausnahmen von der Information der 

Strafverfolgungsbehörden sind jedoch zur Vermeidung von Retraumatisierungen von Betroffenen möglich 

und kommen insbesondere zum Schutz der*des Betroffenen, bei entgegenstehendem Willen der*des 

Betroffenen oder bei jugendlichen Tatverdächtigen in Betracht. Dabei sind stets die konkreten Umstände 

des Einzelfalls zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich sollte der DHB in diesem Zusammenhang von ihrem Auskunfts- bzw. Akteneinsichtsrecht nach 

§§ 475 Abs. 1, 478 StPO Gebrauch machen, um so auf die Erkenntnisse der Strafverfolgungsbehörden 

zugreifen und diese Informationen bei der Bewertung des Sachverhalts zugrunde legen zu können. Das 

darzulegende berechtigte Interesse des DHB dürfte bei Durchführung eines Disziplinarverfahrens im 



 
 

   Seite 37 von 47 

 

Rahmen seiner sportverbandlichen Verantwortung dabei regelmäßig zu bejahen sein. 

Erstrebenswert wäre es, eine klare gesetzliche Grundlage für den Austausch von Informationen zwischen 

staatlichen und sportverbandlichen Akteur*innen zu schaffen. Auf diese Weise würde insbesondere für die 

sportverbandlichen Beteiligten Rechtssicherheit geschaffen, die zu einem besseren Informationsfluss 

führen und somit insgesamt zu einer höheren Wirksamkeit des Schutzes vor interpersonaler Gewalt 

beitragen würde. Gleiches gilt für die Möglichkeit des Informationsaustausches zwischen den 

Sportorganisationen untereinander. Durch eine gegenseitige Information der Sportverbände und -

organisationen könnte eine Harmonisierung in der Bewertung der Sachverhalte und der Sanktionierung von 

Fehlverhalten sowie die Anerkennung und Durchsetzung von Entscheidungen herbeigeführt oder 

zumindest gefördert werden. 

 

Erläuterungen zu Artikel 16 

Art. 16 hat die Prävention von interpersonaler Gewalt im Sport zum Gegenstand. Es handelt sich hierbei um 

eine ergänzende Bestimmung, durch welche der DHB ihr umfassendes Engagement gegen interpersonale 

Gewalt im Sport zum Ausdruck bringt. Prävention bezeichnet das vorausschauende Entgegenwirken zur 

Verhinderung interpersonaler Gewalt im Sport. Dabei soll Prävention insbesondere dazu beitragen, dass die 

Ausübung von Gewalt gegen Personen von vornherein unterbunden wird. So enthält Art. 16.1 das 

Bekenntnis des DHB, die Gesundheit sowie die sexuelle Selbstbestimmung aller Sportbeteiligten zu schützen 

und bestärkt dadurch sein satzungsmäßiges Selbstbekenntnis, indem er nun auch in diesem Code den 

Gedanken der Prävention von interpersonaler Gewalt im Sport aufgreift. 

Art. 16.2 widmet sich den Maßnahmen zur Prävention interpersonaler Gewalt im Sport. Zur Prävention 

gehören alle Maßnahmen, die dabei helfen, interpersonale Gewalt im Sport zu vermeiden. Diese 

Maßnahmen setzen bereits im Vorfeld und unabhängig von konkreten Vorfällen an und führen idealerweise 

dazu, dass interpersonale Gewalt gar nicht erst ausgeübt wird. Welche Maßnahmen im Einzelnen ergriffen 

werden, steht grundsätzlich im pflichtgemäßen Ermessen des DHB. Von zentraler Bedeutung sind allerdings 

die Bewusstseinsbildung und klare Regeln, um Wissen und Handlungskompetenzen zum Umgang mit 

interpersonaler Gewalt zu entwickeln. Dies kann insbesondere durch entsprechende Schulungsmaßnahmen 

von Verantwortlichen in Vereinen und Verbänden, Trainer*innen, Betreuer*innen und weiteren Personen 

erzielt werden. Auch die Formulierung von klaren Regeln, welche Verhaltensweisen verboten sind und 

welche nicht, sowie deren Durchsetzung, sind wichtige Bausteine in der Prävention. Insofern entfaltet auch 

der vorliegende Code präventive Wirkung. Weitere Maßnahmen zum Schutz gegen sexualisierte Gewalt im 

Sport ergeben sich insbesondere aus dem Stufenplan des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und 

der Deutschen Sportjugend (dsj) sowie dem gemeinsamen Zukunftsplan Safe Sport von DOSB und dsj. Die 

Maßnahmen sollten dabei Teil eines umfassenden und abgestimmten Präventionsschutzkonzepts sein. 

 

Erläuterungen zu Artikel 17 

Gegenstand des Art. 17 ist die Aufarbeitung. Aufarbeitung soll aufdecken, in welcher Kultur interpersonale 

Gewalt im DHB stattgefunden hat, welche Strukturen dazu beigetragen haben, dass interpersonale 

Gewalt ausgeübt werden konnte, wer davon gewusst, aber die Gewaltausübung nicht oder spät 

unterbunden hat (Art. 17.1). Aufarbeitung soll ferner Aussagen darüber ermöglichen, ob es unter den 

Verantwortlichen im DHB zu dem Zeitpunkt der Ausübung interpersonaler Gewalt eine Haltung gab, die 

Gewalt begünstigte, und klären, ob und wenn ja warum interpersonale Gewalt im DHB vertuscht, verdrängt 

und/oder verschwiegen wurde. Auf der Basis dieser Erkenntnisse zielt systematische Aufarbeitung 

insgesamt auf die Anerkennung des Leids und auf die Rechte und Unterstützung betroffener Personen. 
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Gleichzeitig werden dadurch Schwachstellen in der Prävention und der Intervention sichtbar, die sodann 

behoben werden und somit einen besseren Schutz aller Sportbeteiligten für die Zukunft sicherstellen 

können. Die Aufarbeitung von vergangenen Gewaltvorfällen leistet somit einen wichtigen Beitrag zur 

perspektivischen Entwicklung von Schutzmaßnahmen im Sport. 

Bei alledem darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass Aufarbeitung darüber hinaus einen Beitrag zur 

Rehabilitierung von Personen, die zu Unrecht eines Verstoßes beschuldigt wurden, leisten kann. Denn auch 

in diesem Zusammenhang gilt es zu untersuchen, welche Umstände es begünstigt haben, dass eine Person 

sich ungerechtfertigten Vorwürfen ausgesetzt sah, um diese vollständig zu entlasten und durch den 

Vorwurf eingetretene nachteilige Konsequenzen abzumildern und wiedergutzumachen. 

Art. 17.2 Satz 1 stellt klar, dass auch Sachverhalte, die sich vor Inkrafttreten des Codes ereignet haben 

(sollen) sowie mögliche Verstöße, die gemäß Art. 18.2 bereits verjährt sind, Gegenstand der Aufarbeitung 

sein können. Denn bei der Aufarbeitung geht es gerade nicht darum, disziplinar- ähnliche Untersuchungen 

gegen einzelne Personen durchzuführen. Die Aufarbeitung ist vielmehr darauf gerichtet, strukturelle 

Mängel in der Vorbeugung, Aufklärung und Verfolgung von interpersonaler Gewalt festzustellen, um auf 

dieser Grundlage etwaiges Fehlverhalten in Zukunft zu verhindern. 

Dabei kann der DHB die Aufarbeitung selbst durchführen (beispielsweise durch ein eigenes Organ). Gemäß 

Art. 17.2 Satz 2 hat der DHB aber auch die Möglichkeit, eine externe Kommission einzusetzen, die die 

Aufarbeitung für den DHB durchführt und/oder dessen Aufarbeitung in beratender Funktion unterstützt. In 

jedem Fall sind die Zuständigkeiten und Aufgaben für eine Aufarbeitung durch den DHB in der Satzung 

festzulegen. Eine Konkretisierung der Befugnisse und Pflichten von Beteiligten sowie von 

Verfahrensabläufen und weiteren für die Durchführung einer Aufarbeitung maßgeblichen Aspekten, kann 

in einer gesonderten, satzungsnachrangigen Ordnung erfolgen. 

Schließlich hat die Aufarbeitung gemäß Art. 17.2 Satz 3 intern wie extern unabhängig, also insbesondere 

auch weisungsfrei, zu erfolgen. So ist neben einer organisatorischen Trennung der Aufarbeitung zu anderen 

Organen, Gremien oder Personen des DHB insbesondere sicherzustellen, dass keine Personen an der 

Aufarbeitung mitwirken, die eine Verbindung zu den aufzuklärenden Geschehnissen oder involvierten 

Personen aufweisen. 

 

Erläuterungen zu Artikel 18 

Die Bestimmungen zur Verjährung nach Art. 18 dienen zwei Zielen: Zum Ersten sollen sie dem Rechtsfrieden 

sowie der Rechtssicherheit dienen. Zum Zweiten sollen sie einer Untätigkeit des DHB bei der Verfolgung von 

Verstößen gegen diesen Code entgegenwirken. Der Eintritt der Verjährung führt zu einem (nicht 

behebbaren) Verfahrenshindernis. Ein etwaiges Verfahren ist danach einzustellen. 

Art. 18.1 formuliert den Grundsatz, wonach die Verjährung die Verfolgung eines Verstoßes ausschließt. Eine 

Verfolgung von Verstößen geschieht mit Durchführung des Untersuchungs- und Disziplinarverfahrens. Die 

Verjährungszeit beträgt gemäß Art. 18.2 Satz 1 dabei grundsätzlich fünf Jahre. Die Festlegung einer 

fünfjährigen Regelverjährungszeit orientiert sich an der Verjährungsfrist bei sexuellem Missbrauch von 

Schutzbefohlenen (§ 174 StGB). Etwas anderes gilt jedoch für Verstöße gegen diesen Code, die zugleich 

eine Straftat darstellen, die einer längeren als fünfjährigen Verjährungsfrist unterliegt. In diesem Fall findet 

gemäß Art. 18.2 Satz 2 die jeweils einschlägige gesetzliche Verjährungsfrist entsprechend Anwendung. Auf 

diese Weise wird eine Harmonisierung der Verfolgbarkeit von Verstößen mit staatlichen Vorschriften 

bezweckt. Dabei kommen die im Strafrecht geltenden Erwägungen der General- und -Spezialprävention 

sowie der Herstellung von Einzelfallgerechtigkeit auch bei der sportverbandlichen Ahndung von Verstößen 

zum Tragen. Eine Differenzierung nach verschiedenen Formen interpersonaler Gewalt geht damit nicht 

einher. 
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Art. 18.3 regelt den Beginn sowie die Unterbrechung und Hemmung der Verjährung. Der Beginn der 

Verjährung knüpft an die Beendigung des jeweiligen Verstoßes an. Der Verstoß gegen das Ver- und Gebot 

dieses Codes besteht in einem Verhalten in Gestalt eines Tuns oder Unterlassens. Mit diesem Verhalten ist 

der Verstoß beendigt. Hat jemand mehrere Verstöße begangen, so gilt die Verjährungszeit für jeden Verstoß 

gesondert. Dies bringt die Formulierung „jeweiligen“ zum Ausdruck. 

Durch die Einleitung eines Untersuchungs- oder Disziplinarverfahrens wird die Verjährung gemäß Art. 18.3 

Satz 2 unterbrochen. Die Unterbrechung beseitigt den schon abgelaufenen Teil einer noch laufenden 

Verjährungsfrist mit der Wirkung, dass die Verjährungsfrist von Neuem voll zu laufen beginnt. Dies stellt 

Art. 18.3 Satz 3 klar. Für die Unterbrechung kommt es nicht auf die Kenntnisnahme einer beschuldigten 

Person über die Einleitung eines Untersuchungs- oder Disziplinarverfahrens an. Eine Verjährung kann dabei 

grundsätzlich sowohl durch die Einleitung des Untersuchungs- als auch des Disziplinarverfahrens 

unterbrochen werden. 

Nach Art. 18.3 Satz 4 ruht die Verjährung, sobald wegen desselben Verstoßes ein Strafverfahren eingeleitet 

wurde. Das Ruhen der Verjährung hemmt deren Beginn oder Weiterlauf, hat aber keine Bedeutung für einen 

bereits abgelaufenen Teil der Frist. Wird also ein Strafverfahren eingestellt, so wird die Verjährung eines 

etwaigen Verstoßes mit dem Teil, der bis zur Einleitung des Strafverfahrens bereits verjährt war, fortgesetzt. 

Art. 18.4 stellt schließlich klar, dass sich die Verjährung nur auf die Verfolgung von Verstößen gegen diesen 

Code bezieht und insbesondere die Sanktionierung von Verstößen ausschließt. Nicht betroffen von dieser 

Verjährung ist die Möglichkeit, interpersonale Gewalt auch nach Ablauf der Verjährungsfrist aufzuarbeiten 

und Empfehlungen auszusprechen, ob und inwieweit präventive Maßnahmen in der Zukunft zur 

Vorbeugung interpersonaler Gewalt vom DHB getroffen werden sollten. Dies entspricht dem Ziel der 

Aufarbeitung nach Maßgabe des Art. 17. 

 

Erläuterungen zu Artikel 19 

Art. 19 regelt die Bestandteile und Auslegung dieses Codes. Darin bringt die Vorschrift zum Einen zum 

Ausdruck, dass und inwieweit es sich bei diesem Code um ein gesamthaftes, in sich geschlossenes Regelwerk 

handelt. Zum Anderen findet sich der Verweis, dass die Auslegung aller Bestimmungen dieses Codes nach 

anerkannten Auslegungsmethoden zu erfolgen hat, die beim staatlichen Recht in der Bundesrepublik 

Deutschland zugrunde gelegt werden. 

Im Einzelnen betont Art. 19.1, dass dieser Code aus seiner Präambel, den einzelnen Bestimmungen sowie 

den Erläuterungen besteht. Sämtliche Bestandteile werden damit verbindliches Regelwerk. Dies gilt 

insbesondere für die Erläuterungen. Auf diese weist Art. 19.1 Satz 2 nochmals ausdrücklich hin und betont 

zugleich deren wichtigen Sinn und Zweck, zum Verständnis für die Regelungen sowie zur Auslegung und 

einheitlichen Anwendung dieses Codes beizutragen. Diese Zwecke sind äußerst bedeutsam. So sind Regeln 

wesenstypisch abstrakt formuliert. Dies beinhalt die Formulierung auslegungsbedürftiger Tatbestände mit 

unbestimmten Begriffen sowie offener Rechtsfolgen. Zu deren Verständnis, Auslegung und Anwendung 

dienen die Erläuterungen. Dem Verständnis der Regeln kommt dabei eine Leitfunktion zu. Denn es ist die 

Voraussetzung dafür, dass dieser Code seine Wirkung entfalten kann. 

Art. 19.2 ist Ausdruck des Rückwirkungsverbots. Die Vorschrift macht klar, dass dieser Code nicht für 

vergangene Sachverhalte vor Inkrafttreten des Codes gilt. Dies betrifft insbesondere Verstöße gegen das 

Ver- oder Gebot des Art. 5 und 6 sowie den Erlass von Sofortmaßnahmen und Sanktionen nach den Art. 9 

und 11. Die Möglichkeit der Aufarbeitung gemäß Art. 18 bleibt hiervon unberührt. 

Hinsichtlich der Auslegung dieses Codes verweist Art. 19.3 auf die Methoden für die Auslegung staatlicher 

Normen in der Bundesrepublik Deutschland. Danach gelten die klassischen Auslegungsmethoden nach 
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Wortlaut, Systematik, Genese (Historie) sowie Sinn und Zweck der Vorschriften und nicht diejenigen 

Methoden für privatrechtliche Willenserklärungen. 

 

Erläuterungen zu Artikel 20 

Das Inkrafttreten des Codes nach Art. 20.1 markiert den Beginn seiner Geltung. Dies bedeutet, dass der 

Code ab diesem Zeitpunkt wirksam ist und ein Verstoß gegen diesen Code geahndet werden kann, sofern die 

beschuldigte natürliche oder juristische Person, der ein entsprechender Verstoß vorgeworfen wird, wirksam 

an den Code gebunden ist. Damit die Adressaten des Codes und an den Code gebundenen Personen 

Kenntnis von den Bestimmungen des Codes erlangen können, ist dieser in geeigneter Weise bekannt zu 

machen. 

Art. 20.2 ermöglicht es dem DHB, den Code auch nach dem Ende seiner Bindungswirkung gegenüber 

Personen, die vormals an den Code gebunden waren, anzuwenden. Auf diese Weise wird die Wirksamkeit 

des Codes erhöht und der Gefahr entgegengetreten, dass sich beschuldigte Personen der Anwendung 

des Codes und damit der möglichen Sanktionierung durch den DHB entziehen, beispielsweise durch Austritt 

aus dem Verein oder Nichtbeantragung einer neuen, zeitlich befristeten Lizenz. Voraussetzung hierfür ist, 

dass der DHB Kenntnis von einem möglichen Verstoß erlangt, der sich innerhalb des Zeitraums ereignet 

haben soll, in dem die beschuldigte Person diesem Code unterworfen war. Eine verbotene Rückwirkung ist 

damit nicht verbunden. Vielmehr handelt es sich um die nachträgliche Anwendung derjenigen Regeln, an 

die auch die beschuldigte Person gebunden war. Sind die Regeln zwischenzeitlich geändert worden, findet 

der Code in seiner zum Zeitpunkt des möglichen Verstoßes gültigen Fassung Anwendung. 

 

 
Erläuterungen zu Artikel 21 

Artikel 21.1 sieht eine regelmäßige Evaluierung der Umsetzung des Codes sowie deren Auswirkungen 

innerhalb des DHB vor. Diese dient der Überprüfung, ob und inwieweit die Ziele und Zwecke dieses Codes 

erreicht werden. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse können Verbesserungen insbesondere bei der 

Intervention, aber auch der Prävention und der Aufarbeitung interpersonaler Gewalt im Sport innerhalb 

des DHB vorgenommen werden. Eine Evaluierung in regelmäßigen Abständen gewährleistet somit eine 

kontinuierliche Kontrolle der Wirksamkeit und der Steuerungskraft dieses Codes. Um ein aussagekräftiges 

und glaubwürdiges Evaluierungsergebnis zu gewährleisten, erscheint es geboten, die Evaluierung durch 

eine unabhängige Stelle durchführen zu lassen. Darüber hinaus sollte auch eine Berichtspflicht an eine 

unabhängige Stelle vorgesehen werden. Auf diese Weise würde eine externe Kontrolle der 

sportverbandlichen Präventions- und Interventionsarbeit erfolgen, was perspektivisch zu einer 

Harmonisierung der nationalen Standards und Maßstäbe bei der Bewertung von Sachverhalten 

interpersonaler Gewalt und deren Sanktionierung beiträgt. 

Für Änderungen am Muster-Safe Sport Code ist der DOSB verantwortlich. Dieser wird zu diesem Zweck den 

Code zwei Jahre nach Inkrafttreten des DOSB Safe Sport Codes und danach alle vier Jahre evaluieren. Die 

Evaluierung wird im Rahmen eines Konsultationsprozesses unter Einbeziehung der relevanten Stakeholder 

erfolgen. Die Änderungen des Muster-Safe Sport Codes werden von der DOSB Mitgliederversammlung 

verabschiedet und der geänderte Muster-Safe Sport Code den Sportorganisationen im Anschluss zur 

Verfügung gestellt. 

Nach Art. 21.2 soll der DHB eine neutrale Ombudsperson benennen, an die sich die die an dem Verfahren 

beteiligten Personen, also insbesondere der*die Betroffene aber auch die beschuldigte Person im Fall von 

Fragen oder Bedenken zur Verfahrensführung wenden können. Hierdurch sollen sowohl konkrete 

individuelle Fragestellungen im einzelnen Verfahren im Wege einer ggfs. lösungsorientierten 
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Gesprächsaufnahme mit dem DHB gelöst werden können, als auch langfristig eine hohe Qualität der 

Verfahren des DHB gewährleistet werden. Die Ombudsperson kann auf Grundlage der erhaltenen 

Informationen an der DHB herantreten und gemeinsam mit dieser die Hintergründe etwaiger Bedenken 

aufklären. Verbindliche Weisungen o.ä. stehen ihr*ihm nicht zu. Die Ombudsperson darf nur in 

verfahrensrechtlicher Hinsicht involviert werden; sie*er ist für materiellrechtliche Fragen unzuständig. 

Der DOSB wird gemeinsam mit dem Bundesministerium des Inneren eine zentrale Ombudsperson für diese 

Aufgabe benennen, die von den Sportorganisationen genutzt werden kann bzw. im Sinne eines 

übergreifenden Standards beauftragt werden sollte. 
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Anhang Verhaltensregeln DHB 

Grundverständnis 

Interpersonale Gewalt (körperliche Gewalt, seelische Gewalt, sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung) 
verletzt die Menschenwürde, Gesundheit und sexuelle Selbstbestimmung. Sie ist ein Angriff auf die 
Integrität des Sports. Als seelische Gewalt gelten auch diskriminierende Äußerungen und Handlungen in 
Bezug auf bestimmte Merkmale von Personen (z.B. Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Religion, Sprache 
oder geschlechtliche sowie sexuelle Identität). Interpersonale Gewalt kann in unterschiedlichen Personen-
Konstellationen entstehen, z. B. zwischen Erwachsenen, zwischen Erwachsenen und Minderjährigen, 
zwischen Sportler*innen, zwischen Sportler*innen und Trainer*innen oder zwischen Mitarbeiter*innen 
und Vorgesetzten. 

Diese Verhaltensregeln sollen der Verhinderung interpersonaler Gewalt im DHB dienen. Sie stellen Regeln 
zum Umgang miteinander dar. Sie sind ein Beitrag für das Recht auf gewaltfreien Sport. Ihre Anwendung 
erfolgt stets kontextabhängig und unter Berücksichtigung der Schutzbedürftigkeit sowie der Abhängigkeit 
der betreffenden Personen zueinander. 

 

Geltungsbereich 

Im DHB, sollen alle Menschen einen sicheren Ort zum Sporttreiben, zum außersportlichen Miteinander, 
zum (ehrenamtlichen) Engagement oder zu bezahlter Beschäftigung im Sport finden. 

Diese Verhaltensregeln gelten für alle Personen, die im DHB, ehrenamtlich, hilfsweise, neben- oder 
hauptberuflich tätig, sportlich aktiv oder anderweitig organisiert sind. Wenn im weiteren Verlauf von 
Sportler*innen die Rede ist, sind Schiedsrichter*innen einbezogen. 

 

Kommunikation 

Alle Personen im DHB (s. Geltungsbereich), werden über die Verhaltensregeln informiert, wo notwendig 
in altersgerechter Form und leichter Sprache. Bei Minderjährigen und besonders schutzbedürftigen 
Personen (z.B. Menschen mit Behinderung) erfolgt (auch) eine Information der Personensorgeberechtigten.  
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Verhaltensregeln 

Die vorliegenden Verhaltensregeln wurden auf der Grundlage einer zuvor innerhalb des DHB 
durchgeführten Risikoanalyse erstellt. Anhand der Risikoanalyse wurden drei übergeordnete 
Risikobereiche definiert, denen die nachstehenden Verhaltensregeln jeweils zugeordnet sind. 

 

A. Allgegenwärtigkeit von Risiken 

1. Umgang miteinander 

Wir behandeln alle Personen fair und nach möglichst gleichen, objektiven Maßstäben. 

Wir respektieren ihre Würde, ihre individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, ihre Intimsphäre und 
ihre persönlichen Schamgrenzen. Wir äußern uns nicht herabwürdigend, beleidigen niemanden und 
nutzen keine sexistische Sprache. Wir nutzen auch keine entsprechenden Gesten oder Symbole. Wir 
widersprechen, wenn andere es tun. Wir üben keine Gewalt aus, weder körperlich noch seelisch oder 
sexualisiert. 

 

2. Hinsehen und Ansprechen 

Wir vertuschen nichts. 

Wir kommunizieren (auch wenn wir selbst nicht unmittelbar betroffen sind) Verdachtsmomente und 
Verstöße gegen diese Verhaltensregeln an die vom DHB benannten Ansprechpersonen. Wir bieten 
Betroffenen Hilfe an. Die Ansprechpersonen und der DHB respektieren die Wünsche von Betroffenen im 
weiteren Umgang mit Verstößen. 

 

3. Meldewege/ Anlaufstelle 

Wir benennen als DHB interne und externe (unabhängige) Ansprechpersonen. 

An die Ansprechpersonen können sich Betroffene wenden, wenn gegen die Verhaltensregeln 
verstoßen wird. Wir kommunizieren diese Möglichkeit an alle Personen im DHB. 

Unsere internen Ansprechpersonen sind auf unserer Internetseite unter https://www.dhb.de/verband/ueber-
uns/gesellschaftliche-verantwortung/gewaltpraevention-im-handball-in-deutschland zu finden. 

Mögliche externe Anlaufstellen sind: 

• Zentrale Hinweisstelle des DOSB, https://dosb.e-report.me/ (0211 44 03 57 71) 

• Safe Sport e.V., kontakt@ansprechstelle-safe-sport.de (0800 11 222 00) 

• Anlauf gegen Gewalt, kontakt@anlauf-gegen-gewalt.org (0800 90 90 444) 

  

https://www.dhb.de/verband/ueber-uns/gesellschaftliche-verantwortung/gewaltpraevention-im-handball-in-deutschland
https://www.dhb.de/verband/ueber-uns/gesellschaftliche-verantwortung/gewaltpraevention-im-handball-in-deutschland
https://dosb.e-report.me/
mailto:kontakt@ansprechstelle-safe-sport.de
mailto:kontakt@anlauf-gegen-gewalt.org
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B. Situative Risiken (Situationen/ Orte/ Gelegenheiten) 

4. Vieraugengespräche 

Wir bieten bei Vieraugengesprächen in geschlossenen Räumen mit Personen, die zu uns in einem 
Abhängigkeitsverhältnis stehen, die Möglichkeit an, eine dritte Person hinzuzunehmen. 

Besprechungssituation gehören zu unserem Alltag und auch Vieraugengespräche können manchmal 
notwendig sein; dies gilt sowohl im Sport- als auch im Arbeitskotext (z.B. Personalgespräch). Vor einem 
Vieraugengespräch in einem geschlossenen Raum ist mindestens das erste Mal zu fragen, ob die 
Situation beiderseits in Ordnung ist; auf Wunsch muss die Möglichkeit gegeben werden, eine dritte 
Person hinzuzunehmen. Etwaige Einwilligungen können zu jeder Zeit zurückgenommen werden. 

 

5. Übernachtungen 

Wir übernachten als Vorgesetzte und Trainer*innen nicht mit Mitarbeiter*innen oder Sportler*innen in 
gemeinsamen Räumlichkeiten. 

Das Betreten der Räumlichkeiten von Sportler*innen wird vorher angekündigt (z. B. durch Anklopfen und 
Warten auf Erlaubnis). Ausnahmen bei Gruppenunterkünften (z. B. Übernachtung in einer Sporthalle 
anlässlich von Sportveranstaltungen) sind möglich. Bei Letzteren ist eine Betreuung durch mindestens zwei 
Mitarbeiter*innen sicherzustellen, diese schlafen getrennt von der Gruppe. 

 

6. Duschen und Umkleiden 

Wir duschen als Trainer*innen nicht mit Sportler*innen und halten uns nach Möglichkeit nicht mit ihnen 
allein in einem geschlossenen Raum auf (z.B. Umkleide, Dusche, WC). 

Kinder und Jugendliche dürfen nicht zum Duschen gezwungen werden. Niemand wird beim Duschen oder 
Umkleiden beobachtet, fotografiert oder gefilmt. Während des Umziehens von minderjährigen 
Sportler*innen sind Trainer*innen nicht in der Umkleide anwesend, es sei denn, dies ist zur Hilfe bei 
Kindern notwendig. Umkleiden dürfen nur von den Personen genutzt werden, für die sie ausgewiesen 
sind. Ist Hilfe erforderlich, z. B. für betreuungsbedürftige Personen, können Betroffene die Personen 
auswählen, die ihnen helfen. 

 

7. Sauna, Wellness 

Wir unternehmen als Vorgesetzte und Trainer*innen keine gemeinsamen Saunagänge oder 
Wellnessanwendungen mit Mitarbeiter*innen oder Sportler*innen 

 

8. Körperliche Nähe 

Wir vermeiden Körperkontakt, wenn möglich. 

Hilfestellungen, Korrekturen und Feedback jeglicher Art mit Körperkontakt durch Mitarbeiter*innen sind 
den Sportler*innen beim ersten Mal vorher anzukündigen und zu erklären (Ausnahme: unmittelbar 
notwendiger Schutz von Sportler*innen in einer unerwarteten Gefahrensituation). Dazu zählen auch 
Untersuchungen und z.B. physiotherapeutische Behandlungen (s. hierzu auch 12. Gesundheit und 
medizinische Behandlungen). Es ist mindestens beim ersten Mal zu fragen, ob der*die Sportler*in damit 
einverstanden ist. Sportler*innen haben das Recht, dieses Einverständnis jederzeit zurückzunehmen. Es 
darf niemand zur physiotherapeutischen Behandlung gezwungen werden. Auch andere körperliche 
Kontakte, z. B. im Rahmen von Ermunterung, Gratulation oder Trost bedürfen eines beiderseitigen 
Einvernehmens. 
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9. Rituale 

Wir unterlassen Mutproben, Aufnahmerituale oder sonstige Rituale, die Personen entwürdigen, in 
Gefahr bringen oder bedrängen können. 

 

10. Einzeltraining 

Wir führen als Trainer*innen Einzeltrainings nur im Einverständnis mit dem*r Sportler*in durch. 

Von Trainer*innen angeleitete oder begleitete Trainings von einzelnen Sportler*innen ohne Anwesenheit 
weiterer Personen sind bei minderjährigen Sportler*innen und anderen besonders schutzbedürftigen 
Sportler*innen nur im Einverständnis mit den Personensorgeberechtigten möglich. 

Die Einverständniserklärung von Personensorgeberechtigten für minderjährige und anderen besonders 
schutzbedürftigen Sportler*innen kann einmalig bei Aufnahme in eine 
Trainingsgruppe/Kader/Mannschaft/etc. eingeholt und dokumentiert werden. Das Einverständnis ist 
jederzeit widerrufbar. 

 

11. Gesundheit und medizinische Behandlungen 

Wir stellen die psychische und körperliche Gesundheit an erste Stelle. 

Sie steht über den Erfolgszielen des DHB. Individuelle Belange, z. B. bei Verletzungen, Schmerzen, 
Unbehagen und mentale Probleme werden berücksichtigt. Medizinische/physiotherapeutische 
Maßnahmen dürfen nur von dafür qualifizierten Personen durchgeführt werden. Für medizinische und 
physiotherapeutische Behandlungen sowie diagnostische oder sonstige unterstützende Maßnahmen gelten 
hinsichtlich von körperlichen Kontakten die gleichen Regeln wie bei der Sportausübung selbst (siehe 8. 
Körperliche Nähe). Minderjährige Sportler*innen und sonstige besonders schutzbedürftige Sportler*innen 
haben das Recht, Behandlungs-, Diagnostik und Wegesituationen bekleidet durchzuführen und sich von 
Personen ihrer Wahl (oder mindestens ihres Geschlechts) begleiten zu lassen. 

Die Verabreichung und Abgabe von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln an Sportler*innen ist 
ausschließlich durch ärztliches Personal, nur mit Zustimmung der Sportler*innen und bei minderjährigen 
und sonstigen besonders schutzbedürftigen Personen nur mit Zustimmung der 
Personensorgeberechtigten erlaubt. 

Die Verabreichung und Abgabe von Medikamenten an minderjährige oder sonstige besonders 
schutzbedürftige Personen bei Spielen, Trainings- und/ oder Lehrgangsmaßnahmen ist nach Maßgabe 
einer von den Personensorgeberechtigten überlassenen schriftlichen Aufstellung möglich. 

 

12. Mitnahme von Sportler*innen in den Privatbereich 

Wir nehmen als Mitarbeitende bzw. Trainer*innen keine minderjährigen Sportler*innen und/oder 
besonders schutzbedürftige Sportler*innen mit in unseren Privatbereich. 

 

13. Autofahrten 

Wir vermeiden nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften zu zweit und insbesondere dann, wenn ein hohes 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Beteiligten besteht.  

Autofahrten gehören zu den alltäglichen Situationen im Sport- und Arbeitskontext (z. B. Fahrten zu Spielen, 
zu Arztbesuchen, zum/vom Training, bei Veranstaltungen usw.). Es findet keine Mitnahme gegen den 
Willen von Sportler*innen oder anderen Personen statt. Das Einvernehmen ist im Zweifel vor Fahrtantritt 
einzuholen. 
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14. Geschenke, Versprechen 

Wir machen keine privaten Geschenke an einzelne Personen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu uns 
stehen. 

Niemand erhält eine unsachliche Bevorzugung oder Vergünstigung, z. B. im Sportkontext das nicht durch 
eine Leistung bedingte Versprechen auf eine Nominierung, einen Stammplatz, die Entbindung von 
Mannschaftspflichten usw. 

 

C. Risiken durch Hierarchien, Abhängigkeitsverhältnisse 
und negativ bedingende Strukturen 

15. Besondere Verantwortung auf Grund von Machtverhältnissen 

Wir sind uns als Vorgesetzte und Trainer*innen der besonderen Verantwortung gegenüber 
Mitarbeiter*innen und Sportler*innen, insbesondere Kindern und Jugendlichen und Personen mit 
besonderem Schutzbedürfnis bewusst. 

Alle Vorgesetzten und insbesondere Trainer*innen, Betreuer*innen, Unparteiische, Klassifizierer*innen 
(im Behindertensport), Schiedsrichter*innen, medizinisches Personal und sonstige im DHB, 
gewählte/berufene/bestellte oder vom DHB beauftragte Personen haben aufgrund von Abhängigkeits- 
und Machtverhältnissen eine besondere Verantwortung für die von ihnen angeleiteten, beaufsichtigten 
oder unterstützten Mitarbeiter*innen, Sportler*innen, Kinder und Jugendlichen und Personen mit 
besonderem Schutzbedürfnis. Aus dieser Funktion heraus, 

• achten wir die körperliche und psychische Gesundheit der uns anvertrauten Personen, 

• verhalten wir uns fürsorglich gegenüber den uns anvertrauten Personen, 

• nutzen wir unsere Machtposition nicht zum Nachteil von Personen aus, 

• respektieren wir die Vielfalt der uns anvertrauten Personen, 

• verlangen wir keine sexuellen Handlungen von den uns anvertrauten Personen, 

• gehen wir mit Minderjährigen und anderen schutzbedürftigen Personen keine Liebesbeziehung 
oder  
sexuelle Beziehung ein, 

• üben wir keine Form von Erniedrigung oder Ausbeutung aus, 

• reagieren wir auf Anzeichen möglicher Vernachlässigung oder Misshandlungen, 

• tolerieren wir kein Doping und keinen Medikamentenmissbrauch. 

 

16. Umgang mit Bild-, Video oder Tonaufnahmen 

Wir erstellen, teilen oder veröffentlichen keine Bild-, Video- oder Tonaufnahmen einzelner Personen oder 
kleiner Gruppen ohne deren Einwilligung. 

Bei der Erstellung von Aufnahmen wird das Selbstbestimmungsrecht beachtet. Bei minderjährigen oder 
anderen besonders schutzbedürftigen Personen ist darüber hinaus die Einwilligung der 
Personensorgeberechtigten einzuholen. Dabei behalten bestehende Vereinbarungen, z.B. für die 
Öffentlichkeitsarbeit oder im Rahmen der Athletenvereinbarung zwischen DHB und Nationalspieler*in, 
Arbeitsverträgen oder Honorarverträgen, ihre Gültigkeit. 
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17. Private Kontaktmöglichkeiten 

Wir nutzen im Rahmen unserer Tätigkeit für den DHB zugänglich gemachte Kontaktmöglichkeiten (u.a. 
Soziale Medien, private Telefonnummern, Messengerdienste, E-Mailadressen) nicht zum Aufbau privater 
Beziehungen zu Minderjährigen oder sonstigen besonders schutzbedürftigen Personen. 

 

18. Verhalten im digitalen Raum 

Wir unterlassen auf Social-Media öffentlich sichtbare Kommentare oder Likes auf Spieler*innen-Profilen 
oder auf Profilen von Personen, die zu uns in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, die zu einer 
unangemessenen Nähe, Bevorzugung oder Bloßstellung führen.  

 

19. Beteiligung und Mitgestaltung 

Wir geben uns gegenseitig die Möglichkeit unser Miteinander zu gestalten. 

Wir informieren über unser Handeln und bieten Möglichkeiten für die Mitgestaltung des Miteinanders an. 
Alle Personen innerhalb des DHB können jederzeit äußern, wenn ihnen etwas unangenehm ist und 
Veränderungen vorschlagen. Dass Vorschläge und Meinungen nicht nur gehört, sondern ernst genommen 
werden, verpflichtet nicht dazu, diese in jedem Fall unverändert zu verwirklichen. Es bedeutet, dass wir 
innerhalb des DHB offen für Vorschläge sind und diese mit erkennbarem Willen für eine angemessene 
Berücksichtigung prüfen. Entscheidend ist die Haltung, Mitarbeitende und Sportler*innen nicht als 
Ausführende von Anweisungen, sondern als Mitgestaltende ernsthaft anzuerkennen. 

 

20. Ausnahmen und Transparenz im Handeln 

Wir stimmen notwendige Ausnahmen von den Verhaltensregeln mit mindestens einer*m zusätzlichen 
Mitarbeiter*in ab – mehrfache Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Vorstands. 

Bei mehrfachen Ausnahmen muss dies durch den Vorstand des DHB genehmigt und durch ihn begründet 
und dokumentiert werden. Die Abweichung selbst und die Begründung der Abweichung werden 
gegenüber den betroffenen Personen in jedem Fall kommuniziert. 

 


	Seiten aus DHB Satzung 16.11.2025.pdf
	251118_Amtliche Bekanntmachung BT 16.11.2025.pdf
	Sammelmappe1.pdf
	251118_Amtliche Bekanntmachung BT 16.11.2025.pdf
	DHB Satzung 16.11.2025.pdf
	DHB Datenschutzordnung.pdf

	DHB Safe Sport Code-Ordnung.pdf




